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„HIPPOlino“ – ein dermatologi­
sches Hautkrebspräventions­
programm für organtransplan­
tierte Kinder und Jugendliche

M.M. Sachse1*, S. Böttcher2*, 
G. Wagner1, I. Jahn2, L. Pape3, 
G. Laschewski4 und H. Zeeb2

1Klinik für Dermatologie, Allergolo-
gie und Phlebologie, Klinikum 
Bremerhaven, 2Leibniz-Institut für 
Präventionsforschung und Epide-
miologie – BIPS GmbH, Bremen, 
3Klinik für Pädiatrische Nieren-, 
Leber- und Stoffwechselerkrankun-
gen, Medizinische Hochschule 
Hannover, 4Deutscher Wetterdienst, 
Freiburg

Kinder und Jugendliche nach 
Organtransplantation sind insbeson-
dere aufgrund der Immunsuppressi-
on einem bis zu 250-fach erhöhten 
Hautkrebsrisiko ausgesetzt. Die ku-
mulative und intermittierende UV-
Licht-Exposition gelten als Haupt-
karzinogene für die Entstehung von 
Hautkrebs. Es ist daher von großer 
Bedeutung, bereits im Kindesalter 
das Risikobewusstsein zu erhöhen, 
um dadurch eine Verhaltensänderung 
in Bezug auf den täglichen Sonnen-
schutz und somit eine Verringerung 
der UV-Licht-Exposition zu erzie-
len. Primäre Zielsetzung des von der 
Deutschen Krebshilfe geförderten 
Vorhabens ist die Evaluation und 

Evidenzbasierung eines standardi-
sierten dermatologischen Schulungs-
programms zur Hautkrebsprävention 
bei organtransplantierten Kindern 
und Jugendlichen. Maßgebliche, 
kurz- und mittelfristig zu erreichen-
de Ziele sind der Wissenszuwachs 
(z.B. Kenntnisse über die UV-Licht-
Prävention) sowie die Umsetzung 
erlernter, UV-Licht-präventiver Ver-
haltensstrategien (z.B. Planung der 
Freizeitaktivitäten in Abhängigkeit 
vom UV-Index). Im Hinblick auf den 
berufsbedingten Hautkrebs stellen 
sich somit aus präventionsmedizini-
scher Sicht viele gemeinsame Ziel-
setzungen dar.

In einer kontrollierten, multizen-
trischen und randomisierten Studie 
werden seit Juni 2013 unterschiedli-
che Schulungsinterventionen mitein-
ander verglichen. Unter anderem soll 
auch die Frage beantwortet werden, 
ob der im Rahmen des Schulungs-
programms beabsichtigte Wissens-
zuwachs bzw. Verhaltensänderungen 
durch den anschließenden Versand 
regional unterschiedlicher, UV-
Index-abhängiger Sonnenschutz
empfehlungen per SMS auf die 
Mobiltelefone der Teilnehmer/innen 
erhöht werden können. In einem Pi-
lotprojekt mit 26 jungen Organtrans-
plantierten wurde zuvor gezeigt, dass 
diese Intervention in Kombination 
mit einer interaktiven Schulungs-
veranstaltung zu einem verbesserten 
UV-Licht-Präventionswissen und 
-verhalten beitragen kann.
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Start!Klar – Hautnah an der 
Schönheit
A. Antes1, G. Berger1, R. Hosemann1, 
C. Ratzenböck1, M. Spaller1 und 
B. Eberhard-Veith2

1Allgemeine Unfallversicherungsan-
stalt (AUVA), Wien, Österreich, 
2Allgemeine Unfallversicherungsan-
stalt (AUVA-Sicher), Wien, Öster-
reich

Friseurin – ein Beruf, bei dem 
sich alles um die Schönheit und das 
äußere Erscheinungsbild dreht. Wenn 
man den Blick auf Gesicht und Fri-
sur, aber nicht auf die Hände richtet. 
Denn da sieht es katastrophal aus: 
27% der gemeldeten Berufskrank-
heiten der Haut (BK  19) betreffen 
Friseurinnen, und davon 55% Lehr-
linge im 1.  Lehrjahr. Hautschonen-
des Arbeiten von Anfang an – das 
kann nur erreicht werden, wenn alle 
Beteiligten zusammenarbeiten. Hier 
setzt die neue Initiative der AUVA 
an: Unterstützung für die Lehrlinge, 
die Betriebe und die Berufsschulen. 
3  Jahre lang werden alle österrei-
chischen Friseurberufsschulen mit 
Handschuhen, Cremen und Didak-
tikmaterial versorgt, die Lehrkräfte 
in Workshops geschult, die Lehrlin-
ge mit Erstlingspaket ausgestattet, 
die Betriebe durch AUVA (Kleinbe-
triebsbetreuung) intensiver betreut, 
die Sozialpartner und die Arbeitsin-
spektion begleitend informiert. Das 
Projekt startet jetzt, Laufzeit 3 Jahre, 
im 4. Jahr (2016) wird evaluiert wer-
den. Unser Ziel: Umschulungen und 
Berufsaufgabe aus gesundheitlichen 
Gründen sollen verhindert oder deut-
lich reduziert werden.

Hautschutz spielerisch! 
Entwicklung und Evaluation 
eines Hautschutzspiels für 
Auszubildende des Friseur­
handwerks
F.K. Sonsmann1,2, S. Lemmer1,  
A. Wilke1,2, A. Braumann3, 
S.M. John1,2 und B. Wulfhorst2

1Fachbereich Humanwissenschaften, 
Dermatologie, Umweltmedizin und 
Gesundheitstheorie, Universität 
Osnabrück, 2Institut für interdiszip-
linäre dermatologische Prävention 
und Rehabilitation (iDerm) an der 
Universität Osnabrück, Osnabrück, 
3Institut für interdisziplinäre 
dermatologische Prävention und 
Rehabilitation (iDerm) an der 
Universität Osnabrück, Hamburg

Die Berufsgruppe der Friseure 
ist europaweit besonders häufig von 
berufsbedingten Hautkrankheiten 
betroffen. Ziel des von der EU ge-
förderten Projekts „Systematische 
Entwicklung und Validierung eines 
modularen zielgruppenspezifischen 
Instrumentes zur Gestaltung von 
Lehr-Lern-Arrangements zur Prä-
vention von Berufsdermatosen im 
Friseurhandwerk in Europa (Safe-
Hair 2.0)“ war die Entwicklung und 
Konzeption zielgruppenspezifisch 
aufgearbeiteten Wissens für Be-
schäftigte im europäischen Friseur-
handwerk zum Thema Hautschutz. 
Im Rahmen von SafeHair 2.0 wurde 
unter anderem ein modulares, didak-
tisch aufbereitetes „Hautschutzspiel“ 
konzipiert und durch Lehramtsstu-
denten (N  =  21), Lehrer (N  =  10) 
und Referendare (N  =  7) im Raum 
Osnabrück erprobt und evaluiert. 
Das Spiel kann motivationsfördernd 
als Unterrichtseinstieg, zur Festigung 
des Wissens und zum Wissenserwerb 
zum Beispiel an berufsbildenden 
Schulen genutzt werden. Es ist in-
dividuell an die jeweilige Zielgrup-
pe adaptierbar und erweiterbar. Das 
Spiel ist in deutscher und in engli-
scher Sprache auf www.safehair.eu 
erhältlich. Mit dem Hautschutzspiel 
können elementare Inhalte zum The-
ma Hautschutz spielerisch erlernt 
und erprobt werden. Ubiquitär an 
berufsbildenden Schulen eingesetzt, 
könnte es einen Beitrag zur Primär-
prävention von Berufsdermatosen im 
Friseurhandwerk leisten.

Ex-vivo-Modell zur Unter­
suchung der Schädigung und 
Reinigung der Haut nach 
Flusssäureexposition
K. Dennerlein1, T. Jäger1, 
F. Kiesewetter2, T. Göen1, 
H. Drexler1 und G. Korinth1

1Institut und Poliklinik für Arbeits-, 
Sozial- und Umweltmedizin der 
Universität Erlangen-Nürnberg, 
Erlangen, 2Hautklinik des Universi-
tätsklinikums Erlangen, Erlangen

Die Fluorwasserstoffsäure (Fluss
säure) ist das am häufigsten ver-
wendete Ätzmittel in der Halblei-
terproduktion und Elektroindustrie. 
Nach dermalem Kontakt kann es zur 
Verätzung tiefer Gewebsschichten 
kommen, bevor Schäden äußerlich 
sichtbar sind. Ziel der Studie war die 
Entwicklung eines Ex-vivo-Human-
hautmodells zur Untersuchung der 
Penetration, Hautschädigung sowie 
der Effektivität der Hautreinigung 
nach Flusssäureexposition. Mittels 
der statischen Diffusionszellmethode 
wurde die dermale Penetration von 
Flusssäure (c = 5%, 30% und 50%) 
nach Expositionsdauer von 3, 5 und 
10  Min. über einen Zeitraum von 
24 Std. an frisch exzidierter Human-
haut (n = 6) untersucht. Das Hautde-
pot wurde anhand von Tape-Strips 
sowie Stanzproben bestimmt. Die 
Fluorid-Bestimmung erfolgte mittels 
LC-ICP-MS. Eine Hautschädigung 
wurde lichtmikroskopisch evaluiert 
und durch Zytokinbestimmung in der 
Rezeptorflüssigkeit der Diffusions-
zellen ergänzt. Eine standardisierte 
Hautreinigung erfolgte mit Wasser 
nach 3  Minuten Exposition mit 5% 
Flusssäure. Die Ergebnisse zeigen, 
dass Flusssäure unabhängig von 
Konzentration und Expositionsdauer 
schnell (<  10  Min.) durch die Haut 
penetriert. Trotz kurzer Expositions-
dauer bildete sich in der Epidermis, 
besonders im Stratum corneum, ein 
erhebliches Flusssäuredepot. Histo-
logisch ließen sich Hautschäden un-
terschiedlichen Schweregrades in al-
len Applikationsformen nachweisen. 
Bereits bei kurzer Expositionsdauer 
zeigte sich eine Zerstörung der Epi-
dermis. Nach Exposition gegenüber 
höheren Flusssäure-Konzentrationen 
kam es zusätzlich zur Lyse der Ke-
ratinozyten und zum Untergang der 
Kapillaren. Es zeigte sich ein Anstieg 
von Interleukin-6 und Interleukin-8 
in der Rezeptorflüssigkeit innerhalb 
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von 30  Minuten nach Flusssäureex-
position (bei nicht exponierter Haut 
erst nach 2,5  Std. bzw. 6,5  Std.). 
Durch die angewendete Hautreini-
gung konnten die penetrierte Menge 
und das Hautdepot von Flusssäure 
um 36% bzw. 48% reduziert werden. 
Die Ergebnisse zeigen, dass das ent-
wickelte Ex-vivo-Humanhautmodell 
für die Erfassung der dermalen Pene-
tration von Flusssäure und der Haut-
schäden geeignet ist. Aufgrund der 
schnellen Hautpenetration und der 
bedeutenden Reservoir-Bildung ist 
eine sofortige Intervention nach der-
maler Flusssäureexposition unerläss-
lich und zumindest zum Teil effektiv.

Einfluss von Handschuhen 
und Hautschutzsalben bei 
Kontakt mit hautresorptiven 
Arbeitsstoffen
S. Kilo1, T. Baumeister2, T. Göen1 
und H. Drexler1

1Institut und Poliklinik für Arbeits-, 
Sozial- und Umweltmedizin der 
Universität Erlangen-Nürnberg, 
Erlangen, 2Regierung von Oberfran-
ken, Gewerbeaufsichtsamt Coburg

Handschuhe und Hautschutzsal-
ben werden im Arbeitsumfeld häu-
fig als persönliche Schutzausrüstung 
eingesetzt, um den direkten Haut-
kontakt mit einer Noxe zu reduzieren 
und strukturelle Hautveränderungen 
zu verhindern bzw. zu vermindern. 
Die hier vorgestellte Studie prüft 
den Einfluss von Handschuhen und 
Hautschutzsalben alleine und in 
Kombination auf die innere Schad-
stoffbelastung in der Viskosein-
dustrie (Schwefelkohlenstoff, CS2, 
hautresorptiv). Teilgenommen ha-
ben 182 männliche CS2-exponierte 
Arbeiter (24  –  63   Jahre) aus zwei 
Betrieben. Die Arbeitnehmer wur-
den bezüglich der Verwendung von 
Handschuhen und Hautschutzsalben 
befragt. Als Belastungsparameter 
wurden die personenbezogene CS2-
Belastung (Luft, Gesamtschicht) 
und die TTCA-Konzentration (Urin, 
nach Schichtende, auf Kreatinin be-
zogen) bestimmt. Da die Arbeiter am 
Arbeitsplatz unterschiedlichen CS2-
Konzentrationen ausgesetzt waren, 
wurde die innere Belastung (TTCA) 
auf die individuelle Luftbelastung 
(CS2) bezogen und die relative inne-

re Belastung (RIB) berechnet. Im Ge-
samtklientel lag der Median von CS2 
bei 2,77 (0,46 – 20,9) ppm und von 
TTCA bei 0,93  (0,16  –  5,27)  mg/g. 
Daraus resultierte eine RIB von 
0,33 (0,12 – 0,9) mg/ppm*g. 52 Ar-
beitnehmer verwendeten ausschließ-
lich Handschuhe, 32  nur Haut-
schutzsalben und 75  kombinierten 
beide Maßnahmen. 23 Arbeitnehmer 
nutzten keine persönlichen Schutz-
maßnahmen. Sowohl das alleinige 
Tragen von Handschuhen als auch 
die alleinige Anwendung von Haut-
schutzsalbe erhöhte die relative in-
nere Belastung im Vergleich zu den 
Arbeitnehmern, die keine der persön-
lichen Schutzmaßnahmen nutzten. 
Die Zunahme der RIB nach Salben-
nutzung war abhängig von der Häu-
figkeit der Anwendung. Bei Kombi-
nation beider Schutzmaßnahmen war 
diese Dosisabhängigkeit durch den 
Effekt der Handschuhnutzung auf die 
RIB überdeckt. Die hier vorgestellte 
Studie zeigt, dass die persönlichen 
Schutzmaßnahmen die relative inne-
re Belastung nach CS2-Kontakt ver-
stärkt haben. Dies kann zum Teil auf 
einem Enhancement-Effekt durch 
Salbeninhaltsstoffe beruhen. Ein 
okklusiver Effekt der Handschuhe 
hat aufgrund relativ kurzer Trage-
zeiten von durchschnittlich weniger 
als 3  Stunden pro Arbeitstag wahr-
scheinlich weniger Einfluss auf die 
RIB als das direkte Eindringen von 
Schwefelkohlenstoff über die Stulpe 
in den Handschuh.

Prävention von Berufsderma­
tosen bei Auszubildenden: 
Ergebnisse einer kontrollierten 
Interventionsstudie
A. Wilke1,2, S.M. John1,2 und 
B. Wulfhorst2,3

1Fachgebiet Dermatologie, Umwelt-
medizin und Gesundheitstheorie, 
Universität Osnabrück, 2Institut für 
interdisziplinäre Dermatologische 
Prävention und Rehabilitation 
(iDerm) an der Universität Osna-
brück, 3MSH Medical School 
Hamburg, University of Applied 
Sciences and Medical University, 
Hamburg

Idealerweise wird die Präventi-
on von Berufsdermatosen frühzeitig 
in Ausbildungsstrukturen imple-

mentiert, um der Entstehung von 
Hauterkrankungen und dem damit 
verbundenen Folgen, zum Beispiel 
Arbeitsunfähigkeitszeiten oder einer 
Berufsaufgabe, vorzubeugen. Aus 
diesem Grunde wurde eine präventi-
ve Intervention für Auszubildende in 
hautbelastenden Berufen konzipiert, 
durchgeführt und über den Zeitraum 
eines Jahres mit Blick auf die kurz- 
und langfristige Effektivität evalu-
iert. Die Intervention bestand aus 
einer 90-minütigen, gesundheitspä-
dagogischen Schulung zum Aufbau 
der Haut, zur Entstehung von Berufs-
dermatosen und zu adäquatem Haut-
schutz. Sie zielte darauf ab, über eine 
Veränderung interventionsnaher Out-
comes (z.B. Wissen, Einstellung, Mo-
tivation) das Hautschutzverhalten und 
langfristig den Hautzustand positiv zu 
beeinflussen. Vor der Schulung (T0), 
unmittelbar nach der Schulung (T1) 
sowie nach 6  und 12  Monaten (T2, 
T3) wurden der Wissensstand mit ei-
ner Kurzform des „Berufsdermatosen-
Wissenstests“ und der Hautzustand 
mittels dermatologischer Untersu-
chung erfasst. Die Interventionsgrup-
pe (IG) umfasste 7 Schulklassen mit 
Auszubildenden im 1.  Lehrjahr un-
terschiedlicher Hautrisikoberufe (z.B. 
medizinische Fachangestellte, pfle-
gerische Berufe, Zerspanungsmecha-
niker, KFZ-Mechatroniker; n  =  140 
zu T0). Parallel wurden Daten in 
ausbildungsgleichen Parallelklassen 
ohne Intervention erhoben (Kon
trollgruppe/KG; n = 134 zu T0); die-
se Klassen wurden nach Studienende 
ebenfalls geschult. Zu Studienbeginn 
zeigte sich ein ähnliches Vorwissen 
in beiden Gruppen (IG, KG). 6 und 
12 Monate nach der Intervention war 
der Wissensstand in der Interven
tionsgruppe signifikant höher als in 
der Kontrollgruppe. Während initi-
al in der Interventionsgruppe mehr 
Hautveränderungen an den Händen 
festgestellt wurden, zeigte sich in 
dieser Gruppe nach 6 und 12 Mona-
ten ein besserer Hautzustand vergli-
chen mit dem Kontrollkollektiv. Die 
Ergebnisse dieser Interventionsstudie 
weisen darauf hin, dass bereits eine 
vergleichsweise niederschwellige, 
einmalige Intervention in Form einer 
standardisierten Schulung kurz- und 
insbesondere auch langfristig posi-
tive Effekte bezüglich des Wissens-
stands und der Entwicklung von 
Hautveränderungen initiieren kann.
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Wie hautgefährdend ist das 
Tragen flüssigkeitsdichter 
Handschuhe? Untersuchungen 
im Reinraum
W. Weistenhöfer1, F. Bernet1, 
M. Wacker1, W. Uter2 und 
H. Drexler1

1Institut und Poliklinik für Arbeits-, 
Sozial- und Umweltmedizin 
(IPASUM) der Universität Erlangen-
Nürnberg, Erlangen, 2Institut für 
Medizininformatik, Biometrie und 
Epidemiologie (IMBE) der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg, Erlangen

Bei Feuchtarbeit über 4 Stunden 
täglich muss der Arbeitgeber laut 
Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge (ArbMedVV) eine 
arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchung veranlassen, wobei das Tra-
gen flüssigkeitsdichter Handschuhe 
laut TRGS 401 als Feuchtarbeit gilt. 
In dieser Studie wurde untersucht, 
ob Arbeitnehmer in Reinräumen, die 
täglich mehr als 4  Stunden flüssig-
keitsdichte Handschuhe tragen, ei-
nen schlechteren Hautbefund an den 
Händen aufweisen als Arbeitnehmer, 
die keine Handschuhe tragen, da es 
bislang kaum wissenschaftliche Be-
lege dafür gibt, dass das Arbeiten 
mit flüssigkeitsdichten Handschuhen 
ohne Anwesenheit von Gefahrstof-
fen die Haut in gleichem Maße wie 
Feuchtarbeit schädigt. Aus einem 
Kollektiv von 356 Mitarbeitern eines 
Unternehmens aus der Halbleiter-
fertigung wurden 181  Personen aus 
dem Reinraum sowie 151  Personen 
aus der Verwaltung als Kontrollen in 
die Studie eingeschlossen. Mit einem 
quantitativen Haut-Score (HEROS) 
wurde der Hautbefund der Hände 
und in einem standardisierten Inter-
view unter anderem außerberufliche 
Risikofaktoren für das Handekzem 
(Geschlecht, Rauchen, Atopie u.a.) 
systematisch erfasst, um einen mög-
lichen Bias (z.B. „Healthy worker“-
Effekt) abschätzen zu können. Mit 
TEWL und Corneometrie wurden 
hautphysiologische Parameter als 
Surrogat für subklinische Hautschä-
den untersucht. Die Polarisations-
spektroskopie kam als neues opti-
sches Verfahren zur Früherkennung 
von Hautschäden zum Einsatz. Hin-
sichtlich der Hautveränderungen an 
den Händen zeigten „Handschuhträ-
ger“ und „Kontrollen“ keine signifi-
kanten Unterschiede. Bei den „Hand-
schuhträgern“ waren der TEWL und 

die Werte der Corneometrie signifi-
kant erhöht. 30  Minuten nach dem 
Ausziehen der Handschuhe waren 
jedoch keine erhöhten Werte nach-
weisbar, sodass es keine Hinweise 
auf eine nachhaltig gestörte Hautbar-
riere gab. Die Ergebnisse der Polari-
sationsspektroskopie korrelierten mit 
den Ergebnissen des HEROS. Die 
anamnestischen Angaben in beiden 
Kollektiven ergaben keinen Hinweis 
auf einen Selektions-Bias. Wir konn-
ten keinen Hinweis darauf finden, 
dass das Tragen flüssigkeitsdichter 
Handschuhe über mehr als 4  Stun-
den täglich bei sauberen Händen und 
ohne Anwesenheit von Gefahrstoffen 
die Haut nicht in gleichem Maße wie 
Feuchtarbeit oder überhaupt nen-
nenswert schädigt.

Kontaktallergien gegenüber 
Bestandteilen von Epoxidharz­
systemen in der Herstellung 
von Betontürmen für 
Windkraftanlagen
R. Brans, C. Skudlik, E. Meyer, 
C. Tessling-Fritzen, H. Voß und 
S.M. John

Institut für interdisziplinäre derma-
tologische Prävention und Rehabili-
tation (iDerm), Fachgebiet Dermato-
logie, Umweltmedizin, 
Gesundheitstheorie an der Universi-
tät Osnabrück, Osnabrück

In unserer berufsdermatologi-
schen Sprechstunde stellten sich 
17  Männer (Alter zwischen 21  und 
49 Jahren) vor, die in einem Betrieb 
an der Herstellung von Fertigteil-
betontürmen für Windkraftanlagen 
beteiligt waren. Die Mehrzahl der 
Männer hatte dabei direkten Umgang 
mit einer epoxidharzhaltigen Fugen-
masse. Teilweise bestand nur eine 
aerogene Exposition. Die Vorstel-
lung erfolgte in Zusammenarbeit mit 
der Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie (BG  RCI) 
zur Abklärung von entzündlichen 
Hautveränderungen, die bei den 
Männern aufgetreten waren. In un-
serer Abteilung wurden ausführliche 
Anamnesen und allergologische Ab-
klärungen, einschließlich Epikutan-
testungen, durchgeführt. Ein beruf-
licher Kausalzusammenhang wurde 
bei 15  Männern festgestellt. Bei 
12 Männern diagnostizierten wir ein 

allergisches Kontaktekzem bei Typ-
IV-Sensibilisierungen gegenüber Be-
standteilen von Epoxidharzsystemen. 
Am häufigsten wurden Sensibilisie-
rungen gegenüber Epoxidharz vom 
Typ Bisphenol A (n = 12) und vom 
Typ Bisphenol F (n = 9) sowie Sen-
sibilisierungen gegenüber reaktiven 
Verdünnern (u.a. 1,6-Hexandioldi-
glycidylether: n  =  8; 1,4-Butandiol-
diglycidylether: n  =  7; Phenylgly-
cidylether: n  =  7) und Härtern (u.a. 
m-Xylendiamin: n  =  6) nachgewie-
sen. Nahezu alle Männer (n  =  10) 
hatten zwischenzeitlich ein aeroge-
nes allergisches Kontaktekzem im 
Gesicht ausgebildet. Darüber hinaus 
waren bei den meisten auch die Hän-
de (n = 6) und Unterarme betroffen 
(n = 8). Trotz Anwendung geeigneter 
Hautschutzmaßnahmen konnten in 
der Mehrzahl der Fälle die Hautver-
änderungen nicht verhindert werden, 
sodass 10  Männer bereits innerbe-
trieblich umgesetzt worden waren. 
Einem über eine Leiharbeiterfirma 
beschäftigten Mann wurde gekün-
digt. Diese Fallsammlung zeigt, dass 
Kontaktallergien durch Bestandteile 
von Epoxidharzsystemen beim Bau 
von Windkraftanlagen eine große 
Bedeutung zukommt und dass insbe-
sondere auch durch aerogene allergi-
sche Kontaktekzeme der Verbleib am 
Arbeitsplatz gefährdet ist.

Erfahrungen aus der BK-
Beratung Bremen für die 
Anerkennung von 
Hautkrankheiten
N. Wellmann

Arbeitnehmerkammer Bremen, 
Bremen

Schon längere Zeit leidet Hei-
ke M. unter Hautirritationen, sie be-
kommt oftmals Rötungen und Aus-
schlag. Ihr Arzt hat ein Kontaktekzem 
diagnostiziert. Seit über 20  Jahren 
geht Frau  M. als Pflegehelferin mit 
verschiedenen Arbeitsstoffen, unter 
anderem mit Desinfektionsmitteln, 
Handschuhen oder Putzmitteln um. 
Deshalb möchte sie abklären, ob es 
sich bei ihrer Erkrankung um eine 
Berufskrankheit handelt. Bei der Be-
ratungsstelle für Berufskrankheiten 
fragt sie nach, was zu tun ist. Wer den 
Verdacht hat, dass es sich bei einer 
Krankheit um eine Berufskrankheit 
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(BK) handelt, kann dies bei der Be-
rufsgenossenschaft (BG) anzeigen. 
Dann wird ein Verwaltungsverfahren 
in Gang gesetzt, mit geregeltem Ab-
lauf, aber oftmals von außen schwer 
zu durchschauen. Der Haken bei der 
Sache: Frau M. als Betroffene muss 
nachweisen, dass ihre Gesundheit 
durch die Arbeit so schwer geschä-
digt wurde, dass eine Berufskrank-
heit vorliegt. Mit Unterstützung 
des Beraters stellt sie einen Antrag 
auf Anerkennung. Wenn die BK-
Anzeige eingegangen ist, muss die 
BG eigenständig ermitteln. Frau  M. 
erhält einen Fragebogen – mit Hilfe 
der BK-Beratung trägt sie alle Infor-
mationen ein, die ihr bekannt sind. 
Viele Erkrankungen werden durch 
Belastungen bei der Arbeit hervorge-
rufen, nur ein kleiner Teil davon gilt 
als Berufskrankheit. Doch immerhin 
wird im Land Bremen jedes Jahr 
durchschnittlich über 1.000 Mal eine 
BK angezeigt. Im Verhältnis dazu 
werden hier mehr Fälle anerkannt als 
im Bund und auch häufiger eine BK-
Rente gezahlt. Es kommt aber auch 
anteilig zu mehr Todesfällen infolge 
einer Berufserkrankung, insbesonde-
re von Asbesterkrankungen, als späte 
Folge der Belastungen in der Werft-
industrie und im Hafen. Auch im 
Betrieb forscht die BG nach: Es wird 
tatsächlich mit Stoffen gearbeitet, 
welche die Erkrankung verursacht 
haben können. Nun muss Frau M. zu 
einem Facharzt, der sie untersucht. 
In einem medizinischen Gutachten 
wird geklärt, ob die konkrete belas-
tende Tätigkeit das Kontaktekzem 
verursacht hat. Wenn die BG das Ek-
zem von Frau M. als Berufskrankheit 
anerkennt, ist nicht mehr die Kran-
kenkasse, sondern die BG zuständig 
für die anfallenden Leistungen, bei-
spielsweise medizinische Behand-
lung, medizinische oder berufliche 
Rehabilitation oder eine BK-Rente. 
Allerdings muss Frau  M. dazu ihre 
Tätigkeit aufgeben.

Berufsdermatologie in Europa: 
Quo vadis
S.M. John

Abteilung Dermatologie, Umwelt-
medizin, Gesundheitstheorie, 
Universität Osnabrück

In den meisten Industriestaa-
ten stehen Berufsdermatosen an der 
Spitze beruflicher Erkrankungen. Die 
Europäische Arbeitsschutzbehörde 
(EU OSHA) hat in einem 2008 er-
schienenen Report die Problematik 
aufgegriffen (EU-25). Die European 
Academy of Dermatology and Vene-
reology (EADV) 2010 hat deshalb 
die „europrevention/healthy skin 
@work“-Kampagne ins Leben ge-
rufen, die seither in verschiedenen 
europäischen Staaten, aber auch bei 
Entscheidungsträgern in Brüssel die 
Aufmerksamkeit auf das Potenzial 
dermatologischer Prävention rich-
tet (Slogan: „Your Skin. The most 
important 2  m2 of your life!“). Die 
Kampagne möchte auch deutlich 
machen, dass der Dermatologe der 
Spezialist für alle beruflichen Haut
erkrankungen von irritativen und 
allergischen Dermatosen, beruflich 
verschlimmerten anlagebedingten 
Dermatosen (z.B. aggravierte ato-
pische Dermatitis, geköbnerte Pso-
riasis, Pernionen) bis hin zu berufli-
chem Hautkrebs, zum Beispiel durch 
natürliche optische Strahlung, ist. 
Die Bedeutung der Kampagne wird 
auch daran ablesbar, dass sie mitt-
lerweile offizieller Partner der EU-
OSHA ist. Weiterhin hat die enorme 
soziökonomische Dimension beruf-
licher Hauterkrankungen mit deut-
lich über 5  Milliarden  Euro Kosten 
jährlich in Europa und belegbarer 
Kosteneffizienz von dermatologi-
scher Prävention der Kampagne eine 
breite politische Unterstützung euro-
päischer Parlamentarier und der EU-
Kommission, aber auch von Sozial-
versicherungsträgern beschert. Eine 
beispielhafte freiwillige Rahmen-
vereinbarung der Sozialpartner der 
Friseure in 12 europäischen Ländern, 
die unter wissenschaftlicher Beglei-

tung der Träger der Kampagne im 
Jahre 2012 unterzeichnet wurde, hat 
gezeigt, dass Betroffene in Risikobe-
rufen zunehmend erkennen, was eine 
gezielte Prävention von Berufsder-
matosen zur Senkung des Kranken-
standes und zur Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit beitragen kann. 
Der EU-Kommissar für Beschäf-
tigung sieht in dieser Entwicklung 
ein Vorbild für weitere Branchen. 
Hilfreich ist für diesen Prozess, dass 
ein von den Trägern der Kampagne 
beantragtes und kürzlich bewilligtes 
EU-Vorhaben jetzt Dermatologen 
in ganz Europa erlauben wird, ge-
meinsame Standards zur Diagnostik, 
Therapie und Präventionsberatung 
von Patienten mit Berufsdermatosen 
zu entwickeln. Die im Rahmen der 
Kampagne hierzulande durchgeführ-
te Aktionswoche „Haut & Job“ hat 
dazu beigetragen, dass 2011 erstmals 
25.056  Verdachtsmeldungen berufs-
bedingter Hauterkrankungen bei der 
Deutschen gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) eingingen. Das ist 
eine Steigerung um 30% gegenüber 
2010, dem Beginn dieser Kampa-
gne der deutschen Dermatologen, 
die breit unterstützt wird durch die 
DGUV, die nationale Arbeitsschutz-
konferenz, das BMAS sowie die 
arbeitsmedizinischen Fachgesell-
schaften und staatliche Gewerbeärz-
te. Hauterkrankungen machen jetzt 
35,2% aller Berufskrankheiten-Ver-
dachtsmeldungen aus. Überwiegend 
handelt es sich bei den Meldungen 
um Hautarztberichte (85,6% aller 
die Haut betreffenden Verdachts-
anzeigen); überwiegend betreffen 
diese Meldungen Kontaktekzeme, 
die dermatologischer Prävention 
durch den behandelnden Hautarzt 
einschließlich einer allergologischen 
Abklärung bedürfen. Dafür sind die 
Voraussetzungen durch die kürzlich 
deutliche Anhebung der UV  GOÄ, 
Einführung neuer Gebührenziffern 
sowie der expliziten Verankerung un-
seres Faches in der Leistungsliquida-
tion im operativen Bereich geschaf-
fen worden. Unter anderem ist es jetzt 
auch möglich, die erforderlichen Tes-
tungen der Berufsstoffe der Patienten 
wirtschaftlich zu erbringen, dies auch 
unter Berücksichtigung der Erforder-
nisse, die hier seitens des aktuellen 
Arzneimittelrechts zu beachten sind. 
Die Daten der DGUV zeigen, dass die 
Zahl der Patienten, bei denen nach 
der Meldung ein ambulantes Heil-
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verfahren beim Dermatologen einge-
leitet wurde, auf jetzt 80% deutlich 
angestiegen ist, während gleichzeitig 
die Zahl der Berufsaufgaben bei Be-
troffenen rückläufig ist. Dermatolo-
gische Prävention funktioniert! Die 
Aktionswoche „Haut  & Job“ wird 
natürlich auch dieses Jahr fortgesetzt 
(04.11.  –  08.11.2013). Zusammen-
fassend sind mit der Kampagne auf 
europäischer Ebene und deren natio-
nalem Ableger „Haut & Job“ die Vo-
raussetzungen für eine wirtschaftlich 
zu erbringende, qualitativ hochwerti-
ge dermatologische Diagnostik und 
Therapie auch hierzulande weiter 
verbessert worden. Sämtliche dieser 
Optionen können und sollten im In-
teresse unserer Patienten, aber auch 
unseres Faches als Organfach umfas-
send genutzt werden.

Nahrungsmittelallergie – 
was ist neu?
T. Biedermann

Universitäts-Hautklinik, Tübingen

Nahrungsmittelallergien sind 
schon in den Geschichtsbüchern 
dokumentiert, das Verständnis zu 
Auslösern und Pathogenese hat al-
lerdings erst in den letzten Jahren 
zugenommen. Durch den Aufbau 
von Anaphylaxie-Registern können 
wir heute evidenzbasiert die Häufig-
keit von nahrungsmittelinduzierten 
Anaphylaxien bestimmen. Die kom-
ponentenbasierte Diagnostik ermög-
licht es, neue Entitäten und Ausprä-
gungen von Krankheitsbildern besser 
zu charakterisieren, Kreuzreaktionen 
zu identifizieren und durch das er-
fasste Sensibilisierungsprofil eines 
Patienten sein Risiko für schwere all-
ergische Reaktionen gegenüber Nah-
rungsmitteln besser zu bestimmen. 
Eine weitere Erkenntnis ist, dass 
wahrscheinlich die meisten Nah-
rungsmittelallergien durch Ko-Fak-
toren wie körperliche Anstrengung, 
Alkohol, nichtsteroidale Antiphlo-
gistika, Infekte oder verschiedene 
Formen von Stress augmentierbar, 
das heißt verstärkbar sind. Die Ana-
mnese und Diagnostik sollte deshalb 
immer auch Ko-Faktoren berück-
sichtigen. Ein eigenes Krankheitsbild 
ist beispielsweise die wheat-depen-
dent exercice-induced anaphylaxis 
(WDEIA), eine anstrengungsindu-

zierte Anaphylaxie bei Sensibilisie-
rung gegenüber Omega-5-Gliadin im 
Weizen. Bei diesem Krankheitsbild 
wirken die Fortschritte der kompo-
nentenbasierten Allergiediagnostik 
und die Erkenntnisse zur durch Ko-
Faktoren augmentierten Anaphylaxie 
zusammen. Eine echte Neuerung im 
Bereich der Nahrungsmittelallergie 
ist das Krankheitsbild der verzöger-
ten Soforttyp-Allergie gegenüber 
rotem Fleisch. Diese Patienten sind 
sensibilisiert gegenüber einer Zu-
cker-Seiten-Kette, genannt Galacto-
se-alpha 1,3-Galactose (kurz alpha-
Gal). Nach der Identifizierung dieses 
neuen Zuckerepitops und seiner se-
rologischen Testfähigkeit mittels 
bovinem Thyreoglobulin konnte in 
bestimmten Regionen Deutschlands 
in kurzer Zeit eine große Anzahl von 
Patienten mit diesem Krankheitsbild 
identifiziert werden. In der Region 
Tübingen wurden von uns mittler-
weile mehr als 100 dieser Patien-
ten identifiziert, teilweise hatten sie 
schwere Symptome in der Vergan-
genheit erlitten, ohne dass die Dia-
gnose bisher gestellt werden konnte. 
Dieses Krankheitsbild wird derzeit 
weitergehend charakterisiert. Beson-
derheiten stellen die verzögerte Aus-
lösung der Symptome, wahrschein-
lich durch verzögerte Freisetzung 
der allergenen Epitope, ihre Abhän-
gigkeit von Augmentationsfaktoren 
und ihre Problematik in der medizi-
nischen Versorgung hinsichtlich Vo-
lumenersatzmitteln (Gelafundin, Ge-
latine enthält alpha-Gal), Cetuximab 
(ein Biologic mit murinem Anteil, 
welches alpha-Gal enthält) sowie 
womöglich weiterer Präparate dar. 
Die komponentenbasierte Diagnostik 
der Nahrungsmittelallergie erlaubt 
die Identifizierung und Charakteri-
sierung von neuen Entitäten und Sub-
gruppen der Nahrungsmittelallergie 
und verspricht ein individualisier-
teres Risiko-Management im Sinne 
einer personalisierten Medizin in der 
Allergologie.

3-Jahres-Nachuntersuchungs­
ergebnisse der Multizenterstu­
die „Medizinisch-berufliches 
Rehabilitationsverfahren 
Haut – Optimierung und 
Qualitätssicherung des Heil­
verfahrens (ROQ)“
C. Skudlik1,2, E. Weisshaar3, 
R. Scheidt3, B. Wulfhorst1,2, 
P. Elsner4,5, M. Schönfeld6, 
S.M. John1,2*und T.L. Diepgen3*
1Fachgebiet Dermatologie, Umwelt-
medizin, Gesundheitstheorie, 
Universität Osnabrück, 2Institut für 
interdisziplinäre dermatologische 
Prävention und Rehabilitation 
(iDerm) an der Universität Osna-
brück und Dermatologisches 
Zentrum, Berufsgenossenschaftli-
ches Unfallkrankenhaus Hamburg, 
3Abteilung klinische Sozialmedizin, 
Schwerpunkt Gesundheitssystemfor-
schung, Berufs- und Umweltderma-
tologie, Universitätsklinikum 
Heidelberg, 4Klinik für Hautkrank-
heiten, Universitätsklinikum Jena, 
5Berufsgenossenschaftliche Klinik 
für Berufskrankheiten, Falkenstein, 
6Klinik für Berufskrankheiten, 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, 
Bad Reichenhall

Für schwere, berufsbedingte 
Hauterkrankungen steht im Rahmen 
des „Verfahrens Haut“ der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) eine interdisziplinäre, 
stationäre und die ambulante Ver-
sorgung integrierende Rehabilitati-
onsmaßnahme („Tertiäre Individu-
alprävention“ (TIP)) zur Verfügung. 
Zur Evaluation von TIP erfolgte vom 
01.12.2005 bis 31.03.2013 eine von 
der DGUV geförderte prospektive 
Multizenter-Kohortenstudie. Es wur-
den 1.788  Patienten mit schweren, 
berufsbedingten Hauterkrankungen 
in 5 klinischen Einrichtungen behan-
delt und geschult, mit regelmäßiger 
Verlaufsdokumentation zu 6 definier-
ten Zeitpunkten über einen Gesamt-
zeitraum von 3 Jahren ab dem Zeit-
punkt des Beginns der Maßnahme. 
Die Teilnehmerrate betrug bei dieser 
Untersuchung 82,5%. Dabei unter-
schied sich die Teilnehmergruppe 
nicht wesentlich von der Gruppe der 
Nicht-Teilnehmer (Intention-to-treat-
Analyse). Im Rahmen der stationären 
Phase konnte eine signifikante Bes-

*Projektleiter
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serung der Erkrankungsschwere der 
berufsbedingten Hauterkrankungen 
(OHSI, p  <  0,001) und eine signifi-
kante Steigerung der Lebensqualität 
(DLQI, p  <  0,001) beobachtet wer-
den. Diese Effekte waren über den 
gesamten nachstationären Beobach-
tungszeitraum bis zu 3  Jahren sta-
bil. Im Hinblick auf therapeutische 
Maßnahmen zeigte sich unter ande-
rem, dass vor TIP 9 von 10 Patienten 
mit topischen Glukokortikosteroiden 
behandelt wurden, hierbei 56% mit 
hochpotenten topischen Glukokor-
tikosteroiden der Klasse  III und IV. 
Der Anteil aller Patienten, welche 
topische Glukokortikosteroide an-
wendeten, konnte bis zum Zeitpunkt 
der Wiederaufnahme der beruflichen 
Tätigkeit auf rund 7% gesenkt wer-
den. Auch langfristig ließ sich eine 
deutliche Glukokortikosteroid-Ein-
sparung erzielen. So verwendeten 
3 Jahre nach dem stationären Aufent-
halt über 60% der Teilnehmer kein 
topisches Glukokortikosteroid mehr. 
Der Anteil der Patienten, die Klas-
se III- und -IV-Glukokortikosteroide 
anwendeten, konnte bis zu diesem 
Zeitpunkt mit 24,6% gegenüber dem 
Anteil vor TIP mehr als halbiert wer-
den. Bis zum Zeitpunkt der 3-Jahres-
Nachuntersuchung konnten 97% der 
Teilnehmer wieder ihre Berufstä-
tigkeit aufnehmen. Zum Zeitpunkt 
dieses Abschlussuntersuchungster-
mins arbeiteten 83% der Teilneh-
mer, wobei es den meisten möglich 
war, in ihrem ursprünglichen Beruf 
zu verbleiben: Zum Zeitpunkt der 
3-Jahres-Nachuntersuchung gingen 
zusammenfassend 70,6% der Teil-
nehmer der gleichen Tätigkeit nach 
oder waren im gleichen Beruf wie 
vor TIP tätig. Hiermit einhergehend 
konnten die durchschnittlichen jähr-
lichen Arbeitsunfähigkeitszeiten von 
34,5 Tagen in dem einen Jahr vor der 
stationären Maßnahme auf 9,1 Tage 
insgesamt in den letzten 2 Jahren der 
Nachbeobachtungsphase wesentlich 
reduziert werden. In den wenigen 
Fällen, die nach TIP nicht im Beruf 
verblieben, konnte infolge der Maß-
nahme zeitnah eine fundierte Grund-
lage für eine abschließende versiche-
rungsrechtliche Entscheidung des 
zuständigen Unfallversicherungsträ-
gers geschaffen werden. Im Rahmen 
eines sich anschließenden Langzeit-
follow-up-Projekts (ROQ II, 5 Jahre 
nach TIP) soll künftig geprüft wer-
den, inwieweit die oben dargestellten 

Effekte auch über den bisherigen Be-
obachtungszeitraum der Studienko-
horte hinaus langfristig beibehalten 
werden können.

Die Rolle von Sauerstoff­
radikalen und Antioxidanzien 
beim Hautschutz
C.M. Schempp1 und W. Gehring2

1Universitäts-Hautklinik Freiburg, 
2Hautklinik Karlsruhe

In den letzten Jahren mehren 
sich die wissenschaftlichen Hinwei-
se, dass reaktive Sauerstoff-Spezies 
(Sauerstoffradikale) bei der Entste-
hung und Unterhaltung von Hautir-
ritationen eine wichtige Rolle spie-
len. Verschiedene Kontaktallergene, 
aber auch Irritanzien, induzieren die 
Bildung von freien Radikalen in 
der Haut, die in der Folge zu einer 
Hautentzündung führen können. 
Dies eröffnet neue Perspektiven für 
den Einsatz von Antioxidanzien im 
Hautschutz. Die vorwiegend tierex-
perimentellen Daten sprechen ins-
gesamt für eine wichtige Rolle von 
freien Radikalen bei der Entstehung 
der irritativen und der allergischen 
Kontaktdermatitis. Sie weisen auf 
eine mögliche prophylaktische Wir-
kung von Antioxidanzien hin. Ein 
Antioxidans mit besonders starker 
Radikalfängerwirkung ist das Flavo-
noid Luteolin. In einem zellbasierten 
DCFDA-Test betrug die antioxidati-
ve Wirkung von Luteolin 3,1 µg/ml, 
die von Trolox 12,5  µg/ml und die 
von NAC 847 µg/ml. Die äußerliche 
Anwendung eines Luteolin-reichen 
Flavonoid-Extrakts aus Reseda lu-
teola konnte die TNCB-induzierte 
Kontakthypersensitivität bei Mäusen 
vollständig verhindern. Eine neue 
topische Hautschutzcreme mit ei-
ner Kombination von Luteolin und 
anderen Antioxidanzien weist einen 
hohen Radikal-Protektionsfaktor auf. 
Im repetitiven Wasch-Test mit Na-
triumlaurylsulfat an gesunden Pro-
banden war die antioxidative Creme 
in allen untersuchten Parametern 
dem Vehikel überlegen und einer 
etablierten Hautschutzcreme mit 
Aluminiumchlorhydrat überlegen 
bzw. ebenbürtig. Die antioxidative 
Creme verringerte die Rötung und 
den transepidermalen Wasserverlust 
der irritierten Haut und verbesserte 

die Hydratation der Hornschicht. Zu-
sammenfassend können Dermokos-
metika mit Antioxidanzien vor Haut
irritationen schützen, wie sie zum 
Beispiel durch häufiges Waschen und 
wasserlösliche Irritanzien vermittelt 
werden.

Sensitivität der Diagnostik von 
Latexsensibilisierungen 
mittels ISAC®

S. Schliemann, F. Seyfarth, 
C. Wiegand, C. Hipler und P. Elsner

Klinik für Hautkrankheiten, Univer-
sitätsklinikum Jena

Hintergrund: Die In-vitro Diag-
nostik von Latexallergien wurde in 
den vergangenen Jahren durch einen 
Allergie-Chip (Immuno Solid-phase 
Allergen Chip, ISAC®) bereichert, 
der die gleichzeitige Bestimmung 
spezifischer IgEs gegen 5  rekombi-
nant hergestellte Latexallergene er-
laubt (Hev b 1, 3, 5, 6.01 und 8). Ziel 
der retrospektiven Untersuchung war 
es, die Sensitivität des ISAC® mit 
der des konventionellen mit Hev b 5 
angereicherten Latexextrakts für den 
ImmunoCAP® zu vergleichen. Me-
thoden: Es wurden 40 Serumproben 
von Patienten mit Verdacht auf La-
texallergie untersucht. Die Patienten 
hatten einen positiven Prick-Test 
auf Latexextrakt, waren positiv im 
Westernblot und im zellulären Anti-
gen-Stimulationstest, CAST. Serum-
proben von 20 nichtallergischen Pa-
tienten dienten als Negativkontrolle. 
Alle Seren wurden mit dem ISAC®, 
dem herkömmlichen Hev b 5-gespik-
ten Immunocap® und den für den Im-
munocap® erhältlichen rekombinant 
hergestellten Latexallergenen unter-
sucht. Ergebnisse: Während die Sen-
sitivität des herkömmlichen Immuno-
CAP® 70% betrug, zeigten im ISAC® 
nur 22 der 40 Seren eine Sensibilisie-
rung auf mindestens ein Latexallergen 
(Sensitivität 55%). Am häufigsten 
war Hev b 6.01 (n = 12) positiv. Die 
Untersuchung mit den rekombinanten 
ImmunoCAP®-Allergenen erbrachte 
in 3  zusätzlichen Fällen positive Er-
gebnisse, die im ISAC® nicht identi-
fiziert wurden. Schlussfolgerungen: 
Microarrays können durch die si-
multane Bestimmung verschiedener 
Sensibilisierungen mit nur geringen 
Serummengen grundsätzlich Vortei-
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le bieten. Jedoch sollte bei Verdacht 
auf eine Latexallergie ein negati-
ves Ergebnis mit anderen In-vitro-
Methoden kontrolliert werden. Die 
möglichen Ursachen der gefundenen 
niedrigen Sensitivität, wie unzurei-
chendes Allergenspektrum auf dem 
Chip und der Einfluss der Kontroll-
gruppe, sind zu diskutieren.

Methoden der Versorgungs­
forschung am Beispiel der 
Berufsdermatologie
J. Schmitt

Zentrum für Evidenzbasierte 
Gesundheitsversorgung, Medizini-
sche Fakultät Carl Gustav Carus an 
der TU Dresden

Versorgungsforschung zielt auf 
eine Steigerung der Effektivität, der 
Effizienz, des Nutzens und der Si-
cherheit der Gesundheitsversorgung 
unter Alltagsbedingungen ab. Als in-
terdisziplinäres, multiprofessionelles 
Fachgebiet integriert Versorgungs-
forschung Methoden unter anderem 
der Epidemiologie, evidenzbasier-
ten Medizin, Gesundheitsökonomie, 
Psychologie, Soziologie und Pädago-
gik. Die Methoden der Versorgungs-
forschung stellen eine „Toolbox“ dar, 
die universell auf Fragestellungen 
der Prävention und Gesundheitsför-
derung, der kurativen Medizin so-
wie in der Qualitätsforschung und 
Prozessoptimierung anwendbar sind. 
Kernbereiche der Versorgungsfor-
schung sind die Versorgungsepide
miologie, Outcomes-Forschung, 
Effectiveness-Forschung und Ge-
sundheitsökonomie. Versorgungs-
epidemiologie untersucht basierend 
auf Primär- und Sekundärdaten die 
Krankheitslast (burden of disease) 
und den Bedarf an Versorgungsleis-
tungen in einem spezifischen Versor-
gungskontext. Outcomes-Forschung 
dient der Validierung und Standar-
disierung von Messverfahren in der 
Routineversorgung. Zur Messung 
von Erkrankungsschwere und Wirk-
samkeit präventiver und therapeu-
tischer Interventionen sind valide, 
reliable und praktikabel einsetzbare 
Messinstrumente eine notwendige 
Grundvoraussetzung. Dies gilt auf 
Patienten-Level für klinische Scores, 
Symptome, Lebensqualitäts-Assess-
ments und Biomarker, auf Versorger-
Level für Qualitätsindikatoren. Die 

Effectiveness-Forschung untersucht 
neben der Wirksamkeit und Sicher-
heit einfacher und komplexer Inter-
ventionen unter Routinebedingungen 
auch Möglichkeiten der Integration 
von externer Evidenz aus Studien 
mit der internen Evidenz aus der 
Erfahrung individueller Ärzte. Hier-
zu sind experimentelle Studien im 
Grenzbereich Medizin, Informatik, 
Psychologie und Soziologie notwen-
dig. Gesundheitsökonomische Ver-
sorgungsforschung untersucht neben 
der Kosteneffektivität präventiver 
und kurativer Versorgungsleistungen 
auch den Transfer von technischen 
oder auch politischen Innovationen 
in das medizinische Versorgungssys-
tem. Alle Bereiche der Versorgungs-
forschung sind für die Berufsder-
matologie von zentraler Bedeutung. 
Im Fokus der Versorgungsforschung 
zum berufsbedingten Hautkrebs steht 
aktuell die Versorgungsepidemiolo-
gie und Outcomes-Forschung. Beim 
berufsbedingten Handekzem werden 
in Deutschland Untersuchungen in 
allen vier Kernbereichen der Versor-
gungsforschung durchgeführt.

Durch UV-Strahlung induzierte 
bösartige Hauttumoren – 
Erfassung und Quantifizierung 
der Lichtschädigung durch 
berufliche und nicht berufliche 
UV-Strahlung
L. Ruppert1, J. Schmitt2, K. Meisel2, 
P. Elsner3, A. Bauer4, M. Fartasch5, 
S.M. John6, R. Scheidt1, 
K. Bachmann1 und T.L. Diepgen1

1Abteilung Klinische Sozialmedizin, 
Universitätsklinikum Heidelberg, 
2Zentrum für Evidenzbasierte 
Gesundheitsversorgung, Medizini-
sche Fakultät Carl Gustav Carus an 
der TU Dresden, 3Klinik für 
Hautkrankheiten, Universitätsklini-
kum Jena, 4Klinik und Poliklinik für 
Dermatologie, Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus, TU Dresden, 
5Ruhr-Universität Bochum, Institut 
für Prävention und Arbeitsmedizin 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IPA), 6Abteilung 
Dermatologie, Umweltmedizin und 
Gesundheitstheorie, Universität 
Osnabrück

Hintergrund: Es ist wissenschaft-
lich belegt, dass Plattenepithelkar-
zinome der Haut, einschließlich 

aktinischer Keratosen (AK) durch 
berufliche Exposition gegenüber UV-
Strahlung verursacht werden können. 
Eine neue Berufserkrankung wird 
gegenwärtig in Deutschland auf den 
Weg gebracht. Daher wird eine stan-
dardisierte, reproduzierbare Quan-
tifizierung der Lichtschädigung der 
Haut benötigt. Methode: Um beruf-
liche von außerberuflichen Ursachen 
klar und nachvollziehbar abgrenzen 
zu können, wurden 3  Instrumen-
te zur Erfassung des Ausmaßes der 
kutanen Lichtschädigung entwickelt 
und anschließend in 5  Studienzent-
ren an 216 Probanden validiert. Die 
Instrumente (Photographic Guide, 
Lichtschaden-Score und Lichtscha-
densummen-Score) erfassen den 
Lichtschaden an bis zu 12  Lokali-
sationen. Korrelationskoeffizienten, 
Cronbachs  α und eine Faktoren-
analyse zur Prüfung der Überein-
stimmung der Instrumente wurden 
berechnet. Die inter- und intraindivi-
duellen Reliabilität wurde durch Co-
hens  κ erfasst. Die Hypothese, dass 
Personen mit Hautkrebs eine höhere 
Lichtschädigung der Haut aufwei-
sen, wurde durch T-Tests überprüft. 
Ergebnisse: Die höchste Lichtschä-
digung wiesen stark lichtexponier-
te Stellen wie Gesicht, Nacken und 
Handrücken auf. Kontrollareale Ge-
säß und Oberarminnenseite wiesen 
keine signifikante Lichtschädigung 
auf. Dies dokumentiert die Inhalts-
validität der Instrumente. Eine hohe 
Konstruktvalidität zeigt sich anhand 
der starken Korrelation der Instru-
mente (r:  0,64  –  0,90). Eine hohe 
Validität wurde auch durch signifi-
kante Unterschiede der Lichtschädi-
gung zwischen Probanden mit und 
ohne Hautkrebs in der Anamnese an 
lichtexponierten Lokalisationen auf-
gezeigt. Die Inter- und Intraobser-
ver-Reliabilität war insbesondere an 
lichtexponierten Lokalisationen gut 
(κ = 0,75 – 0,98). Die interne Kon-
sistenz der Instrumente ist adäquat 
aber nicht konsequent (α  zwischen 
0,44  und  0,64). Zusammenfassung: 
Die entwickelten Instrumente wurden 
durch eine Multizenterstudie validiert 
und ermöglichen eine standardisier-
te, reproduzierbare, quantitative Er-
fassung der Lichtschädigung durch 
geschulte Dermatologen und können 
in der nachfolgenden Fall-Kontroll-
Studie (FB180) eingesetzt werden.

Sponsor: Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGUV).
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Lebensqualität bei 
Handekzempatienten: 
Validierung eines 
Erfassungsinstruments
R. Ofenloch1, T.L. Diepgen1, 
E. Weisshaar1, A.-K. Dumke2, 
S. Molin3 und C. Apfelbacher4

1Abteilung Klinische Sozialmedizin, 
Universitätsklinikum Heidelberg, 
2Klinik für Hautkrankheiten, 
Universitätsklinikum Jena, 3Klinik 
und Poliklinik für Dermatologie und 
Allergologie, Universitätsklinikum 
München, 4Institut für Epidemiolo-
gie und Präventivmedizin, Universi-
tätsklinikum Regensburg

Hintergrund: Da es bisher kein 
krankheitsspezifisches Instrument zur 
Erfassung der HRQOL bei Handek-
zemen (HE) gibt, wurde ein solches 
Instrument mit dem Namen Quality 
of Life in Hand Eczema Question-
naire (QOLHEQ) durch eine interna-
tionale Expertengruppe entwickelt. 
Das QOLHEQ besteht aus 30  Items 
und erfasst Beeinträchtigungen in 
den Domänen Symptome, Emotio-
nen, Funktionen und Behandlung/
Prävention. Ziel dieser Studie war es, 
Validität, Reliabilität und Verände-
rungssensitivität der deutschen Ver-
sion des QOLHEQ zu überprüfen. 
Methoden: Das QOLHEQ wurde bis 
zu dreimal an n = 316 HE-Patienten 
erhoben. Um die Konstruktvalidi-
tät zu untersuchen, wurden parallel 
dazu mehrere Referenzmaße erfasst. 
Die psychometrische Qualität der 
einzelnen Subskalen wurde mit-
hilfe des Rasch-Modells bestimmt 
und die multidimensionale Struktur 
des gesamten Instruments mithil-
fe eines Strukturgleichungsmodells 
(SEM) abgebildet. Zur Erfassung 
der Veränderungssensitivität wur-
den verschiedene Indizes berechnet, 
die Retest-Reliabilität wurde mit ei-
nem Intra-Class-Correlation(ICC)-
Koeffizienten bestimmt. Ergebnisse: 
Nachdem für 3 Items die Antwortal-
ternativen „selten“ und „manchmal“ 
zusammengelegt wurden, zeigte 
keine der Subskalen eine signifikan-
te Abweichung zum Rasch-Modell 
(p  >  0,05). Auch die Passung des 
SEM konnte anhand mehrerer Fit-
Indizes als gut beurteilt werden. Wie 
erwartet zeigte das QOLHEQ eine 
starke Korrelation mit hauterkran-
kungsspezifischen HRQOL-Instru-
menten (DLQI: r = 0,75; Skindex-17: 
r = 0,85) sowie eine mittlere Korrela-

tion mit dem EQ-5d (r = –0,51) und 
der Beurteilung des Schweregrades 
des HE von Arzt (r = 0,34) und Pa-
tient (r  =  0,59). Die Retest-Reliabi-
lität war sehr gut (ICC  =  0,91) und 
die Veränderungssensitivität des 
QOLHEQ war den Referenzinstru-
menten überlegen. Diskussion: Mit 
dem QOLHEQ steht erstmals ein 
krankheitsspezifisches Instrument 
zur Erfassung der HRQOL bei HE-
Patienten zur Verfügung. Diese Va-
lidierungsstudie belegt die Validität 
und die Reliabilität des QOLHEQ. 
Gleichzeitig kann das QOLHEQ Ver-
änderungen in der HRQOL besser 
abbilden als generische oder hauter-
krankungsspezifische Instrumente.

Schweregrad und funktionelle 
Beeinträchtigung beim berufs­
bedingten Kontaktekzem: 
Validierung der deutschen 
Version des Occupational 
Contact Dermatitis Disease 
Severity Index (ODDI)
C. Apfelbacher1,2, R. Ofenloch2, 
E. Weisshaar2, S. Molin3,  
A. Bauer4,5, V. Mahler6, P. Elsner7 
und T.L. Diepgen2

1Institut für Epidemiologie und 
Präventivmedizin, Universität 
Regensburg, 2Abteilung Klinische 
Sozialmedizin, Universitätsklinikum 
Heidelberg, 3Klinik und Poliklinik 
für Dermatologie und Allergologie, 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München, 4Klinik und Poliklinik für 
Dermatologie, Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus, TU Dresden, 
5UniversitätsAllergieCentrum 
(UAC), Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus, TU Dresden, 6Haut-
klinik, Universitätsklinikum 
Erlangen, 7Klinik für Hautkrankhei-
ten, Universitätsklinikum Jena

Der Occupational Contact Der-
matitis Disease Severity Index 
(ODDI) ist ein im englischen Sprach-
raum validiertes Instrument zur Er-
fassung des Schweregrades des be-
rufsbedingtem Kontaktekzems. Eine 
Validierungsstudie für den deutschen 
Sprachraum fehlte bislang. Ziel die-
ser Studie war es daher, Validität, 
Reliabilität und Veränderungssen-
sitivität der deutschen Version des 
ODDI zu überprüfen. Der ODDI 
besteht aus zwei Items, die jeweils 

die Ausprägung 1  –  5 annehmen 
können (Gesamt-Score 2 – 10). Zur 
Validierung des ODDI wurden Daten 
von Patienten mit berufsbedingtem 
Kontaktekzem aus dem carpe (Chro-
nisches Handekzem-Register zum 
Patienten-Langzeitmanagement)-
Register analysiert. Zur Überprü-
fung der Konstruktvalidität wurden 
Spearman-Korrelationen mit dem 
Dermatology Life Quality Index 
(DLQI), dem ärztlich eingeschätzten 
Schweregrad (Physician Global As-
sessment (PGA)) sowie dem durch 
den Patienten eingeschätzten Schwe-
regrad (visuelle Analogskala (VAS)) 
berechnet. Cronbach’s alpha wurde 
als Maß für die interne Konsistenz 
ermittelt. Bei n = 146 Patienten mit 
stabilem PGA zwischen Baseline 
und erstem Follow-up (nach 3  Mo-
naten) wurde der Intraclass-Korre-
lationskoeffizient (ICC) als Maß für 
Test-Retest-Reliabilität berechnet. 
„Smallest real difference“ (SRD) 
und „minimal clinical important dif-
ference“ (MCID) wurden als Maße 
für Veränderungssensitivität be-
rechnet. Die MCID wurde am PGA 
gemessen. 424  Patienten gingen in 
die Betrachtung ein, davon waren 
54,5% weiblich. Das Durchschnitts-
alter lag bei 45,1  (±  12,4)  Jahren 
und das Kontaktekzem bestand seit 
durchschnittlich 6,9  (±  7,9)  Jahren. 
Cronbach’s alpha lag bei 0,73. Der 
ICC lag bei 0,79. Es ergab sich eine 
SRD von 1,87 und eine MCID von 
1,30 Punkten. Die Korrelationen mit 
dem DLQI (rho  =  0,36) sowie dem 
PGA (rho = 0,48) und der VAS-Skala 
(rho = 0,40) waren mittlerer Stärke. 
Die interne Konsistenz sowie Test-
Retest-Reliabilität des ODDI sind 
akzeptabel. Der Index ist zudem ver-
änderungssensitiv und damit in der 
Lage, klinische Veränderungen ab-
zubilden. Da MCID < SRD ist, muss 
sich der Score durchschnittlich um 
1,87 Punkte verändern (entsprechend 
2 Punkte bei einzelnen Beobachtun-
gen), damit eine signifikante Verän-
derung erzielt wird. Da der ODDI 
den Schweregrad des Kontaktekzems 
anhand von Krankheitsverlauf, Be-
handlung und klinischen Zeichen so-
wie zusätzlich die Einschränkung in 
arbeitsbezogenen Aktivitäten erfasst, 
sind die gefundenen Korrelationen 
mit Lebensqualität, subjektivem 
und objektivem Schweregrad erwar-
tungsgemäß.
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Diagnostik bei 
Proteinkontaktdermatitis 
– neue Studienergebnisse
V. Mahler

für DKG-Arbeitsgruppe „Protein-
kontaktdermatitis“, Hautklinik 
Universitätsklinikum Erlangen

Das Krankheitsbild der Prote-
inkontaktdermatitis (PKD) ist in 
der Allgemeinbevölkerung selten, 
tritt aber in Berufszweigen, in de-
nen Hautkontakt zu proteinhaltigen 
Arbeitsmaterialien besteht (z.B. in 
der nahrungsmittelverarbeitenden 
Industrie), regelmäßig auf. Eine 
fehlende Standardisierung der Test-
modalitäten erschwert die Diagno-
sestellung. Zur Optimierung und 
Standardisierung der Testbedingun-
gen wurden im Rahmen einer pros-
pektiven DKG-Multizenterstudie, an 
der die Zentren Bochum, Erlangen, 
Heidelberg AKS, Osnabrück, Dres-
den, Halle, Freudenberg, Hannover, 
Essen, Hamburg Dermatologikum, 
Hamburg BUK, Berlin Charité und 
IVDK Göttingen beteiligt sind, im 
Zeitraum 01.07.2010  –  31.03.2013 
n = 110 PKD-Verdachtsfälle aus dem 
nahrungsmittelverarbeitenden Be-
reich rekrutiert, die mit 8  häufigen 
PKD-auslösenden Nahrungsmitteln 
in standardisierter Form mit 5 Test-
verfahren untersucht wurden: Prick-
Test (kommerzielle Testlösung), 
Prick-to-Prick, Epikutantest, Epi-
kutantest mit Stripping, Epikutan- 
auf Scratch-Test mit Nativmaterial 
und In-vitro-IgE-Bestimmung. Bei 
n = 24 Patienten (21,8%) wurde die 
Abschlussdiagnose einer PKD ge-
stellt, bei n = 11 (10% des untersuch-
ten Kollektivs) als alleinige Diagno-
se. Bei n  =  13  Patienten bestanden 
folgende Begleitdiagnosen: Irritati-
ves Kontaktekzem (n = 9), atopische 
Dermatitis (n = 3), allergisches Kon-
taktekzem (n  =  2), Kontakturtikaria 
(n  =  3). In 17/24  PKD-Fällen war 
der Prick-Test positiv, in 10/24  Fäl-
len die spezifische IgE-Bestimmung, 
in 12/24  Fällen waren in einem der 
Epiktutantest-Verfahren positive Re-
aktionen nachweisbar. In n = 4 Fäl-
len war ausschließlich in einem 
Epikutantestverfahren eine positive 
Reaktion nachweisbar. Stripping und 
Epikutan-auf-Scratch steigern die 
Sensitivität des Nachweisverfahrens. 
Zusammenfassend basiert die Diag-
nostik bei Proteinkontaktdermatitis 
auf einer richtungsweisenden Ana-

mnese sowie einem positiven Nach-
weisverfahren. Epikutantestverfah-
ren sind – auch unter entsprechender 
Vorbehandlung der Epidermis mittels 
Abriss- und Scratch-Verfahren – in 
50% der Fälle negativ, können aber 
in einem geringen Anteil der Fälle 
den richtungsweisenden Nachweis 
erbringen. Trotz des ekzematösen Er-
scheinungsbildes stützt sich die Dia-
gnose einer Proteinkontaktdermatitis 
daher meistens auf eine positive So-
fortreaktion im Prick-Test, positive 
In-vitro-IgE-Befunde und eine posi-
tive Expositionsanamnese.

Berufsstofftestung in der 
Praxis
D. Becker

Hautklinik der Universitätsmedizin 
Mainz

Der Testung von Berufsstoffen 
kommt in der Diagnostik des Kon-
taktekzems eine wachsende Bedeu-
tung zu. Aufgrund der anhaltenden 
Blockade der Zulassung neuer Testal-
lergene durch das Arzneimittelgesetz 
wächst die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Zusammensetzung der Spezial-
testreihen von der tatsächlichen Ex-
position in der Arbeitswelt abweicht. 
Die gezielte Testung von Berufsstof-
fen kann diese Lücke schließen oder 
zumindest verkleinern. Sie kommt 
zum Einsatz, wenn bei anhaltendem 
klinischem Verdacht auf ein allergi-
sches Kontaktekzem eine relevante 
Sensibilisierung gegen verfügbare 
kommerzielle Allergene nicht nach-
weisbar ist, oder sogar als primäre Di-
agnostik, wenn die verdächtigen Be-
rufsstoffe potenziell sensibilisierende 
Bestandteile enthalten, die jedoch 
in den kommerziellen Testblöcken 
nicht enthalten sind. Bei den Prote-
inallergenen ist es durch die strikte 
gesetzliche Reglementierung sogar 
zu einem drastischen Schwund des 
kommerziell erhältlichen Allergen-
spektrums gekommen, das ohnehin 
häufig unter Problemen mit der Sta-
bilität der allergenen Komponenten 
gelitten hat. Viele noch vor einigen 
Jahren erhältliche Testlösungen ha-
ben daher die Hürde einer Zulassung 
als Medikament für diagnostische 
Zwecke nicht geschafft. Die Testung 
von Berufsstoffen ist zeitaufwendig 
und damit kostenintensiv. Der größte 

Aufwand entsteht durch die Recher-
chen zu sensibilisierenden Inhalts-
stoffen und den potenziell irritieren-
den chemischen Eigenschaften, denn 
von diesen beiden Datensätzen hängt 
ab, ob eine Testung überhaupt Sinn 
macht und in welcher Verdünnung 
und welchem Vehikel sie erfolgen 
muss. Die Beschaffung und Testung 
der Einzelkomponenten ist die Ide-
alsituation, jedoch nur bei entspre-
chender Kooperation der Hersteller 
erfolgversprechend. Hierzu wurden 
im Rahmen eines Projekts des IVDK 
umfassende Erfahrungen gesammelt. 
Seit 2010 vergüten die gesetzlichen 
Unfallversicherungen den Mehr-
aufwand der Berufsstofftestung im 
Rahmen des Hautarztverfahrens. Die 
grundsätzliche Durchführung erfor-
dert eine formale Anzeige bei der 
zuständigen Landesbehörde, die al-
lerdings keinerlei Hindernis darstellt. 
Dieser Beitrag beschreibt anhand 
von mehreren realen Fällen aus die 
Praxis die gegenwärtigen Chancen 
und Probleme der Berufsstofftestung 
im Rahmen des Hautarztverfahrens. 
Er soll denen, die weiterhin auch 
Berufsstoffe testen, helfen, ein ho-
hes Niveau an Standardisierung und 
Qualität zu sichern. Leider erleben 
wir zurzeit in der allergologischen 
Diagnostik einen Abwärtstrend, 
der nicht nur unserem Fach, son-
dern auch unmittelbar den Patienten 
schadet. Der Beitrag soll daher auch 
motivieren, im Rahmen der realen 
ökonomischen Möglichkeiten eine 
hinreichende Diagnostik zu erhalten, 
zu der auch die Testung von Berufs-
stoffen ganz selbstverständlich gehö-
ren muss.

Berufliche Kontaktallergie in 
der Krankenpflege
S. Molin

Klinik und Poliklinik für Dermatolo-
gie und Allergologie, Ludwig-Maxi-
milians-Universität München

In der Krankenpflege ist eine be-
rufliche Allergenexposition durch 
das Tragen von Latex- oder anderen 
Schutzhandschuhen, die Verwen-
dung von Flächen- oder Instrumen-
tendesinfektionsmitteln, den Kontakt 
mit Arzneistoffen zur innerlichen 
oder äußerlichen Anwendung sowie 
durch den Umgang mit Hautreini-
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gungs- und Körperpflegeprodukten 
gegeben. Frühere Untersuchungen 
zeigten, dass Krankenschwestern 
mit Berufsdermatose gehäuft gegen 
Thiurame, Formaldehyd, Glutardi-
aldehyd oder Glyoxal sensibilisiert 
waren. Wir analysierten Daten des 
Informationsverbundes Dermatolo-
gischer Kliniken (IVDK) der Jahre 
2003 – 2012, um mögliche Änderun-
gen im beruflichen Allergenspektrum 
dieser Berufsgruppe zu beschreiben. 
Es wurden die Daten von 2.248 epi-
kutan getesteten Krankenschwestern 
und Angehöriger verwandter Berufe 
mit Berufsdermatose ausgewertet. 
Im Vergleich zu 2.138 Patienten mit 
denselben Berufen, aber ohne Be-
rufsdermatose, ergaben sich signifi-
kant erhöhte alters- und geschlechts-
standardisierte Reaktionsquoten 
auf Thiuram-Mix (6,7% vs. 1,2%), 
Kaliumdichromat (5,7% vs. 3,2%), 
(Chlor)-Methylisothiazolinon (MCI/
MI; 4,4% vs. 1,8%), Kolophonium 
(3,4% vs. 1,9%), Bronopol (1,7% 
vs. 0,5%) und Zinkdiethyldithiocar-
bamat (1,7% vs. 0,1%). Die Quoten 
allergischer Reaktionen auf Formal-
dehyd unterschieden sich nicht signi-
fikant. Bei weiteren Allergenen war 
ein Vergleich aufgrund vermutlich 
unterschiedlicher Indikation zur Tes-
tung in beiden Gruppen nicht sinn-
voll möglich (selection bias). Unter 
den häufigsten beruflichen Allerge-
nen bei den Krankenpflegeberufen 
mit Berufsdermatose waren außer-
dem: Polyvidon-Iod (9,5%), die ein-
zelnen Thiurame des Thiuram-Mix 
(2,6  –  6,3%) und Glyoxal (1,7%). 
Das bekannte, durch die oben gen-
nannten Expositionen bedingte 
Sensibilisierungsspektrum konnte 
im Wesentlichen bestätigt werden. 
Lediglich Formaldehyd scheint in 
seiner allergologischen Bedeutung 
abzunehmen. Die klinische Relevanz 
der Reaktionen auf Dichromat und 
Kolophonium bleibt zu klären.

Allergische Reaktionen auf 
Hölzer
S. Kespohl, S. Maryska, T. Brüning 
und M. Raulf-Heimsoth

Institut für Prävention und Arbeits-
medizin der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung, Institut der 
Ruhr-Universität Bochum (IPA), 
Bochum

Holzstäube können sowohl be-
rufsbedingte allergische als auch 
irritative Atemwegsbeschwerden in-
duzieren. Obwohl europaweit mehr 
als 3  Millionen Beschäftigte gegen 
Holzstäube exponiert sind, liegt die 
Sensibilisierungsprävalenz in Abhän-
gigkeit des verarbeiteten Holzes bei 
exponierten Beschäftigten zwischen 
3% für nicht tropische Hölzer und bis 
zu 30% bei tropischen Hölzern. Um 
Sensibilisierungsprävalenzen spezi-
fisch und sensitiv erfassen zu können 
und um klinisch relevante Fälle der 
Holzstauballergie von einer Sensibi-
lisierung ausreichend abgrenzen zu 
können, ist es wichtig, standardisier-
te Testverfahren und -extrakte für die 
spezifische IgE (sIgE)-Diagnostik zu 
etablieren. Eine Holzstauballergie zu 
diagnostizieren ist oftmals schwierig, 
da die Auswahl kommerzieller Test-
lösungen begrenzt ist und kreuzreak-
tive Kohlenhydratstrukturen (CCDs) 
die Testergebnisse beeinflussen kön-
nen. Daher ist die Herstellung von 
patientenbezogenen Testextrakten 
und Nachweismethoden häufig erfor-
derlich. Die Herstellung der meisten 
Holzextrakte setzt ein mehrstufiges 
Extraktionsverfahren voraus und 
auch der Einsatz einer geeigneten 
Festphase zur Allergenkopplung für 
die serologische sIgE-Bestimmung 
kann die Validität der Diagnostik 
erhöhen. Insbesondere bei poly-
sensibilisierten Patienten reicht die 
serologische sIgE-Bestimmung auf 
Holzallergene alleine häufig nicht 
aus, um die klinische Relevanz der 
Holzstaubsensibilisierung abschät-
zen zu können. Neben dem Provoka-
tionstest als Goldstandard und dem 
Hautpricktest können auch weitere 
Testverfahren wie zum Beispiel der 
sIgE-Inhibitionstests und der Baso-
philen-Aktivierungstest dazu beitra-
gen, den tatsächlichen Auslöser der 
berufsbedingten Beschwerden zu 
identifizieren.

Kontaktallergie gegen 
Bestandteile von 
Epoxidharzsystemen
J. Geier

Informationsverbund Dermatologi-
scher Kliniken (IVDK), Göttingen

Durch den Hautkontakt mit nicht 
ausgehärteten Epoxidharzsystemen 
(ES) während der Verarbeitung kön-
nen Sensibilisierungen gegen Harze, 
Reaktivverdünner und/oder Härter 
erworben werden. In dem von der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) geförderten und fe-
derführend vom Forschungs- und Be-
ratungsinstitut Gefahrstoffe (FoBiG) 
durchgeführten Forschungsvorhaben 
„Ranking von Stoffen in Epoxidharz-
systemen aufgrund ihrer sensibilisie-
renden Wirkstärke“ (FP  324) wurde 
der Versuch unternommen, unter-
schiedliche ES-Komponenten nach 
ihrer sensibilisierenden Wirkstärke 
zu klassifizieren, um so eine Grundla-
ge für die vergleichende Beurteilung 
verschiedener ES-Formulierungen 
zu schaffen. Im Rahmen dieses For-
schungsvorhabens wurden auch Da-
ten des Informationsverbundes Der-
matologischer Kliniken (IVDK) der 
Jahre 2002  –  2011 ausgewertet. In 
diesen Jahren wurde bei 93.406 Pa-
tienten in der Standardreihe der 
Deutschen Kontaktallergie-Gruppe 
(DKG) ein Epoxidharz auf Basis von 
Bisphenol  A-diglycidylether epiku-
tan getestet; 1.453 Patienten (1,56%) 
reagierten positiv. Reaktivverdün-
ner und Härter wurden bei diesen 
1.453 Patienten mit unterschiedlicher 
Häufigkeit getestet. Unter den Ver-
dünnern wurden am häufigsten Sen-
sibilisierungen gegen 1,6-Hexandiol-
diglycidylether (1,6-HDDGE; 42% 
positive Reaktionen) und 1,4-Bu-
tandioldiglycidylether (1,4-BDDGE; 
34%) nachgewiesen, mit einer hohen 
Quote konkordanter Reaktionen. Es 
folgten Phenylglycidylether (PGE; 
29%) und p-tert-Butylphenylgly-
cidylether (PTBPGE; 27%) sowie 
Cresylglycidylether (CGE; 15%). 
Auch unter diesen aromatischen 
Glycidylethern ergaben sich häufig 
konkordante Reaktionen. Reaktionen 
auf Butylglycidylether (BGE; 11%) 
und Trimethylolpropantriglycidyl-
ether (TMPTGE; 8%) waren etwas 
seltener. Bei den Härtern ergab sich 
folgende Reihenfolge: m-Xyliden-
diamin (MXDA; 18%), Isophoron-
diamin (IPDA; 10%), Trimethylhe-
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xan-1,6-diamin (Isomerengemisch; 
TMHDA; 5%), Diethylentriamin 
(DETA; 5%), Triethylentetramin 
(TETA; 2%). Bemerkenswerterwei-
se wurden Sensibilisierungen ge-
gen Reaktivverdünner bzw. Härter 
in relativ großem Umfang auch bei 
Patienten beobachtet, die nicht auf 
das Epoxidharz selbst reagierten. So 
traten 15  –  22% der positiven Re-
aktionen auf die Reaktivverdünner 
1,6-HDDGE, 1,4-BDDGE, PGE, 
CGE und BGE ohne gleichzeiti-
ge Reaktion auf das Harz auf. Bei 
TMPTGE und PTBPGE lagen die 
Quoten etwas niedriger (7% bzw. 
5%). Wesentlich häufiger trat die-
ses Phänomen bei den Härtern auf. 
59 – 65% der Patienten mit Reakti-
on auf TMHDA, DETA und TETA 
sowie 40% der Patienten mit Reakti-
on auf IPDA und 16% der Patienten 
mit Reaktion auf MXDA reagierten 
nicht auf das Epoxidharz. Durch den 
Vergleich der in Bau-Berufen festge-
stellten Sensibilisierungshäufigkei-
ten mit der Häufigkeit der Nennung 
der einzelnen Komponenten in den 
beim Gefahrstoff-Informationssys-
tem der Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft (GISBAU) vorhan-
denen Sicherheitsdatenblätter wurde 
eine halbquantitative expositionsbe-
zogene Sensibilisierungshäufigkeit 
berechnet. Diese war am höchsten 
für DETA und MXDA, gefolgt von 
TMHDA sowie IPDA und TETA. In 
Bezug auf die Reaktivverdünner war 
wegen der Vielzahl gleichzeitiger 
Reaktionen auf mehrere Substanzen 
eine solche Berechnung nicht sinn-
voll möglich.

Technische, organisatorische 
und persönliche UV-Schutz­
maßnahmen im Außenberuf: 
Wunsch und Wirklichkeit
G. Ott

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA), Dortmund

Bei rund 3 Millionen überwiegend 
bzw. zeitweise im Freien tätigen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
stellt die Sonnenstrahlung ein hohes 
Belastungspotenzial dar. Die Aner-
kennung von Hautkrebs als Berufs-
krankheit durch solare UV-Strahlung 
ist in den Blickpunkt gerückt. Für Ar-
beitgeber bestehen bereits jetzt schon 

durch das Arbeitsschutzgesetz, nach 
der Arbeitsstättenverordnung und der 
Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ Verpflichtun-
gen hinsichtlich des Schutzes von 
Beschäftigten vor solarer UV-Strah-
lung. Somit haben Präventionsmög-
lichkeiten zum Schutz vor Sonnen-
strahlung an Bedeutung gewonnen. 
In dem von der BAuA geförderten 
Entwicklungsprojekt „Schutzkompo-
nenten zur Reduzierung solarer UV-
Expositionen bei Arbeitnehmern im 
Freien“ war das Ziel, Komponenten 
für den Schutz von Haut und Augen 
gegen solare UV-Strahlung für im 
Freien Beschäftigte auf deren Wirk-
samkeit zu untersuchen. Nach der 
Analyse des Ist-Zustandes gegen-
wärtiger Schutzmaßnahmen wurden 
in ausgewählten Branchen exempla-
risch messtechnisch die Effektivität 
von technischen Maßnahmen sowie 
die Möglichkeiten von organisatori-
schen Maßnahmen zur Reduzierung 
der Strahlenexposition untersucht. 
Technische Maßnahmen wie zum 
Beispiel Überdachungen, die Ver-
wendung von Sonnenschirmen oder 
Sonnensegeln oder die Verwendung 
von UV-absorbierenden Fensterglä-
sern bei Fahrzeugen haben nicht in 
allen Fällen den gewünschten Reduk-
tionsfaktor gezeigt. Organisatorische 
Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel 
die Reduzierung der Expositionsdau-
er gegenüber Sonnenstrahlung durch 
einen früheren Arbeitsbeginn, lassen 
sich in der Praxis nur schwer umset-
zen. Die Unterweisung ist eine ein-
fach anzuwendende aber sehr effek-
tive organisatorische Maßnahme, die 
Aufschluss über die am Arbeitsplatz 
auftretenden Gefährdungen gibt. Für 
die Prävention leistet die Unterwei-
sung einen sehr wichtigen Beitrag. 
Hinweise zur eigenen Beobachtung 
des Körpers und Informationen über 
mögliche Hauterkrankungen können 
zu einer frühen Erkennung und somit 
zu einem guten Therapieerfolg bei-
tragen.

Textiler Lichtschutz – Was ist 
möglich?
P. Knuschke

Klinik und Poliklinik für Dermatolo-
gie, Universitätsklinikum Carl-Gus-
tav Carus, TU Dresden

Lebenslange solare UV-Expo-
sitionen durch ständige Arbeit im 
Freien erhöhen das Risiko, ein Plat-
tenepithelkarzinom (ein Hautkreb-
styp) auszubilden, auf das 1,8-Fache. 
Personendosimetrische Messungen 
der biologisch wirksamen solaren 
UV-Expositionen bei bestimmten 
Gruppen ständig im Freien beschäf-
tigter Arbeitnehmer (z.B. Hoch-
bau, Landwirtschaft) im Rahmen 
des BAuA-Projekts F  1777 wiesen 
2-fach bis 3-fach höhere UV-Jahres-
dosen gegenüber Innenbeschäftigten 
aus. Demgegenüber konnte mit einer 
Verdoppelung der Eigenschutzzeit 
der Haut im Verlauf eines Sommer-
halbjahres – untersucht im Rahmen 
des BAuA-Projekts F 1986 – nur eine 
vergleichsweise geringe Adaptation 
der Haut von im Freien Beschäftigten 
gegen die solare UV-Strahlung nach-
gewiesen werden. Fazit: Schutzkon-
zepte und Schutzkomponenten für 
die Haut – aber auch die Augen – von 
im Freien Beschäftigten sind unum-
gänglich! Im Rahmen des BAuA-
Forschungsprojekts F  2036 wurden 
Schutzkonzepte entwickelt und die 
Effektivität von Schutzkomponenten 
zur Reduzierung solarer UV-Strah-
lung messtechnisch untersucht. In 
Analogie zum Konzept des Schutzes 
der Haut vor künstlicher UV-Strah-
lung am Arbeitsplatz (in EU-Richt-
linie 2006/25/EG, übernommen von 
International Conference on Non-
Ionization Radiation Protection (IC-
NIRP)) wurde ein Schutzkonzept für 
einen essenziell erforderlichen UV-
Hautschutz für den Arbeitstag ständig 
im Freien Beschäftigter entwickelt. 
Demgemäß ergaben sich minimal 
essenzielle Schutzfaktorwerte für die 
unbedeckte Haut (minimal erforder-
liche LSF anzuwendender dermaler 
Lichtschutzsubstanzen) sowie für die 
textil bedeckte Haut (minimal erfor-
derliche UPF für auf den Körperre-
gionen getragener Textilien) für den 
Arbeitstag, abhängig ob 8  h-Früh-
schicht/8 h-Spätschicht/12 h-Schicht 
zwischen: >  20/>  10/>  20 (Unter-/
Oberschenkel) bis >  50/>  20/>  60 
(Schultern). Die Effektivität des 
Schutzes der Haut im Kopf- und 
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Halsbereich durch verschiedene 
Kopfbedeckungen bzw. Helmtypen 
(mit und ohne Nackenschutz) wur-
de in Feldversuchen mit verteilten 
UV-Dosimeterplaketten ermittelt. 
Für Oberbekleidungen unterschiedli-
cher Textilien, die für den Oberkör-
per gleichzeitig UV-Schutzfunktion 
übernehmen, wurden sowohl ver-
schiedenste Laboruntersuchungen 
zum UPF als auch Feldversuche 
vorgenommen. Die Unterschiede 
in Tragekomfort und Akzeptanz für 
Kopfbedeckungen, Oberbekleidun-
gen und im Feldversuch gleichzei-
tig getragene Sonnenschutzbrillen 
wurden mittels Fragebögen erfasst. 
Eine Übersicht der präsentierten Er-
gebnisse gibt der Schlussbericht zum 
BAuA-Projekt F 2036.

Lichtschutz durch Sonnen­
schutzmittel: ein wichtiger 
Bestandteil der Primär- und 
Sekundärprävention von 
aktinischen Hautschäden und 
Hautkrebs
P. Elsner

Klinik für Hautkrankheiten, Univer-
sitätsklinikum Jena

Mit Datum vom 12. August 2013 
wurde im gemeinsamen Ministerial-
blatt die Empfehlung des Ärztlichen 
Sachverständigenbeirats „Berufs-
krankheiten“ beim BMAS publiziert, 
in die Anlage 1 zur Berufskrankhei-
tenverordnung folgende neue Be-
rufskrankheit aufzunehmen: „Plat-
tenepithelkarzinome oder multiple 
aktinische Keratosen der Haut durch 
natürliche UV-Strahlung“. Mit den 
für die Anerkennung dieser neuen 
Berufskrankheit genannten Kriterien 
ist ein wichtiger Meilenstein gesetzt. 
Die wissenschaftliche Begründung 
verweist aber ausdrücklich auch auf 
den resultierenden Präventionsbe-
darf, und zwar nicht nur bezüglich 
der Maßnahmen bei schon eingetre-
tener Berufskrankheit, sondern ge-
rade auch bei konkreter Gefahr des 
Eintretens einer BK: „Aktinische Ke-
ratosen, die diese Voraussetzungen 
(d.h. multiples Auftreten, d.A.) nicht 
erfüllen, können sich zu multiplen ak-
tinischen Keratosen oder invasiven 
Plattenepithelkarzinomen weiterent-
wickeln. Daher können Maßnahmen 
nach §  3 der Berufskrankheitenver-

ordnung angezeigt sein". Die Bedeu-
tung von Sonnenschutzmitteln in der 
Primär- und Sekundärprävention von 
aktinischen Hautschäden und Haut-
krebs ist daher unter den Gesichts-
punkten der evidenzbasierten Me-
dizin insbesondere bezogen auf den 
Einsatz in Risikoberufen neu zu eva-
luieren und zu definieren. Ein Schutz 
vor der Entstehung UV-induzierter 
Hauttumoren durch Lichtschutzprä-
parate wurde in zahlreichen experi-
mentellen Studien belegt. Prospekti-
ve klinischen Studien am Menschen 
zeigten eine signifikante Reduzie-
rung des Auftretens aktinischer Ke-
ratosen und von Spinalzellkarzino-
men durch tägliche Verwendung von 
Lichtschutzpräparaten. Da kosmeti-
sche Aspekte der verwendeten Licht-
schutzpräparate bei der Compliance 
eine große Rolle spielen, wird es in 
zukünftigen Studien darauf ankom-
men, Präparate zu identifizieren, die 
in der primären Prävention bei UV-
exponierten Beschäftigten eine aus-
reichende Akzeptanz finden.

UV-Schutzverhalten und 
Kenntnisse zum UV-Schutz 
von Außenbeschäftigten
A. Bauer, H. Roensch, K. Hault, 
A. Püschel, P. Knuschke und 
S. Beissert

Klinik und Poliklinik für Dermatolo-
gie, Universitätsklinikum Carl-Gus-
tav Carus, TU Dresden

Die konsequente Anwendung 
von textilem Lichtschutz und Son-
nencremes in Beruf und Freizeit 
sind geeignet, um Hautalterung und 
Entstehung von Hauttumoren wirk-
sam vorzubeugen. Dennoch zeigen 
Studien zur Akzeptanz von Licht-
schutzmaßnahmen oftmals ein ambi-
valentes Verhältnis der Befragten zu 
Lichtschutzmaßnahmen auf. 40 Au-
ßenbeschäftigte (26 Männer, 14 Frau-
en, Altersspektrum: 22  –  57  Jahre) 
wurden eingeschlossen und beant-
worteten Fragen zum Lichtschutz-
verhalten in Freizeit und im Beruf. 
Fragen zum Hauttyp, Häufigkeit von 
Sonnenbränden, Verwendung von 
Sonnencremes, Sonnenbrillen und 
textilem Lichtschutz wurden gestellt. 
Die Einstellung zu gebräunter Haut, 
Sonnenstudiobesuche sowie die 
Inanspruchnahme von Hautkrebs-

Screenings wurde erfragt. Darüber 
hinaus wurde erhoben, ob die Be-
schäftigten vonseiten des Arbeitge-
bers Hinweise und Schulungen zum 
richtigen Sonnenschutzverhalten am 
Arbeitsplatz erhalten hatten. Folgen-
de Einflussfaktoren auf das Sonnen-
schutzverhalten wurden identifiziert: 
Diejenigen Beschäftigten, die am 
Hautkrebs-Screening teilgenommen 
hatten, verwendeten Sonnenschutz-
mittel im Beruf signifikant häufiger 
als Nichtteilnehmer (42% versus 
14%; p  =  0,020). Dies traf jedoch 
nicht auf weitere Sonnenschutzmaß-
nahmen zu. Schulungen durch den 
Arbeitgeber variierten stark zwi-
schen den Berufsgruppen (p = 0,014) 
und führten – wo erfolgt – zu einer 
Verbesserung der Sonnenschutzmaß-
nahmen bezüglich der Anwendung 
von Sonnenschutzcremes in der Ar-
beit (p  =  0,043), weniger Besuchen 
im Sonnenstudio (p  =  0,062) und 
weniger direkten Sonnenexposi-
tionen in der Freizeit (p  =  0,109). 
Ältere Beschäftigte verwendeten 
signifikant weniger Sonnenschutz-
cremes im Beruf (p = 0,042) und in 
der Freizeit (p  =  0,008). Gebräunte 
Haut schätzen 58% der Beschäftig-
ten als attraktiv und erstrebenswert 
ein. Diese Probanden verbrachten 
mehr Zeit mit Sonnenbaden in der 
Freizeit (p  =  0,0002) und wende-
ten weniger textilen Lichtschutz in 
der Arbeit an (RR  =  0,54; 95%  CI: 
0,29 ‑ 1,01). Interessanterweise wur-
de die Häufigkeit der Verwendung 
von Sonnenschutzcremes dadurch 
nicht beeinflusst. Insgesamt betrach-
tet war das Sonnenschutzverhalten 
in der von uns untersuchten Gruppe 
von Außenarbeitern in der Mehrzahl 
der Fälle inadäquat. Regelmäßige 
Schulungsmaßnahmen sind dringend 
erforderlich.

Synkanzerogenese an der Haut 
in der Gutachtenpraxis
H. Dickel

Klinik für Dermatologie, Venerolo-
gie und Allergologie, Ruhr-Universi-
tät Bochum

Auf ein Arbeitsleben bezogen 
können Versicherte gegenüber ver-
schiedenen krebserzeugenden No-
xen biologischer, chemischer oder 
physikalischer Natur gleichzeitig 
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oder auch zeitlich versetzt exponiert 
sein. Vom monokausal strukturier-
ten BK-Recht wird diese Realität in 
der Arbeitswelt bislang nicht hinrei-
chend berücksichtigt. Die „Synkan-
zerogenese“ beschreibt allgemein die 
Verstärkung der krebserzeugenden 
Wirkung durch gleichzeitige oder 
aufeinanderfolgende Einwirkung 
zweier oder mehrerer Kanzerogene. 
Grundlage ist dabei mindestens eine 
Addition der kanzerogenen Einzelef-
fekte. Auch an der Haut kann sich die 
synkanzerogene Wirkungssteigerung 
als Häufigkeitszunahme der Tumor
inzidenz bzw. als Vorverlegung des 
Erkrankungszeitpunktes zeigen. So 
kann beispielsweise die gleichzeiti-
ge Exposition gegenüber Benzo(a)
pyren – Prototyp eines polyzykli-
schen aromatischen Kohlenwasser-
stoffs (PAK) – und UV-Strahlung 
die Hautkrebsentstehung wesentlich 
verstärken [1]. Beide Kanzerogene 
zeigten additive Effekte in Tierver-
suchen. Im Zeitraum von Januar bis 
Juli  2013 wurden in unserer Kli-
nik 6 männliche Versicherte mit der 
Frage nach Vorliegen einer berufs-
bedingten Synkanzerogenese an der 
Haut begutachtet. Das durchschnitt-
liche Alter zum Begutachtungszeit-
punkt lag bei 72 Jahren (Min. 57 J.; 
Max. 82  J.), das durchschnittliche 
Lebensalter beim Erstauftreten der 
Tumoren bei 66  Jahren (Min. 54  J.; 
Max. 77 J.). Die ausgeübten gefahr-
stoffbelasteten Tätigkeiten waren 
Zimmerer (4  ×), Einschaler (2  ×), 
Maurer, Putzer, Polier, Bauführer, 
Straßenbauer, Schornsteinfeger und 
Schweißer. Gemäß den Stellungnah-
men der Präventionsdienste der UV-
Träger zur Arbeitsplatzexposition 
waren alle Fälle über durchschnitt-
lich 41  Outdoor-Arbeitsjahre (Min. 
33 J.; Max. 47 J.) einer zusätzlichen 
natürlichen UV-Strahlung von ≥ 40% 
der alltäglichen UV-Lebensbelastung 
exponiert. Langjährig war in allen 
Fällen auch der Umgang mit den BK-
Listenstoffen Anthrazen (4  ×), Teer 
(3 ×) und Ruß gegeben. In 2 Fällen 
wurde dazu eine mehrjährige künst-
liche UV-Strahlenbelastung durch 
Elektroschweißen und sogenannte 
Bystander-Strahlung bestätigt. An 
Tumoren wiesen 2  Fälle Plattenepi-
thelkarzinome und aktinische Ke-
ratosen (AK) auf, 2 Fälle Basalzell-
karzinome und AKs und 2 Fälle nur 
AKs. Bei allen 6  Fällen sahen wir 
eine gemeinsame Einwirkung von 

natürlicher UV-Strahlung und PAKs 
im Sinne der Synkanzerogenese 
an der Haut erfüllt und schlugen in 
5 Fällen die Anerkennung von zwei 
Berufskrankheiten in Kombination 
nach §  9 Abs.  2 SGB VII und BK-
Nr. 5102 vor. Sowohl bei der natürli-
chen UV-Strahlung als auch bei den 
PAKs liegt eine direkte kanzerogene 
Wirkung auf die Keratinozyten des 
Hautorgans vor [1]. Qualitativ ist 
eine Synkanzerogenese bei Einwir-
kung beider krebserzeugenden No-
xen biologisch plausibel und die Klä-
rung dieser Zusammenhangsfrage 
gewinnt in der Gutachtenpraxis zu-
sehends an Bedeutung. Bei solchen 
Fallkonstellationen genügt für eine 
rechtlich wesentliche Mitursächlich-
keit, dass die verschiedenen Noxen 
jedenfalls im Zusammenwirken den 
Hautkrebs wesentlich verursacht ha-
ben. Bei in praxi nicht sicherer Fest-
stellbarkeit einer führenden rechtli-
chen Wesentlichkeit einer der Noxen 
ist nach den Regeln der sogenannten 
Wahlfeststellung vorzugehen, das 
heißt die additiv zusammenwirken-
den Noxen werden letztlich als Ein-
wirkungseinheit bei der Hautkrebs-
erkrankung betrachtet und gewertet. 
Dies kann dann in der Regel, wenn 
beide Tatbestände der zwei Berufs-
krankheiten erfüllt sind, zur Aner-
kennung beider Berufskrankheiten 
nebeneinander führen, jedoch mit 
der Konsequenz einer einheitlichen 
MdE, weil ein Organ betroffen ist 
[2].
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Outdoor workers’ sun-related 
knowledge, attitudes, and 
protective behaviors: a 
systematic review of cross-
sectional and interventional 
studies
C. Surber

Dermatologische Universitätsklinik 
Basel, Schweiz

Background: Sun protection is a 
major concern for outdoor workers as 
they are particularly exposed to solar 
ultraviolet radiation and therefore at 
increased risk of developing some 
forms of skin cancer, cataract, and 
ocular neoplasm. Objectives: First: 
to provide an overview of outdoor 
workers’ sun-related knowledge, at-
titudes, and protective behaviors as 
reported in the literature. Second: 
to evaluate the effectiveness of sun 
safety education programs in outdoor 
occupational settings. Methods: We 
conducted a systematic review of 
the literature by searching three elec-
tronic databases (PubMed, Embase, 
PsycINFO) from their inception 
up to April  25, 2012. An extensive 
hand search complemented the data-
base searches. Results: We identified 
34  relevant articles on descriptive 
studies and 18  articles on interven-
tional studies. Considerable numbers 
of outdoor workers were found to 
have sun sensitive skin types; sun-
burn rates per season ranged from 
50% to 80%. Data concerning out-
door workers’ sun-related knowledge 
and attitudes were scarce and contro-
versial. The reported sun protective 
behaviors were largely inadequate, 
with many workers stating that they 
never or only rarely wore a long-
sleeved shirt (50 – 80%), sun protec-
tive headgear (30  –  80%), and sun-
screen (30 – 100%) while working in 
the sun. However, there is growing 
evidence that occupational sun safety 
education is effective in increas-
ing outdoor workers’ sun protection 
habits and presumably in decreasing 
sunburn rates. Conclusions: Occupa-
tional sun safety education programs 
offer great potentials for improving 
outdoor workers’ largely insufficient 
sun protective behaviors. It is hoped 
that in the future committed support 
from the Healthcare Authorities, can-
cer foundations, employers and der-
matologists open the way for rapid 
and uncomplicated implementation 
of sun safety education programs.
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Organisation der 
berufsdermatologischen 
Praxis
A. Köllner

Dermatologische Praxis, Duisburg

Der größte Hemmschuh für be-
rufsdermatologische Aktivitäten in 
der täglichen Praxis ist der erhöhte 
bürokratische Aufwand, der mit der 
Berufsdermatologie verbunden ist. 
Es müssen Hautarztberichte erstellt 
werden, Formulare ausgefüllt wer-
den, Anfragen beantwortet werden 
und gegebenenfalls Rücksprachen 
mit Arbeitsmedizinern erfolgen. Der 
Zeitdruck in einer dermatologischen 
Praxis ist groß, die gefühlte Zeit, die 
für einen Patienten zur Verfügung 
steht, ist klein. Jedes auszufüllende 
Formular wirkt wie eine Schran-
ke, die nur mit Mühe überwunden 
werden kann. Mit relativ einfachen 
organisatorischen Maßnahmen las-
sen sich diese negativen Faktoren 
beseitigen. Notwendig sind eine 
Standardisierung der Abläufe, eine 
Schulung der Mitarbeiter und eine 
Entlastung des Arztes durch weitge-
hende Delegation an das Praxisteam 
und durch Ausnutzung der vorhan-
denen Infrastruktur. Die Einleitung 
eines Hautarztverfahrens sollte ge-
nau so standardisiert sein wie die 
Durchführung einer kleinen Exzision 
oder einer allergologischen Testung. 
Auch bei einer kleinen Exzision 
müssen Vorgaben für die Lagerung 
des Patienten, die Bereitstellung des 
OP-Materials, Versendung des histo-
logischen Präparats, OP-Dokumenta-
tion usw. erfolgen. Da wir es täglich 
mehrfach tun, sind diese Abläufe ein-
geschliffen und führen nicht zu dem 
Gefühl, wir hätten keine Zeit, diesen 
Eingriff durchzuführen. Dies liegt 
auch daran, dass der Arzt nur die 
entscheidenden Dinge, nämlich den 
Eingriff, ausführt, alles andere wird 
vom Praxisteam erledigt. Die berufs-
dermatologische Tätigkeit erfordert 
letztendlich weniger Aufwand als 
die dermatologische Chirurgie, ver-
bessert die Versorgung der Patienten 
und bietet dem Arzt vergleichbare 
Einnahmen.

Neue Abrechnungsbedingungen 
in der Berufsdermatologie
W. Wehrmann

Dermatologische Praxis, Münster

Die UV-GOÄ (Unfallversiche-
rungsträger-Gebührenordnung für 
Ärzte) Stand 01.03.2013 bietet we-
sentliche Verbesserungen der Ho-
norierung ärztlicher Leistungen und 
spezifiziert Anforderungskriterien 
für deren Erbringung. Neue Abrech-
nungsziffern wurden für die Erstel-
lung eines Hautschutzplanes und 
des Atopie-Scores geschaffen; die 
zuletzt unbefriedigende Thematik – 
Fotos im Hautarztverfahren und in 
der Begutachtung – konnte zu einer 
Einigung gebracht werden; Fotos 
werden nunmehr pauschal vergütet 
und mittels CD/DVD dem Unfallver-
sicherungsträger (UVTr) zur Verfü-
gung gestellt; darüber hinausgehende 
Anforderungen müssen mit dem je-
weiligen UVTr individuell geregelt 
werden. Diese Lösung stellt für die 
tägliche Praxis eine wesentliche Ver-
besserung dar. Nach § 37 Abs. 3 Ärz-
te/UVTr-Vertrag werden Hautärzte 
in die Erbringung operativer Leis-
tungen einbezogen; bis zur aktuellen 
Änderung bedurfte es jeweils einer 
individuellen Anfrage beim zustän-
digen UVTr, ob operative Leistungen 
vom Dermatologen erbracht werden 
dürfen und vom UVTr bezahlt wer-
den. Die für Dermatologen umfas-
sendsten Verbesserungen konnten 
für die Erbringung ambulanter ope-
rativer Leistungen erreicht werden. 
Auch für die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGUV) gilt die 
Forderung „ambulant vor stationär“. 
Die bisherigen Honorierungen nach 
UV-GOÄ waren betriebswirtschaft-
lich nicht mehr tragbar gewesen; 
in mehrmonatigen Verhandlungen 
konnten weitreichende Verbesse-
rungen insbesondere zu den Ziffern 
2381, 2382, 2403 und 2404 erreicht 
werden. Die Steigerungen umfassen 
teilweise annähernd 100%. Es wurde 
für die Ziffer 2403 eine Zuschlagszif-
fer 442a geschaffen, um die Exzision 
von kleinen Hautveränderungen auf 
eine betriebswirtschaftliche Basis zu 
stellen. Zudem wird die Ziffer 2403 
pro Geschwulst und nicht pro Sit-
zung abgerechnet, OP-Bericht und 
Histologie sind entgegen der Re-
gelung zur Ziffer  2404 nicht vorzu-
halten. In den Arbeitshinweisen der 
Unfallversicherungsträger zur Bear-

beitung von Arztrechnungen Stand 
01.04.2013 wird bereits jetzt auf die 
zunehmende Bedeutung dieser Ziffer 
im Zusammenhang mit der zu erwar-
tenden Berufskrankheit Hautkrebs 
durch UV-Licht und speziell die Ent-
fernung aktinischer Keratosen hinge-
wiesen. In weiteren Verhandlungen 
mit der DGUV müssen Leistungen in 
die UV-GOÄ implementiert werden, 
die für das Management und die The-
rapie des beruflich bedingten UV-
Licht-Hautkrebses notwendig sind. 
Hierzu gehören die Durchführung 
von Nachsorgeuntersuchungen und 
die Definition von Nachsorgeinter-
vallen, Ganzkörperuntersuchungen, 
Therapieverfahren zur Behandlung 
der aktinischen Keratosen wie die 
Photodynamische Therapie, sowie 
eine Ziffer für eine eingehende Be-
ratung, zum Beispiel einer Beratung 
zum Sonnenschutzverhalten und Ge-
brauch von Sonnenschutzmitteln.

Die BG – dein Freund und 
Helfer? Wo kann mich die BG 
im HAV unterstützen?
U. Mössinger

BGHM Stuttgart

Von Versicherten wird häufig be-
richtet, dass Hautärzte eine Meldung 
an die BG scheuen, mit folgenden 
Begründungen: zu viel Bürokratie, 
zu viele Berichte, zu viel Einmi-
schung. Bringt das Hautarztverfah-
ren wirklich nur Nachteile für den 
Arzt oder sind nur die Vorteile nicht 
bekannt? Dass die Kostenübernahme 
einen wirtschaftlichen Vorteil für die 
Hautarztpraxis darstellt, ist hinrei-
chend bekannt und sollte nur inso-
weit ein Argument für das HAV sein, 
als es die finanzielle Entlastung des 
Erkrankten betrifft. Die praktischen 
Vorteile liegen vielmehr in den In-
formationen über den Arbeitsplatz, 
den umfangreichen Kenntnissen der 
Prävention über individuellen Haut-
schutz und der Möglichkeit, diese 
umzusetzen und zu überwachen. 
Darüber hinaus können zulasten der 
GUV weitergehende medizinische 
bzw. diagnostische Maßnahmen 
eingeleitet werden. Dabei kann die 
BG den Dermatologen auch im Hin-
blick auf die Compliance unterstüt-
zen, durch frühzeitige persönliche 
Aufklärung des Erkrankten über die 
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Ziele des HAV und durch gesund-
heitspädagogische Maßnahmen. Die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
von Hautarzt und UV-Träger sollen 
aus Sicht der berufsgenossenschaftli-
chen Praxis dargelegt werden.

Kooperation des Berufsderma­
tologen mit dem Berufshelfer 
der BG – wann und warum?

M. Häberle

Dermatologische Praxis, Künzelsau

Seit 1973 bietet das Hautarztver-
fahren Arbeitnehmern und versicher-
ten Selbstständigen mit Hautproble-
men eine Fülle von Leistungen der 
Unfallversicherungsträger, die weit 
über das System der gesetzlichen 
Krankenkassen hinausgehen. Dafür 
sind wir Berufsdermatologen sehr 
dankbar. Die unbürokratische Ge-
währung von Maßnahmen gemäß § 3 
der Berufskrankheitenverordnung 
ist der Einstieg in die Welt der BG-
lichen Hilfen. Es folgen im Rahmen 
der Sekundärprävention praxisnahe 
Reha-Seminare, Arbeitsplatzanaly
sen durch den TAD, individuelle 
Hautschutzberatungen durch kom-
petente Experten, Substitution poten-
zieller Irritationen und Allergene am 
Arbeitsplatz und Empfehlungen zur 
maßgeschneiderten PSA. Der Be-
rufsdermatologe behandelt nach dem 
Stufenschema gemäß den Leitlinien 
zum Management des chronischen 
Handekzems. Hartnäckige Fälle 
werden der tertiären Individualprä-
vention zugeführt. Die stationären 
Reha-Maßnahmen (TIP) in Osna-
brück, Heidelberg, Bad Reichenhall 
und Falkenstein verbinden optimale 
dermatologische Behandlung unter 
Arbeitskarenz mit Schulung unter 
Einbeziehung modernster edukativer 
Methoden. Alle Maßnahmen haben 
die Rehabilitation am Arbeitsplatz 
zum Ziel. Die eindrucksvollen Zah-
len der Berufsgenossenschaften bele-
gen, dass das Hautarztverfahren eine 
einzige Erfolgsgeschichte ist. Was 
aber geschieht mit den wenigen Ver-
sicherten, die trotz aller Anstrengun-
gen nicht gesund werden? Dazu ein 
Fallbeispiel aus meiner Praxis:

26-jähriger Mechatroniker auf 
dem Prüfstand, Ausbildungsab-
schluss als Geselle 02/11:

–– 06.04.2011: Erstvorstellung. 
Diagnose: Atopisches, dyshi-
drotisches Hand- und Fußekzem 
mit Propfsensibilisierung gegen 
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidin, 
Methylen-bis(methyloxazolidin), 
Kolophonium und Abietinsäure.

–– 19.04.2011: Hautarzterstbericht 
an die BGHM.

–– 02.05.2011: Behandlungsauftrag 
der BGHM gemäß § 3 BKV. Seit-
her kontinuierliche ambulante be-
rufsdermatologische Betreuung. 
Beschwerdefreiheit konnte nur 
während mehrwöchiger Arbeits-
karenz (Urlaub) erzielt werden.

–– 30.11.2011: Arbeitsplatzanalyse 
durch den TAD mit Individualbe-
ratung (PSA).

–– 04/2013: stationäres Heilverfah-
ren in Osnabrück (TIP).

–– 19.06.2013: Alitretinoin-Medika-
tion, Creme-PUVA-Therapie.

–– 17.07.2013: zusätzlich orale Kor-
tikoide wegen einem schweren 
Rezidiv nach Wiederaufnahme 
der gefährdenden Tätigkeit.

–– 19.07.2013: telefonische Kon-
taktaufnahme mit der zuständi-
gen Sachbearbeiterin zur Frage 
Unterlassungszwang/berufliche 
Neuorientierung wegen der The-
rapieresistenz.

Wiederholt hatte ich in meinen 
Verlaufsberichten an die BGHM auf 
die drohende Gefahr hingewiesen, 
die Hauterkrankung könne in abseh-
barer Zeit zur Aufgabe der gefähr-
denden Tätigkeit zwingen. Ich wur-
de von der Sachbearbeiterin darüber 
aufgeklärt, dass es nicht Aufgabe des 
Dermatologen ist, Fragen einer mög-
lichen innerbetrieblichen Umsetzung 
oder einer beruflichen Neuorientie-
rung zu diskutieren. Vielmehr ist der 
Unfallversicherungsträger Herr des 
Verfahrens. Die Akte soll dem Vorge-
setzten vorgelegt werden. Folgende 
Optionen werden danach erwogen:
–– Kontaktaufnahme mit dem Ar-

beitgeber, betriebsinterne Suche 
nach einem leidensgerechten Ar-
beitsplatz.

–– Erneute Individualberatung durch 
den TAD.

–– Auftrag zu einem Zusammen-
hangsgutachten.

–– Beratungsgespräch des Berufs-
helfers mit dem Versicherten.

Die Sachbearbeiterin betonte im 
Gespräch mit mir, dass die Frage des 

Unterlassungszwangs für den Versi-
cherten im vorliegenden Fall bisher 
nicht endgültig geklärt ist. Die Ein-
schaltung des Berufshelfers macht 
erst dann Sinn, wenn die berufliche 
Neuorientierung nicht mehr zu ver-
meiden ist. Berufsmaßnahmen, ge-
gebenenfalls in Zusammenarbeit mit 
der Agentur für Arbeit, organisatori-
sche und finanzielle Aspekte, setzen 
fundierte berufskundliche Kenntnis-
se voraus. Berufshelfer sind dafür die 
geeigneten Experten. Berufsderma-
tologen und Arbeitsmediziner haben 
keinen Zugang zu diesem Bereich, 
der von den Berufsgenossenschaf-
ten hausintern verwaltet wird. Ab-
weichend von der Stellungnahme 
der BGHM sieht die BGW durchaus 
Kooperationsbedarf zwischen Be-
rufsdermatologen und Berufshelfern. 
Dafür wurden mir auf Anfrage fol-
gende Situationen genannt:
–– Die Ersatzstoffprüfung bzw. tech-

nisch/organisatorische Maßnah-
men und/oder die Anwendung 
von persönlichen Schutz- und 
Pflegemaßnahmen waren nicht 
erfolgreich.

–– Die Hauterkrankung ist therapie-
resistent.

–– Keine Abheilung der Hauter-
scheinungen trotz längerer Ar-
beitsunfähigkeit.

–– Es werden bei der hautfachärzt-
lichen Betreuung Schwierigkei-
ten im Verhältnis Arbeitgeber/
Hauterkrankte(r) bekannt.

–– Fehlende Motivation der Versi-
cherten hinsichtlich Therapie, 
Hautschutz, Hautpflege.

–– Beendigung bzw. drohende Been-
digung des Arbeitsverhältnisses 
durch Arbeitgeber/Versicherten.

Fazit: Während meiner 25-jäh-
rigen berufsdermatologischen Tä-
tigkeit hatte ich intensiven Kontakt 
mit den Sachbearbeitern der Un-
fallversicherungsträger, manchmal 
auch mit deren Vorgesetzten, immer 
wieder auch mit dem TAD, aber sehr 
selten mit Berufshelfern. Ich kann 
mich auch nicht daran erinnern, dass 
ein Berufshelfer sich einmal bei mir 
gemeldet hat. Eine Zusammenarbeit 
von Berufsdermatologen und Be-
rufshelfern ist im Hautarztverfahren 
nicht vorgesehen. Vielleicht sollten 
wir für die Zukunft daran etwas än-
dern. Versicherte mit einer fortge-
schrittenen, beruflich verursachten 
Hauterkrankung machen sich Sorgen 
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um ihre Zukunft. Die Hilfen der BG 
nach dem Hautarztverfahren sind op-
timal. Derzeit wird der Berufshelfer 
aktiv, wenn sich abzeichnet, dass die 
berufliche Neuorientierung unver-
meidlich ist. Berufskundliche Bera-
tungen führt die Agentur für Arbeit 
erst nach der Beendigung eines Ar-
beitsverhältnisses durch. Ich könnte 
mir für die Zukunft vorstellen, dass 
ein Berufshelfer der BG den Versi-
cherten – gegebenenfalls auch ohne 
Wissen seines Arbeitgebers – schon 
vor der amtlichen Anerkennung sei-
nes Unterlassungszwangs über Alter-
nativen zur bisherigen Tätigkeit berät 
und dazu auch mit dem betreuenden 
Hautarzt Kontakt aufnimmt. Beson-
ders wichtig ist dabei die Frage, ob 
die angestrebte Tätigkeit leidensge-
recht sein wird. Wir Berufsdermato-
logen stehen für diese Kooperation 
bereit.

Erythema ab igne – 
eine unterdiagnostizierte 
Berufsdermatose
M. Gina, S. Schliemann und 
P. Elsner

Klinik für Hautkrankheiten, Univer-
sitätsklinikum Jena

Das Erythema ab igne ist eine 
chronische Dermatose, die auf hitze- 
oder infrarotstrahlungsexponierter 
Haut entsteht. Die erste Veränderung 
ist ein unscharf begrenztes, persis-
tierendes Erythem, welches in eine 
retikuläre Hyperpigmentierung über-
gehen kann. Bei langem Bestehen 
ist über die Entwicklung von Plat-
tenepithelkarzinomen und kutanen 
Lymphomen berichtet worden [1, 2]. 
Während in der Vergangenheit das 
Erythema ab  igne meist auf die Ex-
position gegenüber Feuerstellen und 
Herden zurückgeführt wurde, wur-
den in den letzten Jahren zahlreiche 
Fälle im Bereich der Oberschenkel 
beschrieben, die auf die Verwendung 
von Laptops zurückzuführen sind 
(„Erythema ab  computatore“), die 
aufgrund ihrer erheblichen Wärme-
abgabe zu einer erheblichen chroni-
schen Überwärmung der exponierten 
Haut führen können [3]. Eine EU-
Studie aus dem Jahr 2009 weist auf 
die zunehmende Zahl von Beschäf-
tigten hin, die mit mobilen elektroni-
schen Geräten arbeiten, und erwähnt 

verschiedene davon ausgehende 
Gesundheitsrisiken, allerdings nicht 
das Erythema ab igne. Wir berichten 
über eine 45-jährige Patientin, die 
uns von einem Rheumatologen zur 
Abklärung einer „Livedo-Vasculitis“ 
vorgestellt wurde. Die Patientin hatte 
die Entstehung einer asymptomati-
schen retikulären Hyperpigmentie-
rung im Bereich ihres linken Knies 
über einen Zeitraum von 6 Monaten 
beobachtet. Eine Hautbiopsie ergab 
eine normale Epidermis mit basaler 
Hyperpigmentierung, ein diskretes 
perivaskuläres lymphozytäres Infilt-
rat und etwas Melanin in der Dermis. 
Die direkte Immunfluoreszenz war 
negativ für Immunoglobuline, Fib-
rinogen und C3. Eine umfangreiche 
Labordiagnostik, einschließlich Un-
tersuchungen auf ANA und ANCA, 
war negativ. Die Erhebung der Be-
rufsanamnese ergab, dass die Ver-
sicherte als Sekretärin tätig war. Ihr 
Arbeitszimmer wurde seit mehreren 
Monaten durch einen Ofen geheizt, 
der unter ihrem Schreibtisch in der 
Nähe ihres linken Beines montiert 
war. Nach Aufklärung der Versicher-
ten über die Diagnose und die wahr-
scheinliche Ursache ihrer Hautkrank-
heit informierte sie ihren Arbeitgeber, 
der die Entfernung des Ofens und 
dessen Montage an anderer Stelle 
des Arbeitsraumes veranlasste. Im 
Verlauf mehrerer Monate kam es da-
raufhin zur Rückbildung der Hauter-
scheinungen. Das Erythema ab  igne 
kann, sofern die berufliche Hitze-
einwirkung die wesentliche Ursache 
darstellt, zweifelsfrei die Definition 
einer beruflichen Hautkrankheit nach 
BK 5101 erfüllen. Nicht zuletzt auf-
grund der möglichen Verursachung 
eines Plattenepithelkarzinoms oder 
eines kutanen Lymphoms sollten da-
her ein Hautarztbericht erstattet und 
Maßnahmen nach § 3 BKV eingelei-
tet werden.
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Perniones – eine selten beruf­
lich bedingte, kälteinduzierte 
Hauterkrankung
N. Cevik1, C. Tessling-Fritzen1, 
R. Brans1, A. Hübner1, B. Völker2, 
C. Skudlik1 und S.M. John1

1Institut für interdisziplinäre 
dermatologische Prävention und 
Rehabilitation (iDerm), Fachgebiet 
Dermatologie, Umweltmedizin, 
Gesundheitstheorie an der Universi-
tät Osnabrück, 2Pathologisches Insti-
tut, KRH Klinikum Nordstadt, 
Hannover

In unsere Abteilung stellte sich 
ein 56-jähriger Lagerarbeiter zum 
modifizierten stationären Heilver-
fahren vor. An seinem Arbeitsplatz 
in einem Großmarkt für Gastrono-
miebedarf war der Versicherte haupt-
sächlich in einem Tiefkühlhaus bei 
–23  ºC tätig. Hierunter hatte er ab 
2008 Schmerzen und bläuliche Ver-
färbungen bis hin zur Blasenbildung 
an den Zehenkuppen mit arbeitskon-
gruentem Verlauf entwickelt. Bis 
auf eine arterielle Hypertonie waren 
keine Vorerkrankungen bekannt. 
Nichtraucher. Bei Aufnahme zeig-
ten sich an mehreren Zehenkuppen 
druckschmerzhafte, teilweise erosi-
ve, livide Erytheme mit netzartiger 
Zeichnung und ödematöser Schwel-
lung. Zur weiteren Abklärung erfolg-
te eine Probebiopsie an der rechten 
Großzehe. Der histologische Befund 
war mit der Verdachtsdiagnose Per-
niones gut vereinbar. Es ergab sich 
histologisch und immunhistoche-
misch kein Anhalt für einen Lupus 
erythematodes oder eine Sarkoidose. 
Die Fußpulse waren gut tastbar und 
der tibio-brachiale Index unauffällig. 
Laborchemisch zeigten sich keine 
erhöhten Werte für Kryoglobuli-
ne, Cardiolipin-Antikörper, ANA-, 
ENA- und ANCA-Titer. Auch eine 
Serum-Elektrophorese war unauffäl-
lig. Wir diagnostizierten daher in Zu-
sammenschau der Befunde Perniones 
bei beruflich bedingter Kälteexposi-
tion und leiteten eine Lokaltherapie 
mit kortikosteroidhaltigen Externa 
ein. Hierunter konnte eine deutliche 
Besserung des Hautbefundes erzielt 
werden. Darüber hinaus erfolgten 
eine eingehende Beratung hinsicht-
lich individueller Kälteschutzmaß-
nahmen und eine Optimierung der 
persönlichen Schutzausrüstung. Hie-
runter kam es nach Rückkehr an den 
Arbeitsplatz zu keinem Rezidiv der 
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Beschwerden. Bei Perniones handelt 
es sich um eine kälteinduzierte, selten 
beruflich bedingte Hauterkrankung, 
die zumeist an den Akren auftritt. 
Differenzialdiagnostisch sollte unter 
anderem an einen Chilblain-Lupus 
oder eine Sarkoidose gedacht wer-
den. Eine arterielle Verschlusskrank-
heit sollte ausgeschlossen werden. 
Individualpräventive Maßnahmen 
im Sinne eines verbesserten Kälte-
schutzes (z.B. thermoisolierende Si-
cherheitsschuhe, Socken- und Einla-
genversorgung, chem. Wärmekissen) 
stehen im Vordergrund und können 
in vielen Fällen den Verbleib am Ar-
beitsplatz gewährleisten.

Primäre Sensibilisierung durch 
Trimethylhydrochinon nach 
einmaliger akzidenteller 
Exposition
A. Schlieter1 und K. Bachmann2

1Abteilung „Occupational Medicine 
and Health Protection“, BASF SE, 
Ludwigshafen, 2Institut und Polikli-
nik für Arbeits- und Sozialmedizin, 
Universitätsklinikum Heidelberg

Es wird über die Begutachtung 
eines Mitarbeiters einer Industrie
reinigungsfirma berichtet, der nach 
einmaliger Exposition gegenüber 
Trimethylhydrochinon (TMH) ein 
allergisches Kontaktekzem entwi-
ckelte. Nach einem Produktaustritt 
von TMH in einem chemischen Be-
trieb kam es bei den anschließenden 
Reinigungsarbeiten beim Begutach-
teten und 5 weiteren Mitarbeitern zu 
einer dermalen Exposition mit dieser 
Substanz. TMH ist ein industriell 
genutztes Zwischenprodukt für Vita-
min-Synthesen mit nur geringer Ver-
breitung in der chemischen Industrie. 
Ein früherer Kontakt mit TMH konn-
te anamnestisch ausgeschlossen wer-
den. Laut Sicherheitsdatenblatt ist 
diese Substanz irritativ für Haut- und 
Schleimhäute, außerdem besteht ein 
Hautsensibilisierungsrisiko. Initial 
kam es beim Begutachteten zu Rö-
tungen im Bereich der Unterschen-
kel im Sinne einer toxischen Kon-
taktdermatitis. Anamnestisch war 
der Begutachtete hautgesund und es 
bestand keine atopische Diathese. 
Zunächst besserten sich die Hautver-
änderungen unter symptomatischer 
Therapie, 9  Tage nach Exposition 

kam es jedoch zur Entwicklung eines 
generalisierten papulovesikulösen 
Ekzems, weswegen eine stationäre 
Therapie mit Anwendung von sys-
temischen und topischen Steroiden 
erfolgte. Hierunter kam es zu einer 
langsamen Besserung und letztend-
lich zur vollständigen Abheilung. Bei 
der im Rahmen der Begutachtung 
durchgeführten Epikutantestung mit 
1%, 0,1% und 0,01% TMH in Vaseli-
ne konnte bei diesem Mitarbeiter eine 
isolierte Typ  IV-Sensibilisierung auf 
TMH nachgewiesen werden. Eine 
Besonderheit dieses Falls ist, dass 
generalisierte Ekzeme auch bei 4 der 
5  anderen Mitarbeiter 9  –  12  Tage 
nach einmaliger dermaler Expositi-
on gegenüber TMH aufgetreten sind, 
sodass anzunehmen ist, dass bei die-
sen auch eine primäre Sensibilisie-
rung gegenüber TMH stattgefunden 
hat. Daraus lässt sich schließen, dass 
TMH ein relativ hohes Sensibilisie-
rungspotenzial hat.

Kontaktallergie auf Autositz
A. Kleinheinz

Klinik für Dermatologie, Elbe 
Kliniken Buxtehude

Anamnese: Ein 36-jähriger 
Verkaufsleiter eines Papierunter-
nehmens stellte sich mit folgenden 
Symptomen vor: Nach längeren Au-
tofahrten (30  –  45  Min.) sei es im 
neuen Firmenwagen mit Ledersitzen 
zu Kribbeln, Brennen und Hitzege-
fühl an den Oberschenkeln sowie 
Rötungen im Gesicht und an den 
Händen gekommen. Ein Handtuch 
oder eine Plastiktüte auf dem Sitz 
habe zu einer Besserung geführt. In 
anderen Autos würden keine Prob-
leme auftreten. Die atopische Ana-
mnese ist leer. Befund: Flächiges, 
diffuses Erythem am Hals vorne und 
seitlich unmittelbar nach einer Auto-
fahrt. Diagnostik: Die histologische 
Untersuchung von geröteter Haut 
am Hals ergab einen Minimalbefund 
mit ektatischen Gefäßen und mini-
maler Entzündungsreaktion. Prick 
und CAP auf Atopene alle negativ. 
Im ECT waren positiv: Quecksilber-
amidchlorid  ++, Formaldehyd  ++, 
Dithiodimorpholin  +, Thiocyanme-
thylthiobenzothiazol (TCMTB) +++. 
Diskussion: Das auslösende Auto 
war vom Hersteller nach der Be-

schwerde des Patienten zurückge-
nommen worden, Proben aus den 
Sitzen durften leider nicht entnom-
men werden. Quecksilberamidchlo-
rid und Dithiodimorpholin als Vul-
kanisationsbeschleuniger dürften als 
Auslöser für die Beschwerden eher 
nicht infrage kommen. Neben dem 
Formaldehyd wird als Verursacher 
TCMTB mit einer 3-fach positiven 
Reaktion favorisiert. TCMTB wird 
als Breitbandmikrobizid, Anstrich-
fungizid und -algizid verwendet. Es 
dient bei der Lederkonservierung, 
zum Schutz von Papierprodukten, 
in Holzschutzmitteln oder gegen das 
Verkeimen von Brauchwasser. Der 
Patient war beschwerdefrei, nach-
dem er alles an Leder aus seinem 
Umfeld verbannt hatte, er musste 
allerdings eine Konferenz wegen Re-
aktionen im Bereich von Gesicht und 
Hals nach 2 Stunden verlassen, weil 
dieses Meeting in Ledersesseln statt-
gefunden hatte. In einer Übersichts-
arbeit (Der Hautarzt. 2010; 61: 933) 
werden Pollen, Metalle, Kunststoffe, 
Epoxidharz und das Kunstlederstück 
des Autositzes als Allergene im Auto 
beschrieben. Das TCMTB wurde bis-
her nicht als Auslöser für Reaktionen 
im Auto genannt. Das Allergen wäre 
bei ausschließlicher Verwendung der 
zugelassenen Substanzen nicht ent-
deckt worden. Erst die mit dem Pa-
tienten abgesprochene Anwendung 
von eigenen Testsubstanzen führte 
zum verursachenden Agens.

Knuckle pads – eine 
Berufsdermatose?
C.M. Schröder-Kraft1, M. Wölk1 
und S.M. John1,2

1Institut für interdisziplinäre 
dermatologische Prävention und 
Rehabilitation (iDerm), Standort 
Berufsgenossenschaftliches Unfall-
krankenhaus Hamburg, 2Fachbereich 
Dermatologie, Umweltmedizin und 
Gesundheitswissenschaften, 
Universität Osnabrück

Kasuistik: Eine 44-jährige Kran-
kenschwester entwickelte über einen 
Zeitraum von 10 Jahren zunehmende 
Hyperkeratosen über den Fingerknö-
cheln beider Hände, die zunächst 
als hyperkeratotisch-rhagadiformes 
Fingerekzem, DD Psoriasis vulgaris, 
interpretiert wurden. Es wurde über 
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das arbeitsabhängige Auftreten von 
Rhagaden in den hyperkeratotischen 
Arealen berichtet, die eigentlichen 
polsterartigen Verdickungen der Haut 
über den proximalen Interphalange-
algelenken (PIP) waren persistent. 
Die Versicherte nahm an einem mo-
difizierten stationären Heilverfahren 
im Rahmen der tertiären Prävention 
von Berufsdermatosen in unserem 
Hause teil. Die Verdachtsdiagnose 
„Knuckle pads“ wurde histologisch 
bestätigt. Unter einer konsequenten 
Lokaltherapie mit einem lokalen 
Glukokortikosteroid der Wirkklas-
se  IV unter Folienokklusion waren 
die Hautveränderungen nach 2  Wo-
chen rückläufig, sodass die Querfur-
chung über den PIP wieder erkennbar 
war. Diskussion: Bei Knuckle pads, 
syn. echte Fingerknöchelpolster, han-
delt es sich um umschriebene pols-
terartige, fibrotische Verdickungen 
streckseitig über den Fingergelenken. 
Die Ätiologie ist unbekannt, Kombi-
nationen mit anderen Fibromatosen 
des Erwachsenenalters kommen vor. 
Es stehen nur wenige therapeutische 
Optionen zur Verfügung. Aus be-
rufsdermatologischer Sicht ist in der 
Regel keine berufliche Kausalität zu 
konstatieren. Im vorliegenden Fall 
wurde eine arbeitsabhängige Ver-
schlimmerung (Auftreten von Rha-
gaden innerhalb der Knuckle pads) 
dokumentiert, sodass wir eine Be-
handlung im Rahmen des §  3 BKV 
für einen Zeitraum von 3  Monaten 
empfahlen.

Anaphylaxie-Register – Neuste 
Risikofaktoren und Verlauf
M. Worm

Allergie-Centrum-Charité, Klinik für 
Dermatologie und Allergologie, 
Charité Campus Mitte, Universitäts-
medizin Berlin

Die Anaphylaxie ist die schwers-
te Manifestation einer mastzellab-
hängigen Soforttypreaktion. Sie wird 
am häufigsten durch Insektengifte, 
Medikamente und Nahrungsmittel 
ausgelöst, wobei altersabhängige und 
regionale Unterschiede bestehen. Im 
Kindesalter sind Nahrungsmittel die 
häufigsten Auslöser einer Anaphyla-
xie, bei Erwachsenen kommen auch 
Insektengifte und Medikamente häu-
fig als Auslöser einer Anaphylaxie 

vor. Risikofaktoren einer Anaphy-
laxie beinhalten Lifestyle-Faktoren, 
bestimmte Medikamente und Vorer-
krankungen sowie patientenspezifi-
sche Parameter wie Alter, Geschlecht 
und aktive Infektionen. Zu den Life-
style-Faktoren gehören körperliche 
Anstrengung, Zusatzstoffe und Al-
kohol. Die Mechanismen hierfür sind 
bislang nur unzureichend bekannt, 
wobei eine veränderte Allergenauf-
nahme und -freisetzung hier ursäch-
lich diskutiert wird. Vergleichbare 
Mechanismen liegen wahrscheinlich 
bei den Medikamenten als Risiko-
faktoren vor, hier sind vor allem kar-
diovaskulär wirksame Medikamente 
wie ACE-Hemmer und Betablocker 
bedeutsam, aber auch die NSAID. 
In aktuellen tierexperimentellen Un-
tersuchungen konnten wir bestäti-
gen, dass bestimmte kardiovaskuläre 
Medikamente die Ausprägung und 
Schwere einer anaphylaktischen Re-
aktion beeinflussen können. Auch 
Grunderkrankungen können das Ri-
siko einer Anaphylaxie steigern. Das 
allergische Asthma, insbesondere 
wenn es instabil ist, kann das Auf-
treten einer schweren Anaphylaxie 
mehrfach erhöhen, gleichfalls eine 
zugrunde liegende Mastozytose oder 
erhöhte basale Tryptasewerte. So 
konnte in einer Arbeit bei Insekten-
giftallergikern gezeigt werden, dass 
ab einer erhöhten basalen Tryptase 
> 20 μg/l das Anaphylaxie-Risiko er-
heblich ansteigt. Risikofaktoren kön-
nen auch den Verlauf einer Anaphy-
laxie beeinflussen. So ist bekannt, 
dass diese nicht nur das Auftreten, 
sondern auch den Schweregrad einer 
Reaktion mitbestimmen können. Die 
Daten aus dem Anaphylaxie-Register 
zeigen, dass wiederholte Reaktionen 
bei bis zu einem Drittel der Patienten 
auftreten. Dieses Risiko betrifft alle 
Auslöser vergleichbarer, wobei bei 
Nahrungsmitteln als Auslöser Mehr-
fachreaktionen (> 3) besonders häu-
fig auftreten Dies weist darauf hin, 
dass Nahrungsmittel als Allergene 
selbst einen Risikofaktor für die Ana-
phylaxie darstellen. Eine Anaphy-
laxie kann auch tödlich verlaufen. 
Innerhalb des Anaphylaxie-Registers 
wurden bislang 6  Patienten mit ei-
nem tödlichen Verlauf gemeldet. 
Hierbei waren jeweils 3 Kinder und 
3  Erwachsene betroffen, die infolge 
einer Anaphylaxie verstorben sind. 
Zusammenfassend zeigen die Daten 
aus dem Anaphylaxie-Register, dass 

schwere allergische Reaktionen häu-
fig wiederholt auftreten und die aus 
der Literatur beschriebenen Risiko-
faktoren häufig bei den gemeldeten 
Patienten vorkommen. Die Analyse 
der Risikofaktoren erfordert Ver-
gleichskohorten oder kann innerhalb 
definierter Gruppen erfolgen. Wir 
konnten mithilfe unseres Kollektivs 
zeigen, dass das Alter einen erhebli-
chen Risikofaktor für das Auftreten 
schwerster Reaktionen darstellt. Mit-
hilfe weiterer Analysen ist es möglich 
zusätzliche Risikofaktoren zu identi-
fizieren, die in der klinischen Praxis 
bei der Betreuung von Patienten eine 
wichtige Rolle spielen können.

Institut für Lehrergesundheit in 
Rheinland-Pfalz – Aufbau eines 
arbeitsmedizinischen und 
sicherheitstechnischen 
Betreuungskonzepts
S. Letzel

Institut für Lehrergesundheit am 
Institut für Arbeits-, Sozial- und 
Umweltmedizin der Universitätsme-
dizin Mainz

Zur Sicherstellung der arbeits-
medizinischen und sicherheitstech-
nischen Betreuung der insgesamt ca. 
45.000  staatlichen Lehrkräfte und 
pädagogischen Fachkräfte in Rhein-
land-Pfalz (RLP) wurde im Jahr 2011 
das Institut für Lehrergesundheit 
(IfL) durch das Land RLP gegründet, 
welches an das Institut für Arbeits-, 
Sozial- und Umweltmedizin der Uni-
versitätsmedizin Mainz angegliedert 
ist. Der Gründung voraus ging ein 
3-jähriges Projekt zur „Konzept-
entwicklung einer arbeitsmedizini-
schen Betreuung von Lehrkräften in 
Rheinland-Pfalz“. Im Rahmen dieses 
Projekts wurden der Bedarf und die 
Anforderungen bezüglich einer ar-
beitsmedizinischen Betreuung von 
Bediensteten in den staatlichen Schu-
len des Landes ermittelt. Aus den Er-
gebnissen dieses Projekts ergab sich 
die Notwendigkeit der Einrichtung 
einer spezifischen Institution zur ar-
beitsmedizinischen und sicherheits-
technischen Betreuung von Lehrkräf-
ten. Eine wesentliche Aufgabe des 
IfL besteht in der individuellen Be-
treuung und Beratung von Lehrkräf-
ten und pädagogischen Fachkräften. 
Diese haben unter anderem die Mög-
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lichkeit sich vor Ort, aber auch per 
E-Mail oder telefonisch, zu verschie-
densten Fragestellungen der physi-
schen und psychischen Gesundheit 
beraten zu lassen. Zu den individuel-
len Leistungen zählen darüber hinaus 
allgemeine Vorsorgeuntersuchungen 
sowie verschiedene Schutzimpfun-
gen (entsprechend der Gefährdungs-
situation am Arbeitsplatz). Weiterhin 
informiert das IfL die Bediensteten 
über Themen wie Mutterschutz und 
unterstützt sie beim betrieblichen 
Eingliederungsmanagement (BEM). 
Neben der individuellen Beratung 
werden vom IfL auch Schulen be-
treut. Dies umfasst unter anderem die 
Unterstützung bei der Gefährdungs-
beurteilung, das Durchführen von 
Schulbegehungen sowie die Ablei-
tung und Empfehlung von geeigne-
ten Maßnahmen. Dazu gehört auch 
die Beratung bezüglich der Arbeits-
platzgestaltung. Zudem unterstützt 
das IfL gemeinsam mit dem Pädago-
gischen Landesinstitut und dem Pro-
jekt Lehrergesundheit der Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
Trier Schulen bei der Planung und 
Durchführung von Studientagen zum 
Thema „Lehrergesundheit“. Ein wei-
teres Aufgabenfeld ist die Fachbera-
tung des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur (MBWWK) auf der Grundla-
ge wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
Hierzu zählt die Beratung zu Fragen 
des Arbeitsschutzes, der Unfallver-
hütung sowie des Gesundheitsschut-
zes an Schulen. Weiterhin erstellt das 
IfL einen (schul-)jährlichen Gesund-
heitsbericht zur Lehrergesundheit in 
RLP. Zudem gehört es zum Aufga-
benfeld des IfL Forschungsprojek-
te zum Thema „Lehrergesundheit“ 
durchzuführen. Neben Angaben zur 
Organisation des IfL werden in dem 
Vortrag aktuelle Untersuchungser-
gebnisse zur Lehrergesundheit in 
RLP vorgestellt.

Aktuelle Ressourcen in der 
Berufsdermatologie: Online 
und offline
P. Elsner

Klinik für Hautkrankheiten, Univer-
sitätsklinikum Jena

Die gemäß Berufsordnung vom 
Arzt geforderte Beachtung des aner-

kannten Standes der medizinischen 
Erkenntnisse ist eine kontinuierliche 
Aufgabe, die mit der erfolgreich ab-
geschlossenen Weiterbildung nicht 
beendet ist, da sich die medizini-
schen Kenntnisse in einer ständigen 
Weiterentwicklung befinden. Die 
gegenwärtige Halbwertszeit des me-
dizinischen Wissens wird auf 5 Jahre 
geschätzt. Im §  95d des SGB  V ist 
die Pflicht zur fachlichen Fortbil-
dung vom Gesetzgeber festgeschrie-
ben. Diese gilt entsprechend auch 
für das Gebiet der Berufskrankhei-
ten der Haut. Die ABD unterstützt 
ihre Mitglieder in der Erhaltung 
ihres aktualisierten Wissenstandes 
nicht nur durch die Veranstaltung 
von Tagungen, sondern auch durch 
die Bereitstellung online verfügba-
rer Informationen, sei dies auf der 
ABD-Webseite [1] oder über die von 
der ABD herausgegebene Fachzeit-
schrift „Dermatologie in Beruf und 
Umwelt“, die Mitglieder nicht nur 
als Druckexemplar erhalten, sondern 
die über die Webseite des Dustri-
Verlags auch online frei zugänglich 
ist [2]. Ein aktuelles Lehr- oder 
Handbuch der Berufsdermatologie 
in deutscher Sprache existiert derzeit 
nicht, aber das internationale Hand-
buch „Kanerva’s Occupational Der-
matology“ ist ganz wesentlich von 
der deutschen Berufsdermatologie 
mit geprägt und sowohl als Druck-
version als auch online zugänglich 
[3]. Noch zu wenig bekannt bei Be-
rufsdermatologen ist bisher die von 
der DDG in Zusammenarbeit mit der 
SGDV und der ÖGDV geschaffene 
Online-Fortbildungsplattform „Der-
mokrates“, die ein Handbuch, Fall-
berichte und den Zugang zum JDDG 
enthält [4]. „Dermokrates“ ist für alle 
DDG-Mitglieder kostenfrei zugäng-
lich, ist aufgrund eines konsequenten 
Peer-Reviews von gesicherter hoher 
Qualität, entwickelt sich dynamisch 
weiter und wird in Zukunft wahr-
scheinlich immer mehr die dermato-
logische Fortbildung prägen.

Literatur
[1]	 http://abd.dermis.net/content/e03abd/

e01ziele/e105/index_ger.html.
[2]	 http://www.dustri.com/nc/de/deutsch-

sprachige-zeitschriften/mag/dermatolo-
gie-in-beruf-und-umwelt.html.

[3]	 https://www.springer.com/medicine/
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[4]	 https://dermokrates.com/.

Evidenzbasierte Therapie bei 
aktinischen Keratosen und 
Plattenepithelkarzinomen
R.-M. Szeimies

Klinik für Dermatologie und 
Allergologie, Klinikum Vest GmbH, 
Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Ruhr-Universität Bochum, Reckling-
hausen

Nach Schätzungen der WHO ist 
jede dritte diagnostizierte Krebser-
krankung ein Karzinom der Haut. 
Damit ist Hautkrebs der häufigste 
maligne Tumor hellhäutiger Men-
schen der westlichen Welt. Aktini-
sche Keratosen (AK) wiederum sind 
als Frühform (Carcinoma in situ) des 
Non Melanoma Skin Cancer (NMSC) 
zu werten. Etwa 60% aller Platten
epithelkarzinome (PEK) entstehen 
aus aktinischen Keratosen. Die Prä-
valenz der AK liegt auf der nördli-
chen Erdhalbkugel bei 11 – 25% der 
Bevölkerung, in Australien bei bis 
zu 40%. Bei etwa 10% aller Patien-
ten mit AK bzw. 30% der Patienten 
mit zusätzlicher Immunsuppression 
(z.B. Organtransplantierte, Rheuma-
patienten etc.) ist bei fehlender the-
rapeutischer Intervention im weite-
ren Verlauf mit dem Auftreten eines 
invasiven Plattenepithelkarzinoms 
der Haut zu rechnen. Neben den 
klassischen läsionsgerichteten The-
rapieprinzipien (z.B. physikalische 
Verfahren wie Kryochirurgie, Küret-
tage und Elektrodesikkation) haben 
nicht zuletzt die Neuzulassungen für 
AK (5-Aminolävulinsäure, Ingen-
olmebutat, Imiquimod 3,75% etc.) 
mit entsprechend gut dokumentierten 
Studien in der Spot- und Feldthera-
pie eine optimale Voraussetzung für 
eine effiziente Patientenversorgung 
geschaffen. Die kompletten Remissi-
onsraten liegen dabei etwa zwischen 
40% und 80%. Sie unterscheiden 
sich in Anwendungsfrequenz und 
-dauer sowie Nebenwirkungsprofil 
und lassen sich bezüglich Auswahl 
individuell an die Patientensituation 
anpassen. Beim PEK ist nach wie 
vor die chirurgische Entfernung die 
Standardtherapie, Neuerungen gibt 
es hier bei stattgehabten Metastasie-
rungen mit zum Beispiel dem Einsatz 
von Cetuximab und hinsichtlich der 
Nachsorgefrequenz im Rahmen des 
klinischen und histologischen Gra-
dings. Ein wichtiges Prinzip neben 
einer effektiven Behandlung ist auch 
die Prophylaxe. Neben dem Vermei-
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den massiver Sonnenbestrahlung 
kann die Durchführung eines konse-
quenten Lichtschutzes eine Exazerba-
tion subklinischer AK-Herde verhin-
dern. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt 
insbesondere für Patienten mit einge-
schränkter Immunabwehr, wie zum 
Beispiel bei Organtransplantierten.

Evidenzbasierte Therapie des 
Basalzellkarzinoms
H.F. Merk

Klinik für Dermatologie und 
Allergologie, RWTH Aachen

Das Basalzellkarzinom ist mit 
ca. 80% der häufigste aller Haut-
tumoren des Menschen. Auch bei 
diesem Tumor ist UV-Licht bei der 
Entstehung der entscheidende patho-
genetische Faktor. Trotzdem haben 
Sonnenschutzcremes im Vergleich 
zu aktinischen Keratosen und dem 
Plattenepithelkarzinom beim Basal-
zellkarzinom einen geringeren prä-
ventiven Effekt, und der Einfluss be-
ruflich bedingter UV-Lichtexposition 
wird im Gegensatz zu aktinischen 
Keratosen und dem Plattenepithel-
karzinom immer noch kontrovers 
diskutiert [Diepgen et al., Hautarzt. 
2012; 63: 769-777]. Im Vordergrund 
der Therapie des Basalzellkarzinoms 
steht die Exzision des Tumors. Ins-
besondere die dabei mögliche histo-
logische Kontrolle der vollständigen 
Entfernung des Tumors macht sie 
zur Therapie der ersten Wahl. Wei-
tere etablierte, jedoch nachgeordnete 
Therapieverfahren umfassen photo-
dynamische Therapie, Kryotherapie, 
Laseranwendung, Imiquimod und 
Strahlentherapie [Trakatelli et al., 
EDF-Leitlinie. 2012]. Der Nachweis 
der Regulation des Hedgehog-Sig-
nalweges als Grundlage des Basal-
zellkarzinoms hat neue therapeuti-
sche Möglichkeiten eröffnet und zur 
kürzlichen Zulassung von Vismo-
degib geführt. Weitere Hemmer des 
aktivierten Hedgehog-Signalweges 
sind gegenwärtig in der Entwicklung, 
aber auch bereits bekannte Medika-
mente, wie Itraconazol oder Medi-
kamentengruppen wie die Statine, 
sind Kandidaten für die Therapie des 
Basalzellkarzinoms. Vitamin D3 hat 
ebenfalls eine hemmende Wirkung 
auf die Aktivierung des Hedgehog-
Signalweges, und bei Patienten mit 

Basalzell-Naevus-Syndrom, welches 
mit multiplen, basalzellkarzinomar-
tigen Hauttumoren einhergeht, findet 
sich ein auffallender Vitamin D-Man-
gel [Tang et al., Archives of Derma-
tology. 2010; 146: 1105-1110].

Leitlinie: Prävention des 
berufsbedingten Hautkrebses
T.L. Diepgen

Abteilung klinische Sozialmedizin, 
Schwerpunkt Gesundheitssystemfor-
schung, Berufs- und Umweltderma-
tologie, Universitätsklinikum 
Heidelberg

Im August 2013 wurde im ge-
meinsamen Ministerialblatt die Emp-
fehlung des Ärztlichen Sachverstän-
digenbeirats „Berufskrankheiten“ 
beim BMAS publiziert und emp-
fohlen in die Anlage 1 zur Berufs-
krankheiten-Verordnung folgende 
neue Berufskrankheit aufzunehmen: 
„Plattenepithelkarzinome oder mul-
tiple aktinische Keratosen der Haut 
durch natürliche UV-Strahlung“. In 
Deutschland sind etwa 2,5 Millionen 
Beschäftigte durch ihren Beruf der 
natürlichen UV-Strahlung ausgesetzt. 
Intensive und langjährige berufliche 
Exposition gegenüber natürlicher 
UV-Strahlung ist mit einem erheblich 
erhöhten Hautkrebsrisiko verbunden 
und daher sind dringend Maßnahmen 
zur Prävention berufsbedingter Haut-
krebserkrankungen erforderlich. Es 
ist zu erwarten, dass eine solche neue 
Berufserkrankung dazu führen wird, 
dass Maßnahmen der Primärpräven-
tion bei Arbeitsplätzen mit erhöhtem 
Hautkrebsrisiko wesentlich verbes-
sert und damit die möglichen medizi-
nischen und ökonomischen Negativ-
folgen von Hautkrebserkrankungen 
verhindert werden können. Es beste-
hen ausgezeichnete Möglichkeiten 
der primären Verhältnis- und Ver-
haltens-Prävention von Hautkrebser-
krankungen; insbesondere muss das 
Sonnenschutzverhalten von Beschäf-
tigten in Außenberufen verbessert 
werden. Durch geeignete Maßnah-
men der sekundären Prävention und 
durch konsequente Therapie kann 
das Fortschreiten der Hautkrebser-
krankung in den meisten Fällen ver-
hindert werden. Bei rechtzeitiger und 
konsequenter dermatologischer The-
rapie ist die Prognose daher im allge-

meinen sehr gut und es können Fälle 
rentenberechtigender Minderungen 
der Erwerbsfähigkeit (MdE) verhin-
dert werden. Neben der, entsprechend 
der Vereinbarung AWMF/DGUV mit 
der DGUV gemeinsam erstellten, 
Bamberger Empfehlung zur Begut-
achtung von Berufsdermatosen er-
arbeitet die ABD als unabhängige 
wissenschaftliche Fachgesellschaft 
gemeinsam mit anderen Fachgesell-
schaften medizinische Leitlinien zur 
Prävention, Diagnose, Therapie und 
Rehabilitation von beruflichen und 
umweltbedingten Hauterkrankungen. 
Gemäß des Leitlinienprozesses der 
AWMF werden bei der Zusammen-
setzung eines Leitliniengremiums die 
im Wesentlichen von den Empfehlun-
gen Betroffenen berücksichtigt, das 
heißt die im Anwendungsbereich der 
Leitlinie an der Versorgung beteilig-
ten Fachgruppen und auch die Patien-
ten, für die eine Leitlinie gelten soll. 
Die Beteiligung von Versicherungen 
bzw. ihren Dachgesellschaften oder 
Industrieunternehmen ist zur Vermei-
dung von Interessenskonflikten nicht 
vorgesehen; diese können aber ihre 
Anliegen im Rahmen des im Leitlini-
enprozess vorgesehenen öffentlichen 
Konsensus-Verfahrens transparent 
einbringen. Aus Sicht der ABD sind in 
der Leitliniengruppe „Prävention des 
berufsbedingten Hautkrebs die auf 
diesem Gebiet tätigen medizinisch-
wissenschaftlichen Fachgesellschaf-
ten vollständig vertreten (ABD, ADO, 
DGAUM). In der primären Präventi-
on von hellem Hautkrebs sind dabei 
drei Maßnahmen zielführend und von 
besonderer Bedeutung: 1. Verhaltens-
veränderungen im Gesundheits- und 
Krankheitsbewusstsein bezüglich 
der Exposition gegenüber natürlicher 
UV-Strahlung. 2. Schutz vor direkter 
UV-Strahlung durch geeignete Klei-
dung. 3. Regelmäßige und richtige 
Anwendung von geeigneten Sonnen-
schutzmitteln. Verhaltensänderungen 
müssen in erster Linie darauf abzie-
len, die direkte Exposition gegenüber 
natürlicher UV-Strahlung zwischen 
11:00 Uhr morgens und 15:00 Uhr 
nachmittags zu vermeiden, geeigne-
te Kleidung bei Außenaktivitäten zu 
tragen, regelmäßig Sonnenschutz-
mittel aufzutragen und den Schatten 
aufzusuchen. Dies betrifft nicht nur 
die private Exposition in der Freizeit, 
im Urlaub und an den Wochenenden, 
sondern auch und ganz besonders 
die beruflicher Exposition gegenüber 
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natürlicher UV-Strahlung. Zu den 
Maßnahmen der sekundären Präven-
tion gehören nicht nur regelmäßige 
Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen 
durch Dermatologen, sondern auch 
die Aufklärung und Anleitung zur 
Selbstuntersuchung durch die Versi-
cherten selber und ihre Angehörigen.
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Künstliche UV-Strahlung und 
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Ruhr Universität Bochum

Neben den bekannten Expositi-
onen und daraus resultierenden Be-
lastungen der Haut durch natürliche 
(solare) UV-Strahlung in den Au-
ßenberufen (Outdoor-Tätigkeiten) 
sind auch UV-Belastungen an Ar-
beitsplätzen mit künstlichen Strah-
lungsquellen vorhanden. Inzwischen 
gibt es zwar für die entsprechenden 
Arbeitsplätze mit künstlich erzeugter 
UV-Strahlung gesetzliche 8 h-Grenz-
werte (Heff  =  30  J/m2) der EU, die 
2010 ins nationale Recht übernom-
men wurden, und zusätzlich eine 
technische Regel zur Arbeitsschutz-
verordnung zu künstlicher optischer 
Strahlung (TROS) – es ist jedoch nur 
wenig über die Auswirkungen bzw. 
Erkrankungen durch die beruflich 
einwirkende künstliche UV-Strah-
lung aus wissenschaftlich-berufs-
dermatologischer Sicht bekannt. In 
den unterschiedlichsten beruflichen 
Tätigkeitsbereichen kann es zur Ex-
position der Haut mit UV-Strahlung 
aus künstlichen Quellen kommen. 
Diese UV-Strahlung unterscheidet 

sich von der solaren UV-Strahlung 
meist bezüglich der Intensität und 
des Spektrums. Im Rahmen einer 
Übersicht werden die bisherigen ak-
tuellen Entwicklungen, eine Auswahl 
der betroffenen Tätigkeitsfelder und 
eine Übersicht über das dokumen-
tierte Auftreten unterschiedlichster 
dermatologisch relevanter Hauter-
krankungen durch die berufliche UV-
Exposition gegeben. Im Rahmen der 
berufsdermatologischen und arbeits-
medizinischen Beratung und Präven-
tion von Patienten, Versicherten und 
Arbeitgebern sind diese Erkenntnisse 
relevant. Anhand der existierenden 
Studien mit kleinen Schweißer-Kol-
lektiven und an Arbeitsplätzen mit 
„offenen Flammen“ (am Beispiel 
der Glasbläser) wird evident, dass es 
bisher zwar keine belastbaren Daten 
bezüglich einer chronischen Licht-
schädigung oder dem Auftreten von 
UV-typischen Hautkrebserkrankun-
gen gibt, aber eindeutige Erkennt-
nisse bezüglich des regelmäßigen 
Auftretens von akuten Lichtschädi-
gungen.

Das Lentigo-maligna-Melanom 
als mögliche BK gemäß § 9 
Abs. 2 SGB VII: Konsequenzen 
aus den neuen wissenschaft­
lichen Erkenntnissen zur 
molekularen Klassifikation, 
dem Status als „Orphan 
Disease“ und der 
Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts
P. Elsner1 und T.L. Diepgen2

1Klinik für Hautkrankheiten, 
Universitätsklinikum Jena, 2Institut 
für Sozialmedizin, Berufs- und 
Umweltdermatologie, Universität 
Heidelberg

Mit der kürzlich publizierten 
Empfehlung des Ärztlichen Sachver-
ständigenbeirats „Berufskrankhei-
ten“ beim BMAS (WB) wurde der 
Status von auf beruflich exponierter, 
chronisch durch natürliches UV-
Licht geschädigter Haut auftreten-
den Plattenepithelkarzinomen und/
oder multiplen aktinischen Kerato-
sen bei Outdoor-Arbeitern als „Wie-
Berufskrankheit“ geklärt. Offen ist 
jedoch weiterhin, ob und inwiefern 
eine ebenfalls auf beruflich expo-
nierter, chronisch durch natürliches 

UV-Licht geschädigter Haut auftre-
tende Lentigo maligna bzw. ein Len-
tigo-maligna-Melanom (LMM) bei 
Outdoor-Arbeitern als eine Berufs-
krankheit nach § 9 Abs. 2 SGB VII 
anzuerkennen ist. Die WB nimmt 
dazu nicht differenziert Stellung. In 
der Arbeit von Diepgen und Drexler 
(2004) [1] wird diesbezüglich auf ein 
systematisches Review von English 
und Mitarbeitern (1997) [2] hinge-
wiesen. Danach liegt eine „einfache 
Beziehung zwischen UV-Exposition 
und malignen Melanomen“ nicht vor. 
Es wird allerdings darauf verwiesen, 
dass insbesondere das LMM von der 
kumulativen Lebenszeit-UV-Belas-
tung abhängig zu sein scheint, und 
es wird erwähnt, dass diesbezügliche 
aussagefähige epidemiologische Stu-
dien zum beruflichen Risiko fehlen. 
Unberücksichtigt bleibt in der bishe-
rigen Diskussion zum LMM jedoch, 
dass dieses aufgrund neuer moleku-
larbiologischer Untersuchungen klar 
getrennt werden muss von anderen 
Melanomtypen. Die Berücksichti-
gung genetischer Signaturen bei der 
dermatohistologischen Klassifikation 
unterstützt die Auffassung, dass das 
Melanom nicht eine Entität, sondern 
eine „Familie unterschiedlicher mo-
lekularer Erkrankungen“ darstellt 
[3]. Während Melanome auf nicht 
chronisch sonnenexponierter Haut 
mit häufigen BRAF- und NRAS-
Mutationen assoziiert sind, finden 
sich diese nicht bei Melanomen 
auf chronisch sonnenexponierter 
Haut, die vielmehr erhöhte Kopien-
zahlen von CDK4 und CCD1 und 
KIT-Mutationen aufweisen. Beim 
LMM handelt es sich um eine selte-
ne Krankheit („Orphan Disease“) im 
Sinne der EU-Regulation 141/2000. 
LMMs machen nur ca. 5 – 15% aller 
kutanen Melanome aus; die Inzidenz 
des LMM in Süddeutschland beträgt 
nur ca. 1/100.000/Jahr [4]. Aufgrund 
dieser niedrigen Inzidenz und Präva-
lenz der Erkrankung ist der gemäß 
§ 9 Abs. 2 SGB VII im Allgemeinen 
erforderliche Nachweis einer grup-
penspezifische Risikoerhöhung mit-
tels einer epidemiologischen Studie 
durch langfristige zeitliche Über-
wachung des Krankheitsbildes zum 
Nachweis einer größeren Anzahl 
gleichartiger Gesundheitsstörungen 
nicht zu erbringen. Mit welchen 
wissenschaftlichen Methoden die 
Gruppentypik zu belegen ist, lässt 
§  9 SGB  VII offen. Das Gesetz ist 
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insoweit neutral, der Methodenstreit 
muss von der Wissenschaft selbst 
entschieden werden [5]. Eine rea-
listische Bewertung der Rolle der 
Epidemiologie führt dazu, dass sta-
tistische Evidenz innerhalb eines be-
stimmten Kollektivs nur ein, wenn-
gleich erstrangiges, Anzeichen für 
die Gruppentypik einer Gefährdung 
ist (BSG v. 30.01.1986, BSGE  59, 
295, 299). In den Fällen seltener Er-
krankungen, wozu das LMM zählt, 
kann nach der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts „zur Feststel-
lung der generellen Geeignetheit 
der Einwirkung spezieller Noxen 
zur Verursachung der betreffenden 
Krankheit auch auf Einzelfallstu-
dien, auf Erkenntnisse aus anderen 
Staaten, sowie auf frühere Anerken-
nungen entsprechender Krankheiten 
wie BKen (...) und damit zusammen-
hängende medizinisch-wissenschaft-
liche Erkenntnisse zurückgegriffen 
werden“. „Mit wissenschaftlichen 
Methoden und Überlegungen muss 
zu begründen sein, dass bestimmte 
Einwirkungen die generelle Eignung 
besitzen, eine bestimmte Krankheit 
zu verursachen“ (BSG v. 04.06.2002, 
B 2 U 20/01 R). Liegen zum Beispiel 
toxikologisch hinreichende Erkennt-
nisse bezüglich eines wahrscheinli-
chen Kausalzusammenhangs vor, ist 
zugleich aber die epidemiologische 
Evidenz unklar, zudem methodenbe-
dingt nicht oder nicht in vertretbarer 
Zeit hinreichend erzielbar, muss der 
UV-Träger auf der Grundlage der 
gesamten verfügbaren wissenschaft-
lichen Methodik, Datengrundlage 
und Überlegungen entscheiden. Er 
kann sich nicht darauf berufen, dass 
im Rahmen des § 9 Abs. 2 SGB VII 
relevante wissenschaftliche Aussa-
gen zur Erkrankungshäufigkeit und 
generellen Geeignetheit ausschließ-
lich auf statistisch-epidemiologische 
Methoden gründen müssen (BSG 
vom 21.01.1997, HVBG-Info 1997, 
1105, 1109; BSG Beschluss vom 
27.05.1997, HVBG-Info 1997, 2013, 
2014). Von einem breiten wissen-
schaftlichen Konsens, dass die ku-
mulative UV-Exposition den wesent-
lichen Risikofaktor für das LMM 
darstellt, ist nach den zahlreichen 
einschlägigen Veröffentlichungen 
in der wissenschaftlichen Literatur 
auszugehen. Damit besteht in dieser 
Frage auch bei den überwiegend auf 
diesem Gebiet tätigen medizinischen 
Sachverständigen eine herrschende 

Lehrmeinung. Da nach der WB die 
„bestimmte Personengruppe“ der 
Outdoor-Arbeiter, die in einem er-
heblich höheren Maße als die übrige 
Bevölkerung der besonderen Ein-
wirkung des natürlichen UV-Lichts 
ausgesetzt sind, definiert ist, sollten 
entsprechend der Hinweise des BSG 
Einzelfallstudien von Angehörigen 
dieser Personengruppe, die an einem 
LMM erkranken und bei denen der 
begründete Verdacht auf eine BK 
nach §  9 Abs.  2 SGB  VII besteht, 
publiziert und den Unfallversiche-
rungsträgern durch eine ärztliche 
Verdachtsanzeige zur Kenntnis ge-
bracht werden. 
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Solariennutzung durch 
Minderjährige: Jugendliche 
finden Schlupflöcher im 
bundesweiten gesetzlichen 
Nutzungsverbot
K. Diehl1, C. Bock1, R. Greinert2, 
E.W. Breitbart2 und S. Schneider1

1Mannheimer Institut für Public 
Health, Sozial- und Präventivmedi-
zin, Medizinische Fakultät Mann-
heim, Universität Heidelberg, 
2Arbeitsgemeinschaft Dermatologi-
sche Prävention e.V., Hamburg, 
Dermatologisches Zentrum, Elbe 
Kliniken Buxtehude

In Deutschland ist ein dramati-
scher Anstieg in der Inzidenz von 
malignen Melanomen, Basalzellkar-
zinomen und Plattenepithelkarzino-
men zu verzeichnen. Ein Grund für 
diese Entwicklung ist ein vollstän-
dig vermeidbarer und häufig unter-
schätzter Risikofaktor, nämlich die 
Solariennutzung. Um insbesondere 
Kinder und Jugendliche vor die-
sem onkologischen Risikofaktor zu 
schützen, gibt es seit August  2009 
ein bundesweites gesetzliches Nut-
zungsverbot für Minderjährige. 
Dennoch weiß man bis dato nicht, 
wie wirkungsvoll dieses jüngst ein-
geführte Verbot ist und ob Minder-
jährige trotzdem Solarien nutzen [1]. 
Im Rahmen der deutschlandweiten, 
repräsentativen SUN-Study 2012 
(Sunbed Use: Needs for Action-
Study 2012) wurden als Subgruppe 
518  Minderjährige (14  –  17  Jahre, 
52,3% männlich) telefonisch zu ihrer 
Solariennutzung befragt [2]. Geför-
dert wurde die Studie von der Deut-
schen Krebshilfe. Es zeigte sich, dass 
unter den befragten Minderjährigen 
8,7% jemals und 5,2% innerhalb der 
letzten 12  Monate (aktuelle Nutzer) 
ein Solarium genutzt haben. In der 
Gruppe der aktuellen Nutzer war das 
seinerzeit bereits geltende gesetzli-
che Nutzungsverbot seltener bekannt 
(56%) als unter ehemaligen Nutzern 
(89%) und Niemalsnutzern (66%). 
Die Mehrheit der aktuellen Nutzer 
besuchte unbeaufsichtigte Solarien, 
allen voran Solarien in Fitnessstu-
dios (41%), Schwimmbädern (15%) 
und zu Hause (15%). Die Ergebnisse 
unterstreichen, dass das Solariennut-
zungsverbot für Minderjährige häu-
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fig umgangen wird. Das bedeutet, 
schärfere Kontrollen sowohl von be-
aufsichtigten als auch von unbeauf-
sichtigten Solarien scheinen notwen-
dig. Allerdings ergab sich auch, dass 
viele minderjährige Solariennutzer 
das Verbot gar nicht kannten. Dies 
zeigt, dass eine weitere Aufklärung 
bezüglich des Gesetzes und auch der 
gesundheitlichen Risiken der Solari-
ennutzung dringend notwendig ist.
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Der Gipser – eine 
leidensgerechte Tätigkeit für 
einen gegen 
Methylisothiazolinon (MI) 
sensibilierten Maler
M. Häberle

Dermatologische Praxis, Künzelsau

Handelsübliche Dispersionsfar-
ben enthalten hohe Mengen an MI 
als Biozid. Die beruflich erworbene 
Sensibilisierung gegen MI bei Ma-
lern ist ein unterschätztes arbeitsme-
dizinisches Problem. Die berufliche 
Rehabilitation sensibilisierter Maler 
ist ungelöst. Die folgende Kasuis-
tik bietet eine Option ohne kosten- 
und zeitintensive Umschulung: Ein 
43-jähriger Maler litt jahrelang an 
einem allergischen Kontaktekzem 
an den Händen und Unterarmen mit 
streng arbeitskongruentem Verlauf. 
Der Epikutantest ergab eine Typ-IV-
Allergie gegen MI und Nickelsulfat. 
Die BG  Bau gewährte Maßnahmen 
nach § 3 BKV. Die Optimierung der 
PSA und des präparativen und repa-
rativen Hautschutzes, kortikoidhal-
tige Externa und eine 3-monatige 
Alitretinoin-Medikation waren ohne 
nachhaltige Wirkung. Lediglich un-
ter oralen Kortikoiden wurden kurz-
fristige Abheilungen beobachtet. 

Das Unternehmen, in dem der Maler 
beschäftigt ist, installiert Vollwärme-
systeme an Gebäudefassaden. Die 
Styropordämmplatten werden mit 
Mörtel und Putz bedeckt. Darauf 
wird mit dem Nespri-TEC-System 
eine Siliconharz-Fassadenfarbe bei 
30  ºC maschinell aufgetragen. Die 
Wärme begünstigt die Verteilung des 
volatilen MI. Abweichend vom ma-
schinellen Auftragen der Farbe löst 
die Vorbereitung von Spachtelmasse 
und Grundierungskleber sowie das 
Hantieren mit Farben im Handauf-
trag bei dem Maler keine Rezidive 
seines allergischen Kontaktekzems 
aus. Die Muresko SilaCryl®  Farbe 
(Hersteller: Caparol) enthält laut Si-
cherheitsdatenblatt Methylisothiazo-
linon und 1,2-Benzisothiazolin-3-on, 
Natriumsalz. Der TAD der BG  Bau 
führte eingehende Beratungen des 
Arbeitgebers und des Arbeitnehmers 
zur Einhaltung einer strikten Aller-
genkarenz gegenüber MI durch. Die-
se war – auch in Bystander-Position 
– nur bei Gipserarbeiten gewährleis-
tet. Eine berufliche Neuorientierung, 
die den Maler überfordert hätte, war 
nicht erforderlich. Die Lösung be-
stand in der innerbetrieblichen Um-
setzung innerhalb des Stuckateurbe-
triebs. Das Nespri-TEC-System wird 
nun ausschließlich vom Meister be-
dient.

Polychlorierte Biphenyle 
(PCB) – wechselseitige 
Beeinflussung des 
strukturspezifischen dermalen 
Penetrationsverhaltens
K. Dennerlein1, S. Kilo1, T. Göen1, 
G. Korinth1, W. Zschiesche2 und 
H. Drexler1

1Institut und Poliklinik für Arbeits-, 
Sozial- und Umweltmedizin der 
Universität Erlangen-Nürnberg, 
Erlangen, 2BG Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse, Köln

Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
sind langlebige, bioakkumulierende 
Umweltschadstoffe, deren gesund-
heitsgefährdende Eigenschaften 
trotz langjährigen Herstellungsver-
bots aufgrund von Sanierungs- und 
Recyclingarbeiten nach wie vor re-
levant sind. Die dermale Exposition 
kann insbesondere beim Umgang mit 
flüssigen PCB-Produkten und unzu-

reichenden Schutzmaßnahmen den 
Hauptbelastungspfad darstellen. Der 
Penetrationsverlauf von PCB durch 
die menschliche Haut ist bisher wei-
testgehend unbekannt. Ein Ziel die-
ser Studie war es, das dermale Pe-
netrationsverhalten einzelner PCB 
bei Monoexposition im Vergleich zu 
einer PCB-Mischexposition zu un-
tersuchen. In einem Diffusionszell-
Modell wurde die Penetration von 
PCB 28 bzw. 180 (Monoexposition) 
im Vergleich zu einem Gemisch aus 
den PCB 28, 52, 101, 138, 153 und 
180 über 48  Stunden an exzidierter 
Humanhaut (n  =  4) untersucht. Zur 
Beurteilung eines möglichen Ein-
flusses auf die dermale Penetrati-
on wurde in einem weiteren Ansatz 
nach PCB-Exposition (0,25  µmol 
PCB in 128  µl Hexan) künstlicher 
Schweiß (analog zu Humanschweiß) 
appliziert. In den Expositionsare-
alen erfolgte die Bestimmung des 
intradermalen Reservoirs der PCB. 
Die Proben wurden mittels GC-MS 
analysiert. Nach Monoexpositi-
on zeigte PCB  28 im Vergleich zu 
PCB  180 eine deutlich höhere der-
male Penetration (Mittelwerte: 2,23 
vs. 0,009 nmol). Bezüglich der pene-
trierten Mengen der Kongenere aus 
dem PCB-Gemisch ergab sich fol-
gende Reihenfolge: PCB 28  > 52  > 
101 > 138 > 153 > 180. Nach Mono-
exposition wies PCB 28 eine um den 
Faktor 3,7 höhere, PCB 180 dagegen 
eine um den Faktor  4,6 niedrigere 
dermale Penetration im Vergleich 
zur Mischexposition auf. Künstli-
cher Schweiß zeigte keinen Einfluss 
auf die penetrierte PCB-Menge. 
Der überwiegende PCB-Anteil war 
nach 48  Stunden noch intradermal 
deponiert. Unsere Studie zeigt eine 
veränderte dermale Penetration po-
lychlorierter Biphenyle unter Zugabe 
weiterer Kongenere. Die Penetration 
der niedrigchlorierten PCB aus ei-
nem Gemisch wird hierbei gehemmt, 
während die Penetration der hoch-
chlorierten PCB beschleunigt wird. 
Die vom Chlorierungsgrad abhän-
gige Penetrationsreihenfolge (nied-
rig chlorierte PCB > hoch chlorierte 
PCB) bleibt erhalten.
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Sodium Cocoamphoacetate – 
ein neues Allergen?
S. Bonness1, C.M. Schröder-Kraft1, 
C. Skudlik1,2 und S.M. John1,2

1Institut für interdisziplinäre 
dermatologische Prävention und 
Rehabilitation (iDerm), Standort 
Berufsgenossenschaftliches Unfall-
krankenhaus Hamburg, 2Fachbereich 
Dermatologie, Umweltmedizin und 
Gesundheitswissenschaften, 
Universität Osnabrück

Kasuistik: Eine 52-jährige Mas-
seurin/Medizinische Bademeisterin 
erhielt aufgrund mehrerer vorbe-
kannter Typ-IV-Sensibilisierungen 
(Eichenmoos, Baummoos, Methyl-
isothiazolinon, Propolis) und aufge-
tretenen Handekzemen nach Kontakt 
zu duftstoffhaltigen Massageölen vor 
ca. 12  Jahren die Empfehlung, eine 
Magistralrezeptur (Vitadral® (Re-
tinol) Augentropfen in Basiscreme 
DAC) zur Durchführung von Mas-
sagen zu verwenden. Dies wurde gut 
toleriert. Aus Kostengründen erhielt 
die Versicherte vor einigen Jahren 
den als gemeinhin gut verträglichen 
Massageschaum Neoflow®. Das Tra-
gen von Handschuhen sei der Versi-
cherten bei Durchführung der Mas-
sagen nicht möglich und auch seitens 
des Arbeitgebers nicht gewünscht. 
Die Versicherte stellte sich nach 
2-jähriger Verwendung des Massa-
geschaums in unserer Ambulanz mit 
einem neu aufgetretenen Handekzem 
und bis auf die Oberarme reichen-
den Streureaktionen vor. Im ROAT 
(Repeated Open Application Test) 
und in der Epikutantestung zeigten 
sich positive Reaktionen gegenüber 
Neoflow®. In der Aufschlüsselung 
der Inhaltsstoffe von Neoflow® zeig-
te sich eine zweifach positive Cre-
scendo-Reaktion nach 72  Stunden 
gegenüber Sodium Cocoamphoace-
tate (1%). Der Versicherten wurde 
ein Alternativ-Massageschaum emp-
fohlen, der Arbeitsversuch verlief 
über 3 Wochen erfolgreich ohne das 
Auftreten entzündlicher Hautverän-
derungen. Diskussion: Sodium Co-
coamphoacetate wird als Bestand-
teil von Kokosnussöl als besonders 
mildes, „grünes“ und „natürliches“ 
amphoteres Tensid besonders im 
Bereich der Naturkosmetik ange-
priesen und findet unter anderem 
Anwendung in Augen-Make-up-
Entfernern. In der uns vorliegenden 
Literatur gibt es einen Bericht über 

eine Kontaktallergie gegenüber ei-
nem Augen-Make-up-Entferner. An-
sonsten ist ein irritatives Potenzial in 
höheren Konzentrationen (3 – 10%) 
beschrieben. Im vorliegenden Fall 
hat der Austausch des inkriminierten 
Massageschaums zu einer Konsoli-
dierung des Hautbefundes unter Wei-
terführung der beruflichen Tätigkeit 
geführt. Der weitere Verlauf bleibt 
abzuwarten, die Prognose für einen 
Berufsverbleib ist jedoch als günstig 
einzuschätzen.

Einsatz von 
Schutzhandschuhen bei 
Berufsdermatosen in 
physiotherapeutischen 
Tätigkeitsfeldern aus Sicht der 
Beschäftigten
K. Schmidt und U. Pohrt

Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW), Fachbereich Berufsderma-
tologie und Interventionsstrategien, 
Berlin

Hintergrund: Hauterkrankun-
gen stehen bei der BGW seit vielen 
Jahren an der Spitze der gemeldeten 
Verdachtsfälle und Anerkennungen 
für eine Berufskrankheit. Physiothe-
rapeutInnen, MasseurInnen und me-
dizinische BademeisterInnen sind an 
ihrem Arbeitsplatz durch verschie-
dene Faktoren einem hohen Risiko 
für Berufsdermatosen ausgesetzt. 
Hauptlokalisation sind zu etwa 90% 
die Hände, die das primäre Arbeits-
werkzeug für PhysiotherapeutInnen 
sind. Zur Vermeidung einer Berufs-
unfähigkeit sollten daher rechtzeitig 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden, 
wie etwa das gezielte Handschuhtra-
gen. In gesundheitspädagogischen 
Seminaren im Rahmen der sekun-
dären Individualprävention erlernen 
die Versicherten ein korrektes Haut-
schutzverhalten und sollen geeig-
nete Arbeitsschutzprodukte für die 
praktische Tätigkeit am Patienten 
erhalten. Ziel dieser Untersuchung 
war die Überprüfung der Umsetz-
barkeit des Tragens von Schutzhand-
schuhen in der physiotherapeuti-
schen Praxistätigkeit. Methodik: In 
einer qualitativen Forschungsarbeit 
wurden 24  PhysiotherapeutInnen/
MasseurInnen mit Berufsdermato-
sen während der berufsspezifischen 

Hautschutzseminare persönlich zu 
ihren Erfahrungen, Einstellungen 
und Einschätzungen zum Einsatz von 
Schutzhandschuhen vorab befragt. 
Nach 4  –  8  Wochen erfolgte durch 
leitfadengestützte, problemzentrierte 
Interviews eine telefonische Nach-
befragung, um die Umsetzbarkeit des 
Handschuhtragens in der Praxis aus 
TherapeutInnensicht zu ermitteln. 
Dazu wurden 20 der 24 Versicherten 
erreicht. Mittels der zusammenfas-
senden Inhaltsanalyse nach May-
ring wurden die Telefoninterviews 
induktiv ausgewertet. Ergebnisse: 
Die Ergebnisse der Interviews zeig-
ten, dass die deutliche Mehrzahl der 
ProbandInnen das Handschuhtragen 
insgesamt als eine sinnvolle und um-
setzbare Maßnahme in ihrem Beruf 
bewertet. Die Befürchtungen zum 
Praxiseinsatz der Schutzhandschuhe 
haben sich vom Erstinterview zur 
Nachbefragung deutlich reduziert. 
Als problematisch wird teilweise die 
Umsetzung bei bestimmten Behand-
lungstechniken aufgrund eines ge-
minderten Feingefühls, eine Wärme-
entwicklung unter den Handschuhen, 
die Patientenakzeptanz sowie bei 
häufigen Tragezeiten keine Verbesse-
rung des Hautzustandes angesehen. 
Einig waren sich die Befragten da-
rüber, dass das Arbeiten mit Hand-
schuhen einer gewissen Übungs- und 
Gewohnheitsphase bedarf.

Kundenakzeptanz des Tragens 
von Schutzhandschuhen bei 
der Massage
U. Pohrt, K. Schmidt, I. Graupner, 
K. Paeschke und B. Kusma

Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW), Fachbereich Berufsderma-
tologie und Interventionsstrategien, 
Berlin

Im Rahmen der Sekundärpräven-
tion berufsbedingter Hauterkrankun-
gen führt die Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) Hautschutzsemi-
nare durch, in denen den Betroffenen 
Wissen zur Krankheitsentstehung 
und -prävention vermittelt und prak-
tische Hinweise zum Hautschutz 
gegeben werden. Zu den Empfehlun-
gen für die Berufsgruppe der Phy-
siotherapeuten/Masseure gehört die 
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Benutzung von Einmalhandschuhen 
für Massagetätigkeiten, wenn – auf-
grund des aktuellen Hautzustands 
bzw. vorhandener Sensibilisierungen 
– ein Schutz der Hände notwendig 
ist, der sich nicht anders realisieren 
lässt. Zu diesem Zweck werden die 
Seminarteilnehmer (prophylaktisch) 
mit geeigneten Schutzhandschuhen 
und Baumwollunterziehhandschu-
hen ausgestattet. Bereits im Seminar 
üben die Teilnehmer die Massage un-
ter Verwendung von Handschuhen, 
da dies für die meisten ungewohnt 
ist. In diesem Übungsteil können 
viele Vorbehalte gegen diese neue 
Arbeitstechnik abgebaut werden. 
Dennoch wird häufig die Befürch-
tung geäußert, dass die Kunden/
Patienten das Handschuhtragen ne-
gativ bewerten und folgend die Be-
handlung ablehnen würden, was Um-
satzeinbußen zur Folge hätte. Dazu 
lagen bisher keine Erkenntnisse vor. 
Ziel der Studie war es daher zu klä-
ren, ob es für die Kunden/Patienten 
gravierende Unterschiede in der er-
lebten Behandlungsqualität bei der 
Massage mit und ohne Handschuhe 
gibt, die in den Präventionsempfeh-
lungen der BGW Berücksichtigung 
finden müssen. In einer kontrollier-
ten, randomisierten Dreiarmstudie 
erhielten insgesamt 120  Probanden 
eine klassische Rückenmassage und 
bewerteten diese im Anschluss mit-
tels Fragebogen. Die Dauer der Mas-
sage betrug jeweils 20 Minuten und 
wurde in konstanter Technik durch 
eine Physiotherapeutin ausgeführt. 
Sie trug bei jeweils einem Drittel 
der Massagekunden keine Hand-
schuhe, Handschuhe aus PVC oder 
Handschuhe aus Nitrilkautschuk. 
Der Fragebogen für die Probanden 
enthielt neben persönlichen Angaben 
(Alter, Geschlecht, derzeitige Tä-
tigkeit) Items zur Zufriedenheit mit 
verschiedenen Qualitätsaspekten der 
Massage, früheren Erfahrungen mit 
derartigen Behandlungen inklusive 
Vergleich sowie eine Frage zur Wil-
lingness to pay. Die Ergebnisse der 
Studie werden berichtet.

Berufliche und außerberufliche 
Expositionen von Patienten 
mit chronischem Handekzem 
– Analysen aus dem carpe-
Register

M. Weiß1*, C. Apfelbacher1,2*, 
E. Weisshaar1, S. Molin3, A. Bauer4,5, 
V. Mahler6, P. Elsner7 und 
T.L. Diepgen1

1Abteilung Klinische Sozialmedizin, 
Universitätsklinikum Heidelberg, 
2Institut für Epidemiologie und 
Präventivmedizin, Universität 
Regensburg, 3Klinik und Poliklinik 
für Dermatologie und Allergologie, 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München, 4Klinik und Poliklinik für 
Dermatologie, Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus, TU Dresden, 
5UniversitätsAllergieCentrum 
(UAC), Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus, TU Dresden, 6Haut-
klinik, Universitätsklinikum 
Erlangen, 7Klinik für Hautkrankhei-
ten, Universitätsklinikum Jena

Expositionen spielen bei Pati-
enten mit chronischem Handekzem 
(CHE) eine bedeutende Rolle. Ziel 
dieser Studie war es, anhand von 
Daten des Registerprojekts carpe 
(Chronisches Handekzem-Register 
zum Patienten-Langzeitmanage-
ment) berufliche und außerberufliche 
Expositionen bei Patienten mit CHE 
zu analysieren, um hautgefährdende 
Stoffe des Alltags zu identifizieren. 
Seit April  2009 werden im Rahmen 
von carpe prospektiv Patienten mit 
CHE mittels Patienten- und Arzt-
fragebögen sowie dermatologischer 
Untersuchung erfasst. Zu T0 (Erst-
vorstellung) berichten die einge-
schlossenen Patienten Expositionen 
in Beruf und Freizeit. Ausgewertet 
wurden Daten von 1.051  Patienten 
(53,6% weiblich; Durchschnittsal-
ter: 47,6  (±  13,8)  Jahre). Die fünf 
häufigsten Expositionen waren: 
Handschuhe (79,8%), Feuchtarbeit 
(74,2%), Reinigungsmittel (70,3%), 
mechanische Belastung (52,6%) und 
Desinfektionsmittel (43,8%). Dabei 
ergaben sich Unterschiede in der 
Verteilung von beruflichen und au-
ßerberuflichen Expositionen: 75,7% 
gaben eine Desinfektionsmittel-
Exposition bei der Arbeit an (90,1% 
in Pflegeberufen, 89,6% im Lebens-
mittelbereich), 8,7% in der Freizeit 

und 15,8% in beiden Bereichen. Die 
Reinigungsmittel-Exposition ordne-
ten 27,6% der Patienten als außer-
beruflich (78,9% Bürotätige), 49,1% 
als beruflich- und außerberuflich 
und weitere 23,3% als rein beruflich 
(41,9% Metallbranche, 35,9% Le-
bensmittelbereich) ein. Feuchtarbeit 
wurde von 34,1% beruflich betrieben 
(54,7% Metall-, 25,0% Reinigungs-
branche), von 20,4% außerberuflich 
sowie von 45,5% beruflich und au-
ßerberuflich. Der Anteil außerberuf-
lich Exponierter lag bei Bürotätigen 
mit 80,0% deutlich höher als in Ver-
gleichsberufen. Mechanische Belas-
tungen ordneten 40,2% als berufs-
bedingt ein (59,1% Metallbranche), 
14,1% als außerberuflich, 48,8% 
als beides. Handschuhe wurden von 
35,7% bei der Arbeit (53,1% Metall-
branche), von 15,5% in der Freizeit 
sowie von 48,8% in beiden Berei-
chen genutzt. CHE-Patienten berich-
ten über eine Vielzahl beruflicher und 
außerberuflicher Expositionen, wo-
bei das Tragen von Schutzhandschu-
hen, Feuchtarbeit sowie der Kontakt 
zu Reinigungsmitteln am häufigsten 
genannt wurden. Das Auftreten der 
Expositionen variiert erheblich zwi-
schen Arbeit und Freizeit sowie zwi-
schen den einzelnen Berufsgruppen.

Reanimationspflichtige 
Anaphylaxie IV° auf 
Gelatinepolysuccinat
S. Herschel, R. Rauschenberg, 
A. Bauer und P. Spornraft-Ragaller

Klinik und Poliklinik für Dermatolo-
gie, Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus, TU Dresden

Grundlage: Die Inzidenz ana-
phylaktischer Reaktionen in der 
Allgemeinanästhesie beträgt ca. 
1  :  10.000  – 1  :  20.000. Aufgrund 
der Vielzahl peri- und intraoperativ 
verabreichter Medikamente ist eine 
detaillierte Abklärung notwendig 
[1]. Kasus: Wir berichten über eine 
74-jährige Patientin, die ca. 20  Mi-
nuten nach Narkoseeinleitung im 
Rahmen der geplanten Implantation 
einer Hüft-TEP eine anaphylaktische 
Reaktion IVº mit Kreislaufstillstand 
entwickelte und reanimiert werden 
musste. Nach Narkoseprotokoll ka-
men intraoperativ Lokalanästhetika, 
Narkotika, ein Muskelrelaxans und * geteilte Erstautorschaft
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Antibiotikum sowie Gelafundin (Ge-
latinepolysuccinat) zum Einsatz. Al-
lergien waren zuvor nicht bekannt. 
Diagnostik: Im RAST fanden sich 
spezifische IgE-Antikörper gegen 
Gelatine (CAP  3). Im Prick-Test 
zeigte sich eine positive Reaktion 
auf Gelafundin (6/40) mit Pseudo-
podien; 3  Kontrollpersonen waren 
negativ. Sensibilisierungen auf die 
übrigen verwendeten Medikamente 
(Propofol, Rocuronium, Lidocain, 
Bupivacain, Cefuroxim) sowie Latex 
und alpha-1,3-Gal bzw. Rind- und 
Schweinefleisch im RAST waren 
nicht nachweisbar. Die Mastzelltryp-
tase i.S. war normwertig. Schlussfol-
gerung: Bei intraoperativen anaphy-
laktischen Reaktionen kommen als 
auslösende Agenzien neben Medi-
kamenten (insbesondere Muskelre-
laxanzien, Antibiotika, Analgetika, 
Lokalanästhetika) und Latex auch 
kolloidale Lösungen infrage; hierbei 
am häufigsten Gelatinepräparate. Bei 
Reaktionen auf Gelatine handelt es 
sich überwiegend um IgE-vermittelte 
Allergien, obgleich auch anaphy-
laktoide Reaktionen mit unspezifi-
scher Histaminfreisetzung diskutiert 
werden [2]. Eine in aktuellen Pub-
likationen beobachte gleichzeitige 
Sensibilisierung auf alpha-Gal sowie 
Rind- und Schweinfleisch konnte im 
vorliegenden Fall nicht bestätigt wer-
den.

Literatur
[1]	 Mertes PM, Laxenaire MC. Allergy and 

anaphylaxis in anaesthesia. Minerva 
Anestesiol. 2004; 70: 285-291.

[2]	 Laxenaire MC, Charpentier C, Feldman 
L. Anaphylactoid reactions to colloid 
plasma substitutes: incidence, risk fac-
tors, mechanisms. A French multicenter 
prospective study. Ann Fr Anesth Rean-
im. 1994; 13: 301-310.

Berufsbedingte Typ I-Allergie 
gegen Wanderheuschrecken
R. Rauschenberg, A. Bauer und 
P. Spornraft-Ragaller

Klinik und Poliklinik für Dermatolo-
gie, Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus, TU Dresden

Soforttypallergien gegenüber 
Wanderheuschrecken bei beruflich 
exponierten Laborarbeitern sind be-
schrieben. Als Allergenquellen sind 

sowohl eine über den Kot der Insek-
ten ausgeschiedene Darmmembran 
als auch Flügelkomponenten anzu-
nehmen. Wir berichten über eine 
41-jährige, in einem Zoo angestellte 
Tierpflegerin, die am Arbeitsplatz 
beim Kontakt mit Wanderheuschre-
cken an den Händen unter Juckreiz, 
Rötungen und Quaddeln leidet. Zu-
dem bestehen rezidivierend Heiser-
keit, Bindehautrötungen, Husten und 
Atemnot. Am Wochenende und im 
Urlaub ist die Patientin beschwerde-
frei. Das Füttern der Aquarienfische 
mit Krustentieren bereitet ihr keine 
Beschwerden. Die atopische Eigen- 
und Familienanamnese ist leer. Ein 
Reibtest mit einer Wanderheuschre-
cke wurde durchgeführt. Mittels 
RAST wurden spezifische IgE-An-
tikörper gegenüber Arthopoden, ins-
besondere Locusta migratoria (euro-
päische Wanderheuschrecke), sowie 
Tropomyosin bestimmt. Zudem er-
folgte ein Atopiepricktest. Im Reib-
test mit einer Wanderheuschrecke 
zeigte sich eine Kontakturtikaria. Im 
RAST war eine Typ  I-Sensibilisie-
rung gegenüber Locusta migratoria 
nachweisbar (1,7 kU/l, CAP 2). Sen-
sibilisierungen gegenüber Küchen-
schabe, Motte, Stechmücke, roter 
Mückenlarve, Daphnia, Mehlwurm 
und Tropomyosin fanden sich nicht. 
Der Atopiepricktest war unauffäl-
lig. Aufgrund der klinischen Sym-
ptomatik mit Nachweis einer Typ  I-
Sensibilisierung gegenüber Locusta 
migratoria diagnostizierten wir eine 
Wanderheuschreckenallergie. Hin-
weise auf eine Kreuzreaktivität mit 
anderen Anthropoden ergaben sich 
nicht. Berufsdermatologisch kommt 
Arthropoden neben einer infektio-
logischen zunehmend auch eine 
allergologische Bedeutung zu. Ein 
Hautarztverfahren wurde eingeleitet 
sowie eine Berufskrankheit 4301 an-
gezeigt. Eine innerbetriebliche Um-
setzung wurde angestrebt. Die Pa-
tientin erhielt zur symptomatischen 
Therapie Cetirizin-Tabletten. Ein 
Notfallset wurde rezeptiert.

Hautbarrierefunktion und 
„Natural Moisturizing Factor“ 
nach kumulativer Exposition 
mit alkalischen Substanzen bei 
Patienten mit atopischer 
Dermatitis
I. Angelova-Fischer1, I. Dapic2, 
A.-K. Hoek1, I. Jakasa2, 
D. Zillikens1, S. Kezic3 und 
T.W. Fischer1

1Klinik für Dermatologie, Universi-
tät zu Lübeck, 2Laboratory for 
Analytical Chemistry, Department of 
Chemistry and Biochemistry, 
Faculty of Food Technology and 
Biotechnology, University of 
Zagreb, Croatia, 3Coronel Institute 
of Occupational Health, Academic 
Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands

Exposition der Haut mit alkali-
schen Substanzen kann zu Schäden 
der Hautbarrierefunktion und in Fol-
ge zu irritativer Kontaktdermatitis 
führen. Die Effekte von kumulati-
ver Exposition mit alkalischen Sub-
stanzen bei Risikogruppen wie zum 
Beispiel Patienten mit atopischer 
Dermatitis (AD) und Träger der Fi-
laggrin-Null-Mutationen sind bisher 
noch nicht untersucht worden. Ziel 
der vorliegenden Studie war, Un-
terschiede der kumulativen Effekte 
von Natriumlaurylsulfat (SLS) und 
Natronlauge (NaOH) auf die Barri-
erefunktion der Haut und die Menge 
des „Natural Moisturizing Factor“ 
(NMF) in der Haut von AD-Patienten 
mit bekanntem Filaggrin-Genotyp im 
Vergleich zu gesunden Probanden zu 
untersuchen. 20  AD-Patienten und 
20  gesunde Probanden wurden mit 
0,5% SLS und/oder 0,15% NaOH 
in einem standardisierten repetitiven 
Tandem-Irritationstest (TRIT) expo-
niert. Die Hautreaktion wurde durch 
objektive biophysikalische Messung 
des Erythems und des transepiderma-
len Wasserverlustes erfasst. Die Men-
ge des NMF wurde mittels HPLC 
gemessen. Im Vergleich zu gesun-
den Kontroll-Probanden führte die 
repetitive Exposition mit SLS und/
oder NaOH bei AD-Patienten zu ei-
ner stärker ausgeprägten Schädigung 
der Barrierefunktion, die aber unab-
hängig vom Filaggrin-Genotyp war. 
Wiederholte Einzel- und Tandem-
Exposition mit den Irritanzien führte 
zu einer reduzierten NMF-Menge in 
beiden Gruppen. Die vorliegenden 
Ergebnisse zeigen, dass kumulative 
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Exposition gegenüber alkalischen 
Substanzen zu einer stärkeren Beein-
trächtigung der Barrierefunktion der 
Haut bei AD-Patienten führt als bei 
gesunden Probanden, wohingegen 
die durch die Exposition in beiden 
Gruppen gleichermaßen reduzierten 
Mengen von NMF auch in beiden 
Gruppen ein erhöhtes Risiko für irri-
tative Kontaktdermatitis implizieren.

Typ-IV-Sensibilisierungen bei 
Physiotherapeut/innen: 
Epikutantestergebnisse des 
Informationsverbundes 
Dermatologischer Kliniken 
(IVDK) 2007 – 2011
M. Girbig1, J. Hegewald1, 
A. Seidler1, A. Bauer2, W. Uter3 und 
J. Schmitt1,4

1Institut und Poliklinik für Arbeits- 
und Sozialmedizin, Medizinische 
Fakultät der Universität Dresden, 
2Klinik und Poliklinik für Dermato-
logie, Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus, TU Dresden, 3Institut 
für Medizininformatik, Biometrie 
und Epidemiologie, Medizinische 
Fakultät der Universität Erlangen/
Nürnberg, 4Zentrum für evidenzba-
sierte Gesundheitsversorgung, 
Medizinische Fakultät der Universi-
tät Dresden

Zielstellung: Im Rahmen der be-
ruflichen Tätigkeit stehen Physio-
therapeut/innen im häufigen Kontakt 
mit potenziell sensibilisierenden 
und/oder irritativen hautbelastenden 
Stoffen. Aufgrund dessen ist anzu-
nehmen, dass die Angehörigen dieser 
Berufsgruppe ein erhöhtes Risiko 
aufweisen, an einem berufsbeding-
ten Handekzem zu erkranken. Jedoch 
fehlen aktuelle Analysen zu den be-
ruflich relevanten Sensibilisierungs-
mustern und deren relativer Bedeu-
tung. Im Vordergrund dieser Arbeit 
stand die Abschätzung von Ursachen 
berufsbedingter Hauterkrankungen 
bei Physiotherapeut/innen, beson-
ders in Bezug auf potenziell relevan-
te Kontaktallergene. Patienten und 
Methodik: Epikutantestergebnisse 
(2007  –  2011) des Informationsver-
bundes Dermatologischer Kliniken 
(IVDK) wurden für diejenigen Pa-
tient/innen deskriptiv analysiert, die 
hauptberuflich als „Krankengym-
nastin, Physiotherapeutin“ beschäf-

tigt waren. Dargestellt werden unter 
anderem: diagnostizierte dermato-
logische Erkrankungen, mögliche 
Kontaktstoffe und Kofaktoren sowie 
die „Hitliste“ der identifizierten Kon-
taktallergene. Ergebnisse: Bei den 
untersuchten Patient/innen (n = 134) 
wurden als häufigste Diagnosen das 
allergische Kontaktekzem (22,39%), 
das chronisch irritative Kontaktek-
zem (15,67%) sowie das atopische 
Ekzem (14,18%) gestellt. Bei 80 
der 134  untersuchten Patient/innen 
(59,7%) waren die Hauterscheinun-
gen an den Händen lokalisiert. Bei 
62 der 134 Fälle (46,3%) wurde eine 
berufsbedingte Dermatose vermutet. 
Als mögliche auslösende Faktoren 
wurden besonders der Kontakt mit 
Kosmetika, Cremes etc., Desinfek-
tionsmitteln, äußerlich anzuwenden-
den Medikamenten sowie das Tragen 
von Handschuhen genannt. Am häu-
figsten führten die Typ IV-Allergene 
Nickel (II)-sulfat (16,5%), Duftstoff-
Mix (13,0%) und Duftstoff-Mix  II 
(12,2%) zu positiven Reaktionen. 
Schlussfolgerung: Diese erste umfas-
sende Untersuchung zu Kontaktal-
lergien bei Physiotherapeut/innen 
im deutschsprachigen Raum deutet 
darauf hin, dass bei knapp 50% der 
getesteten Kohorte eine berufsbe-
dingte Hauterkrankung vorliegt. In 
weiteren, möglichst longitudinalen 
Untersuchungen ist zu eruieren, in-
wieweit sich die vorgestellten Ergeb-
nisse bestätigen lassen und welche 
Konsequenzen sich daraus für be-
rufsbezogene präventive Maßnah-
men ergeben.

Wirksamkeit von Hautschutz­
mitteln: Einfluss der Dosis pro 
Fläche
S. Schliemann, F. Seyfarth, M. Petri 
und P. Elsner

Klinik für Hautkrankheiten, Univer-
sitätsklinikum Jena

Hintergrund: Verschiedene Stu-
dien haben gezeigt, dass Hautschutz-
präparate an Arbeitsplätzen mit 
Feuchtarbeit der Entwicklung irrita-
tiver Kontaktekzeme tatsächlich ent-
gegenwirken können. Über das Haut-
schutzverhalten an Arbeitsplätzen 
und die für wirksamen Schutz not-
wendigen Auftragmengen pro Fläche 
(Flächendosis) existieren allerdings 

bisher unzureichende Erkenntnisse. 
In einer kürzlichen Untersuchung 
wurde gezeigt, dass die Flächendo-
sis bei Krankenschwestern bei nur 
0,97  mg/cm2 lag. Ziel der aktuel-
len Untersuchung war es, die Wirk-
samkeit von zwei um den Faktor 10 
unterschiedlichen Flächendosen zu 
untersuchen. Methoden: In einem 
4-tägigen repetitiven Irritationstest 
mit zwei Irritanzien, NaOH und SLS, 
wurde im Halbseitenvergleich eine 
geringe (2 mg/cm2) mit einer höheren 
(20 mg/cm2) Flächendosis von Haut-
schutzmitteln verglichen. Es wurden 
drei Hautschutzmittel (A, B, C) un-
tersucht, die jeweils vor der zweimal 
täglichen experimentellen Irritation 
aufgetragen wurden. Die einset-
zende kumulative Irritation wurde 
hautphysiologisch mittels TEWL, 
Chromametrie und Corneometrie so-
wie klinischem Scoring quantifiziert. 
Ergebnisse: Die hohe Flächendosis 
verminderte bei Produkt A die kumu-
lative Irritation signifikant besser als 
die niedrige Flächendosis, die jedoch 
ebenfalls noch einen protektiven Ef-
fekt gegen die Irritanzien entfaltete. 
Produkt  B zeigte in der niedrigen 
Flächendosis gegenüber SLS kei-
ne Wirksamkeit, und bei Produkt  C 
zeigte sich kein signifikanter Unter-
schied zwischen den beiden Flächen-
dosen gegenüber NaOH. Schluss-
folgerungen: Die Ergebnisse zeigen 
der Erwartung entsprechend eine 
prinzipielle dosisabhängige Wirk-
samkeit, die jedoch nicht für jedes 
Hautschutzmittel nachweisbar war. 
Einzelne Hautschutzprodukte wei-
sen in niedrigen Flächendosen keine 
Wirksamkeit auf. Wir empfehlen, 
Wirksamkeitsprüfungen von Haut-
schutzmitteln künftig nicht mit unre-
alistisch hohen Flächendosen durch-
zuführen, um eventuelle protektiven 
Effekte nicht zu überschätzen.
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Mögliche Verbesserung der 
Compliance durch den Einsatz 
von didaktischen Experimen­
ten in gesundheitspädagogi­
schen Hautschutzseminaren 
im Rahmen der Sekundär- und 
Tertiärprävention von Berufs­
dermatosen
U. Bley2, S.M. John1,2 und 
B. Wulfhorst2,3

1Fachgebiet Dermatologie, Umwelt-
medizin und Gesundheitstheorie, 
Universität Osnabrück, 2Institut für 
interdisziplinäre Dermatologische 
Prävention und Rehabilitation 
(iDerm) an der Universität Osna-
brück, 3MSH Medical School 
Hamburg, University of Applied 
Sciences and Medical University, 
Hamburg

Es hat sich gezeigt, dass inter-
disziplinäre sekundäre und tertiäre 
Präventionsprogramme im Bereich 
der Berufsdermatosen mittel- und 
langfristig sehr erfolgreich sind. Ein 
wesentlicher Teil dieses Erfolges 
liegt in den gesundheitspädagogisch 
aufbereiteten Hautschutzseminaren, 
die unter anderem auf das Erlernen 
von systematischem Hautschutz und 
Wissenstransfer in die Berufspraxis 
abzielen. Durch den in der Regel 
langjährig wenig akademisch gepräg-
ten Berufsalltag (ca. 70% keine oder 
abgeschlossene Berufsausbildung) 
der Teilnehmenden können komple-
xe Schulungsinhalte überfordern. 
Da der Erfolg von Hautschutzmaß-
nahmen maßgeblich von der Moti-
vation und der Umsetzung durch die 
Versicherten selbst abhängt, ist die 
Ausrichtung der Hautschutzsemina-
re auf diese Zielgruppe besonders 
angezeigt. Bei der Konzeption ist 
es daher ratsam, fachwissenschaftli-
che und komplexe Inhalte didaktisch 
auf Kernbotschaften zu reduzieren. 
Es sind diverse Schlüsselmerkmale 
für die erfolgreiche Vermittlung von 
Botschaften bekannt, die Erinnerung 
und Verständnis nachhaltig fördern: 
Einfachheit, Wiederholung und An-
schaulichkeit. Zu diesem Zweck 
eignet sich der Einsatz von didakti-
schen, wissenschaftlich begründeten 
und standardisierten Experimen-
ten im Rahmen von multimodalen 
Hautschutzschulungen. Es existieren 
derzeit eine Vielzahl an Experimen-
ten im Themengebiet „Hautschutz“, 
die sich je nach Kernbotschaft (z.B. 
„richtiger Umgang mit Handschuhen 

oder Hautschutzcremes“) in unter-
schiedliche Kategorien einordnen 
lassen. Mit dem Einsatz von Expe-
rimenten werden Aufmerksamkeit 
und Motivation gesteigert. Ein bes-
seres Verständnis der Notwendigkeit 
und somit eine erhöhte Bereitschaft 
zur Durchführung von konsequen-
ten Hautschutzmaßnahmen könnten 
dadurch auch bei Patienten erzeugt 
werden, die aufgrund von Merkma-
len wie zum Beispiel Sprachbarriere 
oder niedrigem Sozialstatus bzw. Bil-
dungsgrad zur Gruppe der (partiell-) 
non-complianten Personen zählen. 
Eine Erhöhung der Compliance im 
Sinne der nachhaltigen Prävention 
von Berufsdermatosen liegt dabei im 
Fokus des Interesses, da sich durch 
Experimente möglicherweise eine 
Reduktion der in dieser Patienten-
gruppe enormen gesundheitsökono-
mischen Folgen beitragen lässt.

Fußgesund im Beruf
A. Hübner1, S.M. John1,2 und 
B. Wulfhorst2

1Fachgebiet Dermatologie, Umwelt-
medizin und Gesundheitstheorie, 
Universität Osnabrück, 2Institut für 
interdisziplinäre Dermatologische 
Prävention und Rehabilitation 
(iDerm) an der Universität Osna-
brück

Für Arbeitnehmer, deren Beruf ei-
nen besonderen Fußschutz erfordert, 
wie zum Beispiel das ganztägige Tra-
gen okklusiver Sicherheitsschuhe mit 
Stahlkappe, sind präventive Maß-
nahmen zur Verhinderung von Fuß
ekzemen unterschiedlicher Genese 
(atopisch, irritativ, allergisch, Misch-
formen) wünschenswert. Seit vielen 
Jahren werden an der Universität 
Osnabrück Patienten mit berufsbe-
dingten Hauterkrankungen im Rah-
men des modifizierten stationären 
Heilverfahrens nicht nur hinsichtlich 
eines angemessenen Handschutzes, 
sondern auch hinsichtlich adäquater 
Fußschutzmaßnahmen beraten und 
betreut, wobei die Aufnahme in die 
stationäre Maßnahme in über 90% 
durch das Vorliegen ambulant the-
rapieresistenter, schwerer Handek-
zeme indiziert ist. Bei einem etwa 
gleichbleibenden Anteil von rund 
19% überwiegend nebenberuflich 
diagnostizierter, vielfach berufskon-

gruenter Fußekzeme (2008: 59 von 
302 Patienten, 2011: 63 von 329 Pa-
tienten) ist die Anzahl der standardi-
siert durchgeführten Fußschutzbera-
tungen deutlich gesteigert worden, 
in 2008 geschah dies nur in 11% der 
Fälle, 2011 erfolgte eine derartige 
Beratung in 31% der Fälle. Der An-
teil an Fußschutzberatungen stellt 
somit neben der für alle Patienten ob-
ligaten Handschutzberatung (Haut-
schutz-, Hautpflege-, Hautreinigung, 
und insbesondere Schutzhandschu-
he) inzwischen einen festen Bestand-
teil der Hautschutzberatungen dar. 
Um den Patienten eine adäquate Fuß-
schutzberatung zu bieten, wurden im 
Rahmen einer Literaturrecherche un-
ter anderem ausgewählte Fußschutz
empfehlungen verschiedener Haut-
schutzbroschüren und Merkblätter 
miteinander verglichen. Anhand ei-
nes entwickelten Kriterienkatalogs 
sind präventive Fußschutzmaßnah-
men sowie eine patientenorientierte, 
gesundheitspädagogisch fundierte 
Fußschutzschulung konzipiert wor-
den. Die Ergebnisse bieten eine 
Diskussionsbasis für differenzierte 
Studien hinsichtlich der Evidenz der 
formulierten Fußschutzmaßnahmen.

Empirische Studie zur 
Anwenderakzeptanz von 
Hautschutzcremes im 
Friseurberuf
T. Heichel und M. Strunk

Fachgebiet Dermatologie, Umwelt-
medizin und Gesundheitstheorie, 
Universität Osnabrück

Ziel der Studie war a) die Er-
mittlung der Anwenderansprüche im 
Hinblick auf ein geeignetes Haut-
schutzpräparat für das Friseurhand-
werk und b) die Evaluation von drei 
explizit für den Friseurberuf empfoh-
lenen Hautschutzcremes (Excipial 
Protect®, Reamin®, Reamin unpar-
fümiert®) hinsichtlich Wirkung und 
Eigenschaften. 23  Friseursalons mit 
insgesamt 111 Mitarbeitern waren in 
die Studie involviert. Allen Betrieben 
wurden die oben genannten Präpa-
rate zur Verfügung gestellt. Nach 
3-wöchiger Anwendung (jeweils 
1 Woche pro Produkt, randomisiert) 
wurden die Mitarbeiter mittels stan-
dardisierter Fragebögen schriftlich 
befragt. Entsprechend der Leitlinie 
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„berufliche Hautmittel“ der ABD 
(Fartasch et al. 2008) stellen das Ein-
ziehvermögen, der Geruch und die 
Kompatibilität des Präparats mit der 
beruflichen Tätigkeiten entscheiden-
de Faktoren für die Anwenderakzep-
tanz dar. 18,6% der Befragten gaben 
eine Einschränkung ihrer Arbeits-
fähigkeit durch die Anwendung der 
Produkte an, wobei Excipial® häufi-
ger einschränkend genannt wurde als 
Reamin®. Die als „sehr wichtig“ be-
werteten Anforderungen an ein Haut-
schutzpräparat im Friseurberuf wa-
ren: „Hautverträglichkeit“ (87,2%), 
„Einziehvermögen“ (81,7%), „Haut-
gefühl“ (72,2%), „Funktionalität 
des Spenders“ (34,9%) und „Duft/
Geruch“ (28,4%). Entsprechend der 
Ergebnisse der subjektiven Anwen-
derbeurteilung der getesteten Haut-
schutzprodukte konnte eine gute 
Anwenderakzeptanz aller drei Prä-
parate im Friseurberuf bestätigt wer-
den. Wobei die Schutzwirkung aller 
drei Produkte im Mittel mit Werten 
von 2,20 (Excipial® und Reamin®) 
und 2,17 (Reamin unparfümiert®) als 
„gut“ beurteilt wurde. Hinsichtlich 
der Parameter „Geruch“, „Einzieh-
vermögen“ und „Hautgefühl 10 Mi-
nuten nach dem Eincremen“ sowie 
in der „Gesamtbeurteilung“ der Pro-
dukte ergab die statistische Analyse 
signifikant bessere Beurteilungen für 
die Produkte Reamin® und Reamin 
unparfümiert® im Vergleich zu Ex-
cipial Protect®. Der Vergleich der 
beiden duftstofffreien Hautschutz-
cremes (Excipial Protect® gegen-
über Reamin unparfümiert®) ergab 
eine deutliche Präferenz der Anwen-
der für das Reamin-Produkt. Neben 
dem Einziehvermögen (p  <  0,01) 
wurde insbesondere der Geruch als 
entscheidendes Kriterium der An-
wenderakzeptanz für das unparfü-
mierte Reaminprodukt signifikant 
(p < 0,001) besser beurteilt.


